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§ 1 Allgemeines 

(1) Die Universität kann von Studienbewerberinnen/ Studienbewerbern und von Mitgliedern sowie Angehörigen 
der Universität Osnabrück, die nicht in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zu ihr stehen, diejenigen 
personenbezogenen Daten verarbeiten, die für die Zulassung und Immatrikulation, die Rückmeldung, die 
Beurlaubung, die Exmatrikulation, die Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die Nutzungen von 
Hochschuleinrichtungen sowie Kontaktpflege mit ehemaligen Hochschulmitgliedern erforderlich und hier 
festgelegt sind. 

(2) Die Universität darf diese personenbezogenen Daten auch zur Erfüllung der übrigen Aufgaben nach § 3 und 
§ 5 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) verwenden. 

(3) Rechtsgrundlagen für den Erlass dieser Satzung und für die Verarbeitung der Daten gemäß Absatz 1 ist das 
Hochschulstatistikgesetz, das NHG, insbesondere § 17 Absatz 1 NHG, das Niedersächsische 
Hochschulzulassungsgesetz, die Niedersächsische Hochschulvergabeverordnung, die BAföG-Teilerlass-
verordnung, die Immatrikulationsordnung der Universität Osnabrück, die Prüfungs- und Promotions-
ordnungen der Universität Osnabrück und die für die Wahlen zu den Selbstverwaltungsorganen bzw. 
Studentenschaftsorganen geltenden Bestimmungen. 

(4) 1Die Organe und Dienststellen der Universität Osnabrück dürfen die nach Absatz 1 erhobenen Daten nur im 
Rahmen der Rechtsgrundlagen der Absätze 2 und 3 verarbeiten oder sonst nutzen. 2Sie haben diese Daten 
nach der jeweiligen Zweckbestimmung gesondert zu speichern oder auf andere Weise die Einhaltung dieser 
Verpflichtung sicherzustellen. 

(5) 1Daten, die zur Erfüllung der Aufgaben der Universität Osnabrück nicht mehr erforderlich sind, sind 
unverzüglich zu löschen, sofern keine gesetzlichen Verpflichtungen zur weiteren Speicherung mehr bestehen. 
2Ist die Löschung einzelner Daten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich, ist durch 
technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass die Daten nicht mehr verarbeitet oder 
sonst genutzt werden. 

(6) 1Die Organe und Dienststellen der Universität Osnabrück dürfen nur die zur Erfüllung ihrer eigenen oder der 
ihnen übertragenen Aufgaben erforderlichen Daten erheben. 2Zur Vermeidung von Doppelerhebungen, zur 
Aktualisierung sowie ferner zur Durchführung des Hochschulstatistikgesetzes sind universitätsinterne 
Datenverknüpfungen zulässig.  

§ 2 Zulassung 

(1) Die Universität erhebt von der Studienbewerberin oder von dem Studienbewerber für die Zulassung folgende 
personenbezogenen Daten und Angaben: 

1. Familienname, 

2. Vorname, 

3. Geburtsort, 

4. Geburtsdatum, 

5. Geschlecht, 

6. Anschrift(en), 

7. Telefonnummer, 

8. ggf. E-Mail-Adresse, 

9. Staatsangehörigkeit, 

10. Auswahlkriterien für die Vergabe von Studienplätzen 
a) Studienqualifikation (Art, Durchschnittsnote, Datum, Land und Kreis der Ausfertigung), 
b) weitere Auswahlkriterien gemäß dem Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetz, 

11. Studiengang, Studienfach und  angestrebter Studienabschluss, 
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12. Zeiten und/ oder Abschluss eines Studiums an einer Hochschule im Geltungsbereich des Staatsvertrages 
über die Vergabe von Studienplätzen und im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes, 

13. Angaben über abgeleistete Dienste und vergleichbare Verpflichtungen nach § 6 der Hochschulver-
gabeverordnung, 

14. Dauer einer Berufsausbildung, 

15. Zeitpunkt eines Berufsabschlusses, 

16. Zeiten einer Berufstätigkeit nach Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung, 

17. Gründe und Umfang bei Antrag auf Verbesserung von Durchschnittsnote oder Wartezeit, 

18. besondere persönliche soziale und familiäre Gründe nach § 8 der Hochschulvergabeverordnung 
(außergewöhnliche Härte), 

19. Ergebnis des Erststudiums und Gründe für das Zweitstudium nach § 10 der Hochschulvergabever-
ordnung, 

20. maßgebliche Gründe für die Studienortwahl nach § 18 der Hochschulvergabeverordnung. 

(2) Die Daten und Angaben werden nach dem rechtskräftigen Abschluss aller Zulassungsverfahren gelöscht. 

§ 3 Einschreibung 

Die Universität erhebt von der Studienbewerberin oder von dem Studienbewerber für die Einschreibung folgende 
personenbezogenen Daten und Angaben: 

1. Daten nach § 2 Ziffern 1 bis 11, 

2. Hörerinnenstatus, Hörerstatus, 

3. Studientyp, 

4. Erst-/ Letztimmatrikulation, 

5. Auslandsstudium, 

6. Hochschulsemester, 

7. Fachsemester, 

8. abgelegte Zwischenprüfung/ Vorexamen, 

9. Fachbereichszugehörigkeit, 

10. bei Studienortwechsel der Nachweis über ein früheres/derzeitiges Studium mit Angabe des Studiengangs 
und der Fachsemester sowie ggf. die Exmatrikulationsbescheinigung, 

11. berufspraktische Tätigkeit vor Aufnahme des Studiums, 

12. einen Nachweis der Krankenkasse über die Erfüllung der Versicherungspflicht oder über die Befreiung 
von der Versicherungspflicht, 

13. einen Nachweis über die Entrichtung der fälligen Studentenschafts- und Studentenwerksbeiträge, 
Semesterticket und Verwaltungsbeitrag, ggf. Langzeitgebühr, 

14. Umstände, die einer Einschreibung entgegenstehen können, insbesondere 
a) Ausschluss vom Studium und 
b) Verlust des Prüfungsanspruchs, 

15. bei Studienbewerberinnen und Studienbewerbern mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung den 
Nachweis, dass ausreichende deutsche Sprachkenntnisse bestehen, 

16. Zeiten und/ oder Abschluss eines Studiums an einer Hochschule im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes. 
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§ 4 Rückmeldung 

1Im Rahmen des Rückmeldeverfahrens verarbeitet die Universität die bisher für die Einschreibung gespeicherten 
Daten. 2Im Antrag auf die Rückmeldung erhebt die Universität folgende personenbezogenen Daten: 

1. Familienname, 

2. Vorname, 

3. einen Nachweis über die Entrichtung der fälligen Studentenschafts- und Studentenwerksbeiträge, 
Semesterticket und Verwaltungsbeitrag, 

4. Umstände, die einer Einschreibung entgegenstehen können, insbesondere, 
a) Ausschluss vom Studium und, 
b) Verlust des Prüfungsanspruchs. 

§ 5 Beurlaubung 

1Studierende sind verpflichtet, die für die Beurlaubung vom Studium maßgeblichen Gründe anzugeben und 
nachzuweisen. 2Bei dem Verfahren zur Beurlaubung verarbeitet die Universität die bisher für die Einschreibung 
gespeicherten Daten. 3Darüber hinaus werden Grund, Semester und Dauer der Beurlaubung gespeichert. 

§ 6 Exmatrikulation 

Für die Exmatrikulation verarbeitet die Universität die bisher gespeicherten Daten sowie den Grund, das Datum und 
den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Exmatrikulation. 

§ 7  Teilnahme an Lehrveranstaltungen 

Für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen verarbeitet die Universität Osnabrück die bisher gespeicherten Daten 
gemäß § 3 Ziffern 1 – 9. 

§ 8 Gasthörerinnen/ Gasthörer 

Die Universität erhebt von der Gasthörerin oder von dem Gasthörer für die Aufnahme in das Gasthörer-/ 
Gasthörerinnenverzeichnis folgende personenbezogenen Daten und Angaben: 

1. Familienname, 

2. Vorname, 

3. Geburtsname, 

4. Geschlecht, 

5. Anschrift, 

6. Staatsangehörigkeit, 

7. gewünschte Lehrveranstaltungen, 

8. ggf. Einschreibung an einer anderen Hochschule 

9. das Semester, zu dem Lehrveranstaltungen belegt werden, 

10. Anzahl der Semesterwochenstunden. 
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§ 9 Studienausweis/ Immatrikulationsbescheinigung 

Der Studienausweis bzw. die Immatrikulationsbescheinigung kann folgende personenbezogenen Angaben enthalten: 

1. Familienname, 

2. Vorname, 

3. Geburtsdatum, 

4. Geburtsort, 

5. erstmalige Einschreibung (nur Immatrikulationsbescheinigung), 

6. Studiengang, Fachsemester, 

7. angestrebter Studienabschluss. 

§ 10 Änderung persönlicher Daten 

(1) Die Mitglieder sowie Angehörigen der Universität Osnabrück, die nicht in einem Dienst- oder Arbeits-
verhältnis zu ihr stehen, sind verpflichtet, der Universität unverzüglich die Änderung des Namens, der 
Anschrift, der Telefonnummer und der Staatsangehörigkeit mitzuteilen. 

(2) Die Universität ist berechtigt, diese Angaben zu verarbeiten. 

§ 11 Prüfungsverwaltung 

(1) Im Prüfungsverfahren verarbeitet die Universität die gespeicherten Daten gemäß § 3 Ziffer 1 – 9 sowie deren 
Änderungen gemäß § 10. 

(2) Bei der Meldung zur Prüfung sind von den Studierenden, soweit erforderlich, außer den nach den 
prüfungsrechtlichen Ordnungen erforderlichen Angaben folgende Angaben zu machen bzw. nachstehende 
Unterlagen vorzulegen: 

1. Nachweise über Praktika, 

2. Anzahl von Prüfungsversuchen und deren Ergebnisse, 

3. Art, Fach, Zeitpunkt und Ergebnis von Prüfungen, 

4. Nachweis über Fristverlängerung zur Ablegung der Prüfung, 

5. Prüfungsfächer, 

6. Prüferin/ Prüfer, 

7. BAföG-Empfang, Förderungsnummer. 

(3) Bei der Abwicklung der Prüfung verarbeitet die Universität zusätzlich zu den nach den Absätzen 1 und 2 
erfassten Daten: 

1. Prüfungsergebnisse, 

2. ggf. Nachweise für versäumte Prüfungen oder Rücktritte, 

3. Abschlussdatum (Datum des Abschlusses des letzten Prüfungsteils). 
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§ 12 Kontaktpflege mit ehemaligen Hochschulmitgliedern und -angehörigen  

(1) Für die Kontaktpflege mit ehemaligen Studierenden werden von den gespeicherten Daten folgende Daten 
weiterhin verarbeitet: 

1. Familienname, 

2. Vorname,  

3. Geburtsdatum, 

4. Geschlecht, 

5. Anschrift(en), 

6. E-Mail-Adresse(n), 

7. Telefonnummer(n), 

8. Studiengang und -abschluss, 

9. Semester der Exmatrikulation, 

10. Semester des Studienanfanges 

11. Staatsangehörigkeit. 

(2) Für die Kontaktpflege mit allen übrigen ehemaligen Hochschulmitgliedern und -angehörigen der Universität 
Osnabrück, die nicht in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zu ihr stehen, gilt Absatz 1 entsprechend.  

§ 13 Personenbezogene Merkmale 

Für die Verwaltung der personenbezogenen Daten können folgende Merkmale/ Kennzeichen gebildet werden: 

1. Identitätsnummer (Bewerbernummer, Matrikelnummer, Gasthörernummer usw.), 

2. Hochschulnummer, 

3. Semester, 

4. Prüfungsnummer, 

5. Verwaltungskennzeichen 
a) Ersteinschreibung, 
b) Neueinschreibung, 
c) Rückmeldung, 
d) Beurlaubung, 

e) Exmatrikulation, 

6. Beiträge gemäß Beitragsordnung der Studentenschaft bzw. Studentenwerksbeitragsverordnung, 

7. Krankenversicherungsnachweis/ -befreiung. 

§ 14 Übermittlung von Daten 

(1) 1Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere öffentliche Stellen erfolgt nur, soweit es für die 
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der übermittelnden Hochschule oder der anderen öffentlichen Stelle 
(insbesondere Studentenwerk Osnabrück, Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Justizbehörden) 
vorgeschrieben ist. 2Ansonsten gilt § 11 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG). 

(2) Ist die Übermittlung vorgeschrieben und hat die andere öffentliche Stelle selbst die rechtliche Möglichkeit, 
die von ihr benötigten Daten bei der oder dem Betroffenen zu erheben, so erfolgt die Übermittlung in der 
Regel nur, wenn die andere öffentliche Stelle die Daten nach Art der Aufgabe, zu der die Daten erforderlich 
sind, bei der oder dem Betroffenen nur mit unzumutbar hohem Aufwand erheben kann. 
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(3) 1Es erfolgt grundsätzlich keine Übermittlung personenbezogener Daten an Personen oder Stellen außerhalb 
des öffentlichen Bereiches. 2Eine solche Übermittlung ist nur im Rahmen des § 13 NDSG zulässig. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 ist der Datenschutzbeauftragte der Universität Osnabrück vor der 
Übermittlung zu beteiligen. 

§ 15  In-Kraft-Treten 

1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
Universität Osnabrück in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die „Datenerhebungsordnung (Teil I: Studenten- und 
Prüfungsstatistik )“ i.d.F.d.Bek. v. 31.10.1992 (AMBl. 3/1992, S. 24) außer Kraft. 
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§ 1 Begriffsbestimmung  

(1) 1Die Universität führt im Wintersemester 2012/13 eine „Campuscard“ ein. 2Hierbei handelt es sich um eine 
Chipkarte im Format ISO 7816 ID-6, die einen kontaktlosen Mikroprozessor nach dem Standard Mifare 
DESfire 8Kb enthält.  

(2)  1Die Campuscard erfüllt mehrere Funktionen:  

a) Studierendenausweis (§ 2), 
b) Semesterticket (§ 3) 
c) Dienstausweis (§ 4), 
d) Bibliotheksausweis (§ 5),  
e) Bezahlfunktion Studentenwerk (§ 6),  
f) Bezahlfunktion Druck- und Kopieraufträge (§ 7), 
g) Bezahlfunktion Bibliothek (§ 8). 

(3)  1Auf dem kontaktlosen Mikroprozessor sind folgende Daten gespeichert:  

 a) Kartenseriennummer, 
 b) Karteneigentümer-ID,  
 c) Gültigkeitszeitraum. 
 d) Bibliotheksnummer, 
 e) Inhaberstatus (Studierender / Beschäftigter),  
 f) Geldbörse, 

g) nur für Beschäftigte: Kostenstelle, ggf. Kostenstellen. 

 2Durch die Konfiguration der Daten auf der Karte wird sichergestellt, dass nur auf die Daten zurückgegriffen 
werden kann, die jeweils erforderlich sind. 3Welche Daten für welchen Zweck genutzt werden, ist in § 5 Abs. 
3, § 6 Abs. 2 und § 7 Abs. 2 festgelegt.  

(4)  1Jede Campuscard hat eine eigene unveränderliche Kartenseriennummer. 2Diese wird im LDAP zu den 
Personendaten hinzugefügt. 3Die Kartenseriennummer dient der Zuordnung von Druckausgaben zur Karte.  

(5) 1Jede Campuscard enthält eine Karteneigentümer-ID. 2Diese setzt sich aus einer zufällig erzeugten Nummer 
und der Personalkennziffer zusammen, welche bereits im LDAP vorhanden sind. 3Die Karteneigentümer-ID 
ist nicht mit der Matrikel- oder Mitarbeiternummer identisch. 4Sie wird für die Aktualisierung des 
Semesteraufdrucks und bei den Wahlen zu den Gremien der Universität und der Studierendenschaft 
verwendet. 5Die Karteneigentümer-ID ist besonders geschützt und kann nur von autorisierten Verfahren 
ausgelesen werden.  

(6) Der Gültigkeitszeitraum wird für die Rückmeldung benötigt.  

§ 2 Studierendenausweis  

(1) 1Für die Studierenden der Universität Osnabrück dient die Campuscard als Studierendenausweis. 2Sie wird 
vom Studierendensekretariat ausgegeben und verbleibt im Eigentum der Universität Osnabrück. 3Die 
Studierenden haben zur Erstellung ihrer Campuscard ein geeignetes Lichtbild grundsätzlich in elektronischer 
Form zur Verfügung zu stellen. 4Das Lichtbild wird lediglich für den Druck der Campuscard angefertigt und 
ist nach deren Ausgabe vom entsprechenden DV-System zu löschen.  

(2) Die Nutzung der Campuscard als Studierendenausweis ist verpflichtend.  

(3)  1Auf der Campuscard der Studierenden sind folgende Sichtmerkmale vorhanden:  

 a) Bezeichnung „Studierendenausweis“, 
 b) Name, Vorname, 
 c) Lichtbild, 
 d) Matrikelnummer, 
 e) Kartenseriennummer, 
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 f) Aktuelles Semester, 
 g) Angabe „Semesterticket“, 

h) Gültigkeitszeitraum. 

 2Die Angaben zu a) bis e) sind bereits bei Ausgabe auf der Campuscard vorhanden. 3Die Angaben f) bis h) 
bedürfen der regelmäßigen Aktualisierung und werden erst nach der Validierung durch die Studierenden 
aufgedruckt. 4Die Validierung ist selbstständig durch die Studierenden an den Validierungsstationen 
vorzunehmen. 5Erstmalig erfolgt dies zum Sommersemester 2013, die Campuscard hat damit Gültigkeit als 
Studierendenausweis erstmalig zum 01.04.2013. 

§ 3 Semesterticket  

1Für die Studierenden der Universität Osnabrück dient die Campuscard als Semesterticket, solange die verfasste 
Studierendenschaft nichts anderes beschließt. 2Das Semesterticket bedarf der regelmäßigen Aktualisierung und ist 
erst nach der Validierung gültig. 3Die Validierung ist selbstständig durch die Studierenden an den 
Validierungsstationen vorzunehmen. 4Erstmalig erfolgt dies zum Sommersemester 2013, die Campuscard hat damit 
Gültigkeit als Semesterticket erstmalig zum 01.04.2013.  

§ 4 Dienstausweis  

(1) 1Für die Beschäftigten der Universität Osnabrück gilt die Campuscard als Dienstausweis. 2Er wird vom 
Personaldezernat ausgegeben und verbleibt im Eigentum der Universität Osnabrück. 3Die Beschäftigten 
haben zur Erstellung ihrer Campuscard ein geeignetes Lichtbild grundsätzlich in elektronischer Form zur 
Verfügung zu stellen. 4Das Lichtbild wird lediglich für den Druck der Campuscard angefertigt und ist nach 
deren Ausgabe vom entsprechenden DV-System zu löschen. 

(2) Auf der Campuscard der Beschäftigten sind folgende Sichtmerkmale vorhanden:  

 a) Bezeichnung „Dienstausweis“, 
 b) Name, Vorname, 
 c) Lichtbild, 
 d) Kartenseriennummer. 

§ 5 Bibliotheksausweis  

(1) Für die Studierenden und die Beschäftigten der Universität Osnabrück gilt ihre Campuscard als Bib-
liotheksausweis der Universitätsbibliothek Osnabrück.  

(2) Neben den nach § 2 Abs. 3 bzw. § 4 Abs. 2 vorhandenen Sichtmerkmalen enthält die Campuscard zusätzlich 
die Bibliotheksnummer als lesbare Zeichenfolge und als Barcode.  

(3)  Für die Nutzung der Dienste der Universitätsbibliothek werden ausschließlich folgende Daten genutzt (§ 1 
Abs. 3 Satz 2):  

 a) Kartenseriennummer, 
 b) Karteneigentümer-ID, 
 c) Bibliotheksnummer, 
 d) Inhaberstatus (Studierender / Beschäftigter),  
 e) Geldbörse, 
 f) nur für Beschäftigte: Kostenstelle, ggf. Kostenstellen. 

(4)  Die Campuscard kann als „elektronischer Schlüssel“ für die Schließfächer der Universitätsbibliothek genutzt 
werden. 
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§ 6 Bezahlfunktion Studentenwerk  

(1) Die Campuscard der Studierenden und der Beschäftigten kann zur Bezahlung in den Einrichtungen des 
Studentenwerks Osnabrück genutzt werden.  

(2) Hierfür werden ausschließlich folgende Daten genutzt (§ 1 Abs. 3 Satz 2):  

 a) Kartenseriennummer, 
 b) Inhaberstatus (Studierender / beurlaubter Studierender mit Berechtigung zur Nutzung des Semestertickets 

und der Mensa / beurlaubter Studierender ohne Berechtigung zur Nutzung des Semestertickets und der 
Mensa / Beschäftigter),  

 c) Geldbörse. 

(3)  1Die Bezahlvorgänge und deren Verarbeitung in den Einrichtungen des Studentenwerks werden anonym 
durchgeführt. 2Die Bezahlprotokolle lassen eine Offenlegung der Verbindung zwischen Person und 
Bezahlvorgang nicht zu. 3Die Bezahlprotokolle dürfen zu statistischen und betriebswirtschaftlichen Zwecken 
sowie zum Zwecke des Kontenclearings ausgewertet werden.  

(4)  1Die Geldbörse kann mit einem Maximalbetrag von 75 € aufgeladen werden. 2Aufladeautomaten befinden 
sich an ausgewählten Standorten des Studentenwerks und der Universitätsbibliothek.  

§ 7 Bezahlfunktion Druck- und Kopieraufträge  

(1) Die Campuscard der Studierenden und Beschäftigten kann zur Bezahlung von Druck- und Kopieraufträgen in 
den Einrichtungen der Universität Osnabrück genutzt werden.  

(2) Hierfür werden ausschließlich folgende Daten genutzt (§ 1 Abs. 3 Satz 2):  

 a) Kartenseriennummer, 
 b) Karteneigentümer-ID, 
 c) Inhaberstatus (Studierender / Beschäftigter),  
 d) Geldbörse, 
 e) nur für Beschäftigte: Kostenstelle, ggf. Kostenstellen. 

(3)  1Dienstliche Druck- und Kopieraufträge können mittels der auf dem Chip gespeicherten Kostenstelle bzw. 
Kostenstellen bezahlt werden. 2Bei der Bezahlung werden Kostenstelle, Buchungsbetrag und 
Kartenseriennummer erfasst und ausgewertet, nicht die Karteneigentümer-ID. 3Die Kartenseriennummer 
wird für die Druckausgabe benötigt.   

(4) 1Private Druck- und Kopieraufträge der Beschäftigten und der Studierenden werden ausschließlich über die 
Geldbörse bezahlt.  2Die Kartenseriennummer wird für die Druckausgabe benötigt.  

(5) Die Verarbeitung der Zahlungsvorgänge erfolgt beim Studentenwerk Osnabrück pseudonym.  

§ 8 Bezahlfunktion Bibliothek  

(1) 1Gebühren und Entgelte, die für die Nutzung der Dienstleistungen der Universitätsbibliothek durch die 
Studierenden und Beschäftigten anfallen, sind grundsätzlich mit der Campuscard zu zahlen. 2Die Höhe der 
Gebühren und Entgelte ergibt sich aus der Gebührenordnung für die Bibliotheken des Landes und 
Hochschulbibliotheken in der jeweils gültigen Fassung sowie aus entsprechenden Festsetzungsbeschlüssen 
des Präsidiums.  

(2) 1Hierfür werden auf dem kontaktlosen Mikroprozessor folgende Daten gespeichert:  

 a) Kartenseriennummer, 
 b) Karteneigentümer-ID, 
 c) Inhaberstatus (Studierender / Beschäftigter),  
 d) Geldbörse, 
 e) nur für Beschäftigte: Kostenstelle, ggf. Kostenstellen. 
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(3)  Die Verarbeitung der Zahlungsvorgänge erfolgt beim Studentenwerk Osnabrück pseudonym.  

§ 9 Rückgabepflicht, Verlust der Karte, Neuausstellung, Kosten  

(1) 1Die Campuscard ist mit der Exmatrikulation bzw. mit dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses an das 
Studierendensekretariat bzw. das Personaldezernat zurückzugeben. 2Ein Guthaben, das sich noch auf der 
Geldbörse befindet, ist zuvor auszulösen. 3Ein Anspruch auf Rückerstattung besteht nach der Rückgabe der 
Karte nicht mehr. 

(2)  1Der Verlust der Karte ist unverzüglich der Universität zu melden. 2Die Karte wird dann für alle Systeme 
gesperrt.  

(3)  Bei Verlust oder Diebstahl, einem technischen Defekt oder Änderung der Daten (zum Beispiel Na-
mensänderung) haben Studierende unverzüglich beim Studierendensekretariat die Neuausstellung der 
Campuscard zu beantragen.  

(4)  1Die Erstausgabe der Campuscard ist für Studierende und Beschäftigte kostenlos. 2Die Zweitausgabe der 
Campuscard ist kostenpflichtig. 2Dies gilt nicht bei einem technischen Defekt, der nicht von der Studierenden 
oder dem Studierenden bzw. der Beschäftigten oder dem Beschäftigten zu vertreten ist, und bei 
Namensänderung. 3Die Höhe der Gebühr wird durch Beschluss des Präsidiums festgesetzt.  

§ 10 Haftung  

1Die Universität Osnabrück haftet nicht bei Verlust der Campuscard. 2Insbesondere werden keine Geldbeträge 
erstattet, die sich möglicherweise noch in der Geldbörse befinden.  

§ 11 In-Kraft-Treten  

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück 
in Kraft. 
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FACHBEREICHE 
SOZIALWISSENSCHAFTEN,  

KULTUR- UND GEOWISSENSCHAFTEN,  
ERZIEHUNGS- UND KULTURWISSENSCHAFTEN, PHYSIK, 

BIOLOGIE / CHEMIE,  
MATHEMATIK / INFORMATIK,  

SPRACH- UND LITERATURWISSENSCHAFT SOWIE  
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 

 

 
STUDIENGANGSSPEZIFISCHE  

PRÜFUNGSORDNUNG 

FÜR DEN 2-FÄCHER-BACHELORSTUDIENGANG 

gemäß § 41 Absatz 1 NHG 
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§ 1 Geltungsbereich 

1Für den 2-Fächer-Bachelorstudiengang der Universität Osnabrück gelten die Bestimmungen der Allgemeinen 
Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge der Universität Osnabrück in der jeweils geltenden 
Fassung. 2Diese studiengangsspezifische Ordnung regelt die weiteren Bestimmungen für den Abschluss des 2-
Fächer-BachelorsStudiengangs. 

§ 2 Zweck der Prüfung 

Durch die Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die inhaltlichen und methodischen Grundlagen 
seiner Studienfächer beherrscht und außerdem seine Kenntnisse soweit vertieft hat, dass er eine hinreichende 
Berufsfähigkeit erworben hat, um 

a) ins Berufsleben eintreten zu können oder 

b) sein Studium in einem fachwissenschaftlichen Masterstudiengang oder 

c) sein Studium in einem Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien  

fortsetzen zu können. 

§ 3 Hochschulgrad 

1Auf Grund der bestandenen Bachelorprüfung wird der Hochschulgrad „Bachelor of Science“ oder „Bachelor of 
Arts“ (B.A.) verliehen. 2Der „Bachelor of Science“ (B.Sc.) wird verliehen, wenn das Hauptfach oder beide 
Kernfächer den Naturwissenschaften und bzw. oder der Mathematik oder der Informatik oder der 
Umweltsystemwissenschaft oder der Geoinformatik1 entstammen (siehe dazu Anlage 1). 3Im übrigen wird der Titel 
„Bachelor of Arts“ verliehen. 4Darüber stellt der Fachbereich des Faches, in dem die Bachelorarbeit angefertigt 
wurde, eine Urkunde sowie deren englischsprachige Übersetzung mit dem Datum des Zeugnisses aus. Die 
fachspezifischen Prüfungsordnungen können ergänzende Angaben im Hinblick auf mögliche Schwerpunkte in 
Zeugnis und Urkunde vorsehen. 

§ 4 Gliederung des Studiums 

(1) 1Das Studium gliedert sich entweder  

● in ein Hauptfach mit einem Anteil von 84 Leistungspunkten sowie in ein Nebenfach mit einem Anteil von 
42 Leistungspunkten 

oder  

● in zwei Kernfächer, jeweils mit einem Anteil von 63 Leistungspunkten. 

 2Die zur Wahl stehenden Fächer sind der Anlage 1 zu entnehmen. 

 3Bestandteile des Studiums sind ferner:  

● eine Bachelorarbeit mit einem Anteil von 12 Leistungspunkten (Absatz 3), 

● Studien im Profilbereich mit einem Anteil von 28 Leistungspunkten (Absatz 4) und  

● bis zu zwei Praktika mit einem Anteil von insgesamt mindestens 14 Leistungspunkten (Absätze 5 und 6). 

(2) Näheres zum Studienprogramm der einzelnen Fächer regeln die fachspezifischen Teile dieser Prü-
fungsordnung. 

(3) Die Bachelorarbeit kann im Hauptfach oder in einem der Kernfächer angefertigt werden. 

                                                           

1 Für Geoinformatik erst ab dem WS 2014/15. 
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(4) 1Das Studienangebot im Profilbereich gliedert sich in drei Profile. 2Jedes dieser Profile bereitet in besonderer 
Weise auf Optionen im Anschluss an das Bachelorstudium vor: 

a) Profil 1: Interdisziplinäres Kerncurriculum für die Lehrerbildung (IKC-L) (Zugangsbedingung für den 
Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien) – Näheres wird im überfachlichen Teil „Interdisziplinäres 
Kerncurriculum für die Lehrerbildung“ geregelt, 

b) Profil 2: Fachbezogene und fächerübergreifende Schlüsselkompetenzen und fachwissenschaftliche 
Vertiefung (ggf. Zugangsbedingung für fachwissenschaftliche Masterstudiengänge) – Näheres wird im 
überfachlichen Teil „Professionalisierungsbereich“, die fachwissenschaftliche Vertiefung im jeweiligen 
fachspezifischen Teil geregelt, 

c) Profil 3: Fachbezogene und fächerübergreifende Schlüsselkompetenzen (besondere Vorbereitung auf das 
Berufsleben) – Näheres wird im überfachlichen Teil „Professionalisierungsbereich“ geregelt. 

 3Wird das Profil gewechselt, werden erfolgreich absolvierte Studienleistungen in der Regel angerechnet – die 
Zugangsvoraussetzungen zum Master bleiben davon unberührt. 

(5) Studierende, die im Anschluss an den erfolgreichen Abschluss des 2-Fächer-Bachelorstudienganges ein 
Studium des Masterstudiengangs Lehramt an Gymnasien anstreben, richten sich bezüglich der Praktika nach 
der Ordnung für lehramtsbezogene Praktika. 

(6) 1Studierende, die im Anschluss an den erfolgreichen Abschluss des 2-Fächer-Bachelorstudienganges kein 
Studium des Masterstudiengangs Lehramt an Gymnasien anstreben, müssen in der Regel mindestens ein 
außerschulisch-fachbezogenes Praktikum und / oder ein Studienprojekt absolvieren. 2Zuständig für das 
Praktikum in einem einschlägigen Berufsfeld (außerschulisch-fachbezogenes Praktikum) ist das jeweilige 
Fach im 2-Fächer-Bachelorstudiengang, auf das das Praktikum bezogen ist. 3Dauer, Formen, Organisation, 
Anforderungen, Auswertung und Bepunktung des Praktikums bzw. des Studienprojektes sowie die 
Anerkennung anderer Leistungen und deren Zertifizierung sind in den jeweiligen fachspezifischen Teilen 
geregelt. 4In schriftlich begründeten Ausnahmefällen kann auch die Durchführung eines Betriebs- und 
Sozialpraktikums gemäß der Ordnung für lehramtsbezogene Praktika gewählt werden. 

§ 5 Zuständigkeit für Prüfungen 

1Die fachspezifischen und überfachlichen Teile regeln jeweils, welcher Prüfungsausschuss zuständig ist. 2Für die 
lehramtsbezogenen Praktika regelt dies die Ordnung für lehramtsbezogene Praktika. 

§ 6 Kompensatorische Prüfung  

1In Ausnahmefällen können bei Studienortwechsel oder Auslandsaufenthalten studienbegleitende Prüfungen, die 
nicht absolviert werden konnten und für die keine anrechenbaren Leistungen vorliegen, auf Antrag der oder des 
Studierenden durch kompensatorische Prüfungen ersetzt werden. 2Der zuständige Prüfungsausschuss entscheidet 
über die Zahl der zu erbringenden Prüfungsleistungen, über die Prüfungsart und legt – in Abstimmung mit den 
bestellten Prüfenden – die Prüfungsgebiete fest. 3Die Anforderungen an diese Prüfungsleistungen beziehen sich auf 
die Qualifikationsziele der Module, die nach den fachspezifischen und überfachlichen Teilen notwendig sind, deren 
Nachweise aber im Sinne des Satzes 1 nicht erbracht werden konnten. 

§ 7 Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 

(1) 1Die Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen erfolgt durch die Prüfende oder den Prüfenden. 
2Wenn die Modulbeschreibung einen Studiennachweis als Voraussetzung für die Teilnahme an einer 
studienbegleitenden Prüfungsleistung vorsieht, kann die oder der Prüfende in Ausnahmefällen entscheiden, 
dass der Studiennachweis auch innerhalb einer bestimmten Frist nachgereicht werden kann. 

(2) Wenn die Tabelle zum Studienprogramm in den fachspezifischen und überfachlichen Teilen das Bestehen 
eines Moduls als Voraussetzung für die Anmeldung zu einer anderen Prüfungsleistung vorsieht kann der 
Prüfende auf schriftlichen Antrag in Ausnahmefällen entscheiden, dass der Nachweis über das Bestehen des 
Moduls auch innerhalb einer bestimmten Frist nachgereicht werden kann. 
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§ 8 Fachprüfung und Fachnoten  

(1) Die Fachprüfung ist bestanden, wenn alle gemäß dem fachspezifischen Teil erforderlichen Modulprüfungen 
bestanden sind oder als bestanden gelten.  

(2) Eine Fachprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn eine Modulprüfung für dieses Fach 

● mit „nicht bestanden“ bewertet ist oder als mit „nicht bestanden“ bewertet gilt und 
● keine Wiederholungsmöglichkeiten mehr gegeben sind und  
● das Modul nicht durch ein anderes Modul ersetzt werden kann. 

(3) 1Für das erste und für das zweite Studienfach wird jeweils eine Fachnote errechnet. 2Die fachspezifischen 
Teile können Abweichungen von der Regelung zur Berechnung der Fachnote der Allgemeinen 
Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge der Universität Osnabrück vorsehen. 

(4) 1Sofern im Profilbereich mindestens eine benotete Prüfungsleistung bestanden wurde, wird für den 
Profilbereich ebenfalls eine Note ermittelt. 2Werden im Professionalisierungsbereich im Rahmen der 
fachwissenschaftlichen Vertiefung Module und Veranstaltungen aus den Fachwissenschaften absolviert, so 
gehen diese in die Note für den Profilbereich ein. 3Näheres regeln die überfachlichen Teile dieser Ordnung 
für das IKC-L und für den Professionalisierungsbereich. 

(5) Das IKC-L ist endgültig nicht bestanden, wenn eine Modulprüfung für das IKC-L 

● mit „nicht bestanden“ bewertet ist oder als mit „nicht bestanden“ bewertet gilt und 
● keine Wiederholungsmöglichkeiten mehr gegeben sind und  
● das Modul nicht durch ein anderes Modul ersetzt werden kann. 

§ 9 Zulassung zur Bachelorarbeit 

(1) 1Zuständig ist der Prüfungsausschuss des Faches, in dem die Bachelorarbeit geschrieben wird. 2Der Antrag 
auf Zulassung zur Bachelorarbeit kann unter Beachtung des Absatzes 2 jederzeit bei dem jeweils zuständigen 
Prüfungsamt gestellt werden. 3Der Zulassungsantrag kann bis zur Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit 
zurückgenommen werden. 

(2) Der Meldung zur Bachelorarbeit sind beizufügen  

● eine Erklärung darüber, ob bereits eine Bachelorarbeit und/oder eine vergleichbare Prüfungsleistung in 
einem diesem Studiengang entsprechenden Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten 
Hochschule nicht bestanden wurden, 

● eine Erklärung darüber, ob in einem der beiden gewählten Unterrichtsfächer bereits die Fachprüfung oder 
eine vergleichbare Prüfung an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule endgültig nicht 
bestanden wurde, 

● Vorschläge für Prüfende. 

(3) 1Über die Zulassung entscheidet der jeweils zuständige Prüfungsausschuss. 2Zugelassen wird, wer  

● ein ordnungsgemäßes Studium im Umfang von 120 Leistungspunkten nach Maßgabe dieser Ordnung, der 
fachspezifischen und überfachlichen Teile nachweist und 

● die Prüfungsvorleistungen, soweit in den fachspezifischen Teilen aufgeführt, erfüllt. 

 3Die Zulassung wird versagt, wenn  

● die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder  

● die Unterlagen unvollständig sind oder  

● eine Bachelorprüfung und/oder eine vergleichbare Prüfungsleistung in einem diesem Studiengang 
entsprechenden Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule bereits endgültig nicht 
bestanden sind oder 
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● in einem der beiden gewählten Fächer oder im IKC-L bereits die Fachprüfung oder eine vergleichbare 
Prüfung an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule endgültig nicht bestanden wurde. 

 4Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(4) 1Die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich der Prüfungstermine bzw. der Versagung der Zulassung 
erfolgt nach Maßgabe des § 41 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). 

§ 10 Bearbeitungszeit und Ausgestaltung der Bachelorarbeit 

(1) 1Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Bachelorarbeit beträgt einschließlich der 
Materialsammlung drei Monate. 2Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Drittels der 
Bearbeitungszeit nach Satz 1 zurückgegeben werden; eine Rückgabe des Themas bei der Wiederholung der 
Bachelorarbeit ist nur zulässig, wenn von dieser Möglichkeit nicht schon bei der ersten Arbeit Gebrauch 
gemacht wurde. 3Bei empirischen oder experimentellen Arbeiten kann die Bearbeitungszeit auf Beschluss 
des Prüfungsausschusses nach Satz 1 auf sechs Monate verlängert werden. 4Im Einzelfall kann der 
Prüfungsausschuss (unbeschadet Satz 3) auf begründeten Antrag die Bearbeitungszeit um bis zu zwei Monate 
verlängern; Gründe können unter anderem sein: 

● nicht durch den Studierenden verschuldete Verzögerungen (z.B. Fernleihe, Gerätebeschaffungen), 

● die Erbringung von Pflicht-Studienleistungen. 

 5Bei Verlängerungen der Bearbeitungszeit muss der Workload weiterhin 12 Leistungspunkten entsprechen. 

(2) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat der Prüfling schriftlich (Vorlage in Anlage 2) zu versichern, dass er 
die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

(3) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu 
machen. 

(4) Die fachspezifischen Teile dieser Prüfungsordnung können Genaueres zur Ausgestaltung der Bachelorarbeit 
regeln. 

§ 11 Berechnung der Gesamtnote der Bachelorprüfung 

1Die Gesamtnote errechnet sich aus dem Durchschnitt der Note für die Bachelorarbeit, der Fachnoten für das erste 
und für das zweite Studienfach sowie der Note für den Profilbereich. 2Dabei gehen die Fachnoten sowie die Note für 
die Bachelorarbeit mit den in § 4 dieser Prüfungsordnung festgelegten Leistungspunkten als Gewichten in die 
Gesamtnote ein. 3Die Note für den Profilbereich geht nur mit dem Gewicht der benoteten studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen, maximal 28 LP, in die Gesamtnote der Bachelorprüfung ein. 

§ 12 In-Kraft-Treten 

Diese Prüfungsordnung tritt nach ihrer Veröffentlichung in einem Amtlichen Mitteilungsorgan der Universität 
Osnabrück in Kraft.  
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Anlage 1 

Die mit * gekennzeichneten Fächer entstammen den Naturwissenschaften im Sinne von § 3 dieser Prüfungsordnung. 
Kombiniert werden kann jeweils ein Hauptfach mit einem Nebenfach oder zwei Kernfächer. 

Hinweis für Interessenten des Lehrer-Masters: Bitte beachten Sie die Beschränkung der Fächerkombinationen für 
den Eintritt in den Lehrer-Master. Informationen darüber enthält die Zugangs- und Zulassungsordnung in den 
Master-Studiengang „Master of Education“. 

wählbar  
Hauptfach  

84 LP 
Nebenfach  

42 LP 
Kernfach  

63 LP 

Anglistik/Englisch   X X 
Biologie*  X X X 
Chemie*  X X X 
Erziehungswissenschaft   X 
Evangelische Theologie/Evangelische Religion (nicht in Kombination mit 
NF oder KF Katholische Theologie/Religion) 

X X X 

Geographie/Erdkunde X X X 
Geoinformatik* (nicht in Kombination mit Anglistik/Englisch, Latein, 
Germanistik/Deutsch, Romanistik und Informatik)2 

 X X 

Germanistik/Deutsch   X X 
Geschichte   X X 
Informatik *  X X 
Katholische Theologie/Katholische Religion (nicht in Kombination mit HF 
oder NF Evangelische Theologie/Religion) 

 X X 

Kunstgeschichte  X X 
Kunst/Kunstpädagogik  X X X 
Latein    X 
Mathematik*  X X X 
Musik/Musikwissenschaft    X 
Philosophie   X X 
Physik*  X X X 
Politikwissenschaft (nicht in Kombination mit KF Soziologie)    X 
Romanistik/zwei Sprachen   X 
Romanistik/Französisch   X X 
Romanistik/Italienisch  X X 
Romanistik/Spanisch   X X 
Soziologie (nicht in Kombination mit KF Politikwissenschaft)   X 
Sport  X X 
Umweltsystemwissenschaft*   X 
VWL   X 
Wirtschaftswissenschaft  
(nur in Kombination mit HF Geographie/Erdkunde) 

 X  

 

                                                           

2 Geoinformatik ist erst ab dem WS 2014/15 als Kombinationsfach zugelassen. 
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Anlage 2 

Erklärung zur selbstständigen Abfassung der Bachelorarbeit 

 
 
 
Name:  .............................................................................................................................................................................  
 
Geburtsdatum:  ................................................................................................................................................................  
 
Matrikel-Nummer:  ..........................................................................................................................................................  
 
Fach, in welchem die Arbeit angefertigt wird:  ...............................................................................................................  
 
Titel der Bachelorarbeit:  .................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
Ich versichere, dass ich die eingereichte Bachelorarbeit / die entsprechend gekennzeichneten Teile der eingereichten 
Bachelorarbeit selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe verfasst habe. Anderer als der von mir angegebenen 
Hilfsmittel und Schriften habe ich mich nicht bedient. Alle wörtlich oder sinngemäß den Schriften anderer Autoren 
entnommenen Stellen habe ich kenntlich gemacht. 
 
 
 
 
 .........................................................................................................................................................................................  
Ort, Datum Unterschrift 
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FACHBEREICH SPRACH- UND LITERATURWISSENSCHAFT 

 

 

STUDIENGANGSSPEZIFISCHE PRÜFUNGSORDNUNG 

FÜR DEN MASTERSTUDIENGANG 

„LITERATUR UND KULTUR IN EUROPA“ 

 
 
 
 

beschlossen in der 
109. Sitzung des Fachbereichsrats des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft am 15.10.2009 
befürwortet in der 80. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 30.09.2009 

genehmigt in der 147. Sitzung des Präsidiums am 05.10.2010 
AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 04/2011 vom 09.06.2011, S. 412 

 
Änderung beschlossen in der 

128. Sitzung des Fachbereichsrats des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft am 06.06.2012 
befürwortet in der 99. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 20.06.2012 

genehmigt in der 197. Sitzung des Präsidiums am  04.07.2013 
AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 07/2013 vom 26.09.2013, S. 993 
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§ 1 Geltungsbereich 

1Für den Masterstudiengang „Literatur und Kultur in Europa“ der Universität Osnabrück gelten die Bestimmungen 
der Allgemeinen Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge der Universität Osnabrück in der jeweils 
geltenden Fassung. 2Diese Ordnung regelt die weiteren Bestimmungen für den Abschluss des Masterstudiengangs 
„Literatur und Kultur in Europa“. 

§ 2 Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung 

1Im Rahmen eines Masterstudiums sollen die Studierenden vertiefte und/oder erweiterte Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Methoden erwerben. 2Der Master-Absolvent soll fachliche Zusammenhänge überblicken und in der Lage sein, 
selbstständig wissenschaftlich zu arbeiten und wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden bzw. mit neuen Ansätzen 
zu erweitern sowie deren Bedeutung für die Gesellschaft und die berufliche Praxis zu erkennen. 3Durch die 
Masterprüfung wird festgestellt, ob der Prüfling die dafür notwendigen Kompetenzen erworben hat.  

§ 3 Prüfungsausschuss 

Zuständig ist der Prüfungsausschuss des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft. 

§ 4 Hochschulgrad  

Auf Grund der bestandenen Masterprüfung wird der Hochschulgrad „Master of Arts (M.A.)“ im Studiengang 
„Literatur und Kultur in Europa“ verliehen.  

§ 5 Aufbau und Gliederung des Studiums  

(1) 1Der Umfang des Masterstudiengangs beträgt 120 Leistungspunkte (LP) nach dem European Credit Transfer-
System (ECTS) und umfasst einen Pflichtbereich im Umfang von 40 LP bzw. 16 SWS und einen 
Wahlpflicht- und Wahlbereich im Umfang von 46 LP bzw. 28 SWS sowie ein Fachpraktikum von in der 
Regel mindestens 5 Wochen, das mit 9 LP ausgewiesen wird. 225 LP entfallen auf die Masterarbeit. 3Die zu 
erbringenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen und ggf. Studiennachweise ergeben sich aus der 
Modulbeschreibung im Modulkatalog. 

Identifier 
Pflichtbereich 
Modultitel 

SWS LP 
Dauer 
(Sem.) 

Vor-
ausset-
zungen

emp-
fohle-

nes 
Sem. 

X-LKE-1 Modul „Literatur- und Kulturtheorie“ 6 15 2 - 1.-2. 

X-LKE-5 
Modul: Transnationale Literaturen und 
Kulturen 

4 10 1 - 3. 

X-LKE-6 
Modul Spezialisierung und Professionalisie-
rung 

4 8 2 - 2.-3. 

X-LKE-7 Masterkolloquium 2 7 1 - 4. 
       

 Wahlpflichtbereich SWS LP Dauer 
Vor-

ausset-
zungen 

 

 2 Module aus X-LKE 2 - 4:      
X-LKE-2 Nationale Literatur und Kultur A 4 8 1 - 1.-2. 
X-LKE-3 Nationale Literatur und Kultur B 4 8 1 - 1.-2. 
X-LKE-4 Nationale Literatur und Kultur C 4 8 1 - 1.-2. 
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Fremdsprachen (2 aus 4) Beide Sprachen sind 
in etwa gleichem LP-Umfang zu studieren.  

8 16    

ANG-ALS 

ANG-V4 

ROM-SP_FR1 

ROM-SP_FR2 

ROM-SP_FR3 

ROM-SP_FR-A 

ROM-SP_IT1    

ROM-SP_IT2   

ROM-SP_IT3 

ROM-SP_IT4 

ROM-SP_IT5 

ROM-SP_IT-AB 

ROM-SP_SP1   

ROM-SP-SP2   

ROM-SP_SP3 

ROM-SP_SP4 

ROM-SP_SP-A 

wählbar sind die im Modulhandbuch aufge-
führten Sprachpraxisveranstaltungen aus der 
Anglistik und Romanistik zur Perfektionierung 
der Sprachkenntnisse 
Englisch 
Französisch 
Italienisch 
Spanisch 

Min-
destens 

8 

Min-
destens 

14 
1-3 - 1.-3. 

 Wahlbereich      

X-LKE-WB 

Lehrveranstaltungen aus dem Wahlbe-
reich/Verflechtungsbereich: Geschichte, 
Kunstgeschichte, Philosophie, Sozialwissen-
schaften, sprachwissenschaftliche Lehrveran-
staltungen der Einzelphilologien, Theologien, 
Musikwissenschaft 

12 16 1 - 1.-3. 

 Praktikum  9   1.-3. 
 Masterarbeit  25   4. 
 Gesamtsumme 44 120    

(2) In den Modulen bzw. Lehrveranstaltungen des Wahlbereichs sind Studiennachweise insbesondere in Form 
von Protokollen, Referaten und / oder Recherchen zu erbringen. 

(3) 1Im Laufe des Studiums ist ein mindestens dreimonatiger Auslandsaufenthalt in einem Land einer der 
Schwerpunktsprachen, d.h. Englisch oder eine der romanischen Sprachen (Französisch, Italienisch, 
Spanisch), nachzuweisen. 2Ein im Verlauf des BA-Studiums absolvierter Auslandsaufenthalt, der die unter 
Abs. 2 genannten Voraussetzung erfüllt, kann auf formlosen Antrag an den Prüfungsausschuss hin hierfür 
angerechnet werden.  

§ 6 Schlüsselkompetenzen 

(1) Schlüsselkompetenzen werden im Umfang von mindestens sechs LP integrativ erworben.  

(2) 1Die Schlüsselkompetenzen werden in allen Modulen vermittelt. 2Folgende Schlüsselkompetenzen können 
erworben werden: Methodenkompetenzen (die u.a. das Erlernen von methodisch-problemlösenden Lern- und 
Arbeitstechniken umfassen, hinzu kommen Lernstrategien, Medienfertigkeiten, Informationsgewinnung, 
Planungs-, Projekt- und Innovationsmanagement sowie Lehr-, Beratungs- und Forschungsfähigkeiten), 
Sozialkompetenzen (die u.a. Kommunikations- und Kooperationsformen umfassen und Transfer-, Team-, 
Konflikt-, Moderations- und Führungsfähigkeiten, internationale Orientierung und Mehrsprachigkeit 
beinhalten). 3Selbstkompetenzen umfassen die Bereiche disziplinübergreifendes, vernetztes Denken; die 
Fähigkeit zur Selbstorganisation; Ambiguitätstoleranz; Reflexionsfähigkeit; Verantwortungsbewusstsein, 
Urteils- und Entscheidungsfähigkeit. 

(3) Die oder der Lehrende entscheidet, ob für Prüfungsleistungen zum integrativen Erwerb von Schlüs-
selkompetenzen Noten vergeben werden.  
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(4) Die oder der Lehrende entscheidet spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung verbindlich, welche 
Schlüsselkompetenz(en) in ihrer oder seiner Lehrveranstaltung erworben werden können und ggf. ob und in 
welcher Form eine benotete Prüfungsleistung zum Erwerb von Schlüsselkompetenzen erbracht werden muss.  

(5) 1Die Anzahl der zu vergebenden Leistungspunkte für integrativ erworbene Schlüsselkompetenzen richtet sich 
nach dem damit verbundenen Workload. 2Allerdings kann in einer Lehrveranstaltung mit zwei SWS 
grundsätzlich höchstens ein LP für Schlüsselkompetenzen integrativ erworben werden. 3Sofern mit dem 
Erwerb eine benotete Prüfungsleistung verbunden ist, können in diesem Fall grundsätzlich höchstens zwei LP 
integrativ erworben werden. 4Über begründete Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

§ 7 Praktikum 

(1)  Im Rahmen des Masterstudiums „Literatur und Kultur in Europa“ ist ein fachbezogenes Praktikum zu 
absolvieren.  

(2) Das Praktikum soll den Studierenden in wichtigen Bereichen und Berufsfeldern, wie z.B. Journalismus, 
Sachbearbeitung, Bibliothek, Archiv, Erwachsenenbildung, 

 Einblicke in literatur- und kulturwissenschaftlich relevante Handlungsfelder geben, 

 Möglichkeiten zur systematischen Beobachtung und Reflexion der Praxis der genannten Berufsfelder 
eröffnen, 

 exemplarisch Einblicke in das fachliche Anforderungsprofil von Dokumentation, elektronischen Medien, 
europäischer Integration, Forschung, (innerbetrieblicher) Kommunikation, Kulturpolitik, 
Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Recherche, Redaktion, Werbung und PR-Bereich, Wissenschafts- und 
Kulturmanagement o.ä. der genannten Bereiche und Berufsfelder zu ermöglichen, 

 Möglichkeiten zur Erprobung und Entwicklung eigener Fähigkeiten zum Handeln in den genannten 
Bereichen und Berufsfeldern eröffnen. 

(3) 1Das Praktikum umfasst in der Regel 270 Stunden und wird mit 9 LP bepunktet. 2Die Studierenden können 
das Praktikum zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen dem ersten und dem dritten Semester durchführen. 

(4) An die Stelle eines Praktikums kann ein mit einem hauptamtlich Lehrenden vereinbartes Studienprojekt 
treten. 

(5) 1Die oder der Studierende soll vor Aufnahme des Praktikums der oder dem Praktikumsbeauftragten das 
geplante Praktikum darlegen. 2Auf der Grundlage dieser Darlegung entscheidet die oder der 
Praktikumsbeauftragte, ob das geplante Praktikum grundsätzlich die Voraussetzungen für die Anerkennung 
gemäß Absatz 2 erfüllt. 

(6) Die Ableistung des Praktikums ist von der entsprechenden Einrichtung bzw. dem Träger schriftlich zu 
bestätigen. 

(7) 1Die Anerkennung des Praktikums setzt die  Anfertigung und Vorlage eines Praktikumsberichts voraus. 2Der 
Praktikumsbericht im Umfang von i. d. R. 5-10 Seiten hält Rahmenbedingungen und wesentliche Aspekte 
des Ablaufs des Praktikums fest. 3Zu ihm gehört auch eine Reflexion der beruflichen Erfahrungen im 
Praktikum vor dem Hintergrund der im Studium gewonnenen fachlichen Erkenntnisse und methodischen 
Kompetenzen.  

(8) 1Die oder der Praktikumsbeauftragte und in Zweifelsfällen der Prüfungsausschuss entscheiden über die 
Anerkennung des Praktikums auf der Grundlage des Zeugnisses des Praktikumsgebers und des 
Praktikumsberichts sowie über die Anerkennungen von Praktikumsäquivalenzen (z. B. Berufsbausbildung, 
Berufstätigkeit). 2Im Falle der Anerkennung stellen die genannten Instanzen ein entsprechendes Zertifikat 
aus.  

(9) Das Praktikum wird nicht benotet. 
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§ 8 Zulassung zur Masterarbeit  

(1) 1Der Antrag auf Zulassung (Meldung) zur Masterarbeit ist schriftlich beim Prüfungsausschuss innerhalb des 
vom Prüfungsausschuss festzusetzenden Zeitraums, der hochschulöffentlich bekannt gegeben wird, zu 
stellen. 2Meldefristen, die vom Prüfungsausschuss gesetzt sind, können bei Vorliegen triftiger Gründe 
verlängert oder rückwirkend verlängert werden, insbesondere, wenn es unbillig wäre, die durch den 
Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen.  

(2) 1Zur Masterarbeit wird zugelassen, wer  

 die gemäß § 5 Absatz 4 für das erste bis dritte Semester vorgesehenen Module und Lehrveranstaltungen 
sowie den Auslandsaufenthalt und das Praktikum erfolgreich absolviert hat. 2In begründeten 
Ausnahmefällen kann das Prüfungsamt gestatten, einzelne studienbegleitende Prüfungsleistungen 
während der Masterarbeit nachzuholen. 3Prüfungsleistungen zur Masterprüfung dürfen nicht mit 
Prüfungsleistungen der Bachelorprüfung identisch sein. 

 mindestens ein Semester vor dem Antrag auf Zulassung zu der Masterarbeit an der Universität Osnabrück 
für den Masterstudiengang "Literatur und Kultur in Europa" eingeschrieben ist.  

(3) 1Der Meldung zur Masterarbeit sind beizufügen  

 die Nachweise der studienbegleitenden Prüfungen, des Auslandsaufenthalts, des Praktikums sowie 
Studiennachweise gemäß § 5,  

 die Immatrikulationsbescheinigung des Semesters, in dem die Anmeldung erfolgt, 

 eine Erklärung darüber, ob bereits eine Masterprüfung oder Teile dieser Prüfung in einem dem Studien-
gang „Literatur und Kultur in Europa“ ähnlichen Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten 
Hochschule nicht bestanden wurden,  

 Vorschläge für Prüfende,  

 die Angabe des Themas der Bachelorarbeit sowie ggf. Themenvorschläge für die Masterarbeit.  

 2Ist es nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, 
kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen.  

(4) 1Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 2Die Zulassung wird versagt, wenn  

 die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind,  

 die Unterlagen unvollständig sind oder  

 die Masterprüfung in einem dem Studiengang "Literatur und Kultur in Europa" ähnlichen Studiengang an 
einer Universität oder gleichgestellten Hochschule bereits endgültig nicht bestanden ist.  

(5) 1Die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich der Prüfungstermine und der Versagung der Zulassung 
erfolgt nach § 41 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). 2§ 23 der Allgemeinen Prüfungsordnung ist 
zu beachten. 

(6) Der Zulassungsantrag kann bis zur Ausgabe des Themas der Masterarbeit zurückgezogen werden. 

§ 9 Masterarbeit  

(1) 1Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein 
Problem aus dem Bereich Literatur und Kultur in Europa selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu 
bearbeiten. 2Thema und Aufgabenstellung der Masterarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 2 Absatz 2) und 
der Bearbeitungszeit nach Absatz 2 entsprechen. 3Die Art der Aufgabe und die Aufgabenstellung müssen mit 
der Ausgabe des Themas festliegen.  

(2) 1Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Masterarbeit beträgt fünf Monate. 2Das 
Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit nach Satz 1 
zurückgegeben werden. 3Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag die 
Bearbeitungszeit bis zur Gesamtdauer von in der Regel neun Monaten verlängern.  
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§ 10 Gesamtergebnis der Masterprüfung 

(1) Die Gesamtnote für die erbrachten studienbegleitenden Prüfungsleistungen errechnet sich aus dem 
Durchschnitt der jeweils ungerundeten Noten der studienbegleitenden Prüfungen gemäß § 5 Absatz 1 mit den 
entsprechenden Leistungspunkten als Gewichten, wobei die für das Kolloquium vergebenen Leistungspunkte 
doppelt zählen. 

(2) In die Gesamtnote der Masterprüfung gehen die Note der studienbegleitenden Prüfungen mit 60% und die 
Note der Masterarbeit mit 40% ein. 

§ 11 In-Kraft-Treten  

Diese Prüfungsordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsorgan der Universität Osnabrück rückwirkend zum 01.10.2012 in Kraft. 
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FACHBEREICH SPRACH- UND LITERATURWISSENSCHAFT 

 

 

MODULBESCHREIBUNGEN 

FÜR DEN MASTERSTUDIENGANG 

„LITERATUR UND KULTUR IN EUROPA“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

beschlossen in der 
109. Sitzung des Fachbereichsrats des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft am 15.10.2009 
befürwortet in der 80. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 30.09.2009 

genehmigt in der 147. Sitzung des Präsidiums am 05.10.2010 
AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 04/2011 vom 09.06.2011, S. 419 

 
Änderungen beschlossen in der 

128. Sitzung des Fachbereichsrats des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft am 06.06.2012 
befürwortet in der 99. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 20.06.2012 

genehmigt in der 197. Sitzung des Präsidiums am 04.07.2013 
AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 07/2013 vom 26.09.2013, S. 1000 
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Identifier X-LKE-1 

Modultitel Literatur- und Kulturwissenschaft in Europa: Theorien, Modelle, 
Konzepte

Englischer Modultitel Literary and Cultural Studies in Europe: Theories, Models, Concepts 

Modulbeauftragter Lehrende Anglistik/Amerikanistik Literatur- und Kulturwissenschaft 
Lehrende Romanistik Literatur- und Kulturwissenschaft 

Qualifikationsziele  vertiefte Kenntnisse unterschiedlicher Theorieansätze und 
grundlegender Konzepte der Literatur- und Kulturwissenschaften und 
ihrer Geschichte 
 Vertiefte Kenntnisse literatur- und kulturwissenschaftlicher 
Methoden und ihrer Prämissen 
 kritische Reflexion fachwissenschaftlicher Methoden und ihrer 
Prämissen 

Inhalte (exemplarisch) Die Ringvorlesung soll vor allem die Entstehung, Geschichte und 
wandelnde Bedeutung zentraler Begriffe und Konzepte  darstellen und 
diskutieren, wie  zum Beispiel Repräsentation, Mimesis, Zeichen, 
Darstellung, Text, Performanz, Bedeutung, Interpretation, Bild, Medium, 
Übersetzung, Heterogenität, Differenz, Hybridität, Identität, Alterität, 
Kreolisierung, Transgression, Gedächtnis, Diskurs. 
Die Vorlesung wird flankiert durch zwei Seminare: 
Zum einen  zur Einführung und Vertiefung unterschiedlicher Methoden 
der Literatur- bzw. Kulturwissenschaft in historischer Kritik (zum 
Beispiel Sozialgeschichte, Rezeptionsästhetik, Hermeneutik, 
Strukturalismus, Dekonstruktion, Intertextualität, Intermedialität, 
Psychoanalyse, Kultursoziologie, Kultursemiotik, Kulturanthropologie, 
New Historicism, Kulturtransfer, Interkulturalität, Postkolonialismus, 
Genderforschung etc.) 
Ein weiteres Seminar zielt auf die kritische Reflexion unterschiedlicher 
fachwissenschaftlicher Konzepte und Theorien in der Anwendung auf 
literatur- und kulturgeschichtliche Prozesse und Phänomene. 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

1. Komponente Ringvorlesung "Konzepte" (5LP) 
2. Komponente Seminar Literaturwissenschaft  (5LP) 
3. Komponente Seminar Kulturwissenschaft  (5LP) 

LP des Moduls 15 LP 

SWS des Moduls 6 SWS 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Angebotsturnus 1. Komponente jedes Wintersemester 
2. u 3. Komponente jedes Semester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Aktive mündliche Seminarteilnahme; 1 Referat (ohne Ausarbeitung) in 
einem der Seminare 

Art der studienbegleitenden Prüfung Schriftliche Klausur (45 Min.) am Ende der Vorlesung; 
Eine Hausarbeit (15-20 Seiten) in dem anderen Seminar. 

Prüfungsanforderungen Klausur und Hausarbeit werden auf die im Modul vermittelten 
Qualifikationen überprüft. 

Berechnung der Modulnote Die Modulnote entspricht dem Mittel aus Klausurnote und der Note der 
Hausarbeit. 

Bestehensregelung für dieses Modul Die Studiennachweise müssen erlangt sein. 

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls MA Literatur und Kultur in Europa (P) 
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Identifier X-LKE-2 

Modultitel Nationale Literatur und Kultur A (Anglistik)

Englischer Modultitel National Literature and Culture A 

Modulbeauftragter Lehrende Anglistik / Amerikanistik Literatur- und Kulturwissenschaft 

Qualifikationsziele Spezifisch in bzw. für die gewählte Philologie: 
 ausgeprägte Kenntnisse spezifischer Formationsprozesse und 
-perioden sowie wesentlicher Werke und Ereignisse einer nationalen 
Literatur- und Kulturgeschichte und ihrer Bedeutung für die Bestimmung 
und Entwicklung europäischer Identität 
 vertiefte Kenntnisse der Funktion und des Einflusses literarischer 
und kultureller Produktion für kollektive Sinn- und Identitätsstiftung 
 Reflexion der Kanonisierung und Marginalisierung literarischer und 
kultureller Produktion, sowie deren Hintergründe und Motivation 
 Reflexion der Funktion der Diskurse und Praktiken der Philologie, 
der Literatur- /Kulturkritik sowie der Übersetzung literarischer Texte 
 vertiefte Kenntnisse der Entwicklung und Ausbildung spezifischer 
Theorien zur Literatur und Ästhetik im Rahmen einer nationalen Kultur 

Inhalte (exemplarisch) Das Modul fokussiert die Kanonbildung und die Konstruktion 
spezifischer nationaler literarisch-kultureller Traditionen unter Bezug auf 
spezifische Perioden, Gattungen, Werke und Ereignisse sowie Autorinnen 
und Autoren.  
Dazu gehören zum Beispiel die Geschichte der Literatur-/ bzw. 
Kulturgeschichte, einschließlich der Periodisierung und Genealogie der 
Formen, die Darstellung und Diskussion nationaler Projekte europäischer 
Philologien sowie die Verbindungen und Spannungen von regionaler und 
nationaler Kultur und Literatur und der Einfluss literarischer und 
ästhetischer Theorien und Modelle auf ein nationales und kulturelles 
Selbstverständnis. 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

1. Komponente Seminar mit Schwerpunkt Literaturwissenschaft  (4LP) 
2. Komponente Seminar mit Schwerpunkt Kulturwissenschaft   (4LP) 
Eines der Seminare kann durch eine Vorlesung ersetzt werden. Beide 
Veranstaltungen sind im gleichen Semester zu belegen. 

LP des Moduls 8 LP  

SWS des Moduls 4 SWS 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Angebotsturnus Jedes Semester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Aktive mündliche Seminarteilnahme 

Art der studienbegleitenden Prüfung 1 Referat (mit schriftlicher Ausarbeitung 10-15 S.) oder Hausarbeit (15-
20 Seiten) in einer der beiden Komponenten nach Rücksprache mit dem 
Dozierenden  

Prüfungsanforderungen Die Hausarbeit/ das Referat wird auf die im Modul vermittelten 
Qualifikationen überprüft. 

Berechnung der Modulnote  

Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls MA Literatur und Kultur in Europa (WP) 

 

Identifier X-LKE-3 

Modultitel Nationale Literatur und Kultur B (Germanistik) 

Englischer Modultitel National Literature and Culture B 
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Modulbeauftragter Lehrende Germanistik Literatur- und Kulturwissenschaft 

Qualifikationsziele Spezifisch in bzw. für die jeweils gewählte Philologie: 
 ausgeprägte Kenntnisse spezifischer Formationsprozesse und –
perioden Ereignisse sowie wesentlicher Werke und Ereignisse einer 
nationalen Literatur- und Kulturgeschichte und ihrer Bedeutung für die 
Bestimmung und Entwicklung europäischer Identität 
 vertiefte Kenntnisse der Funktion und des Einflusses literarischer 
und kultureller Produktion für kollektive Sinn- und Identitätsstiftung 
 Reflexion der Kanonisierung und Marginalisierung literarischer und 
kultureller Produktion, sowie deren Hintergründe und Motivation 
 Reflexion der Funktion der Diskurse und Praktiken der Philologie, 
der Literatur- /Kulturkritik sowie der Übersetzung literarischer Texte 
 vertiefte Kenntnisse der Entwicklung und Ausbildung spezifischer 
Theorien zur Literatur und Ästhetik im Rahmen einer nationalen Kultur 

Inhalte (exemplarisch) Das Modul fokussiert die Kanonbildung und die Konstruktion 
spezifischer nationaler literarisch-kultureller Traditionen unter Bezug auf 
spezifische Perioden, Gattungen, Werke und Ereignisse sowie Autorinnen 
und Autoren.  
Dazu gehören zum Beispiel die Geschichte der Literatur-/ bzw. 
Kulturgeschichte, einschließlich der Periodisierung und Genealogie der 
Formen, die Darstellung und Diskussion nationaler Projekte europäischer 
Philologien sowie die Verbindungen und Spannungen von regionaler und 
nationaler Kultur und Literatur und der Einfluss literarischer und 
ästhetischer Theorien und Modelle auf ein nationales und kulturelles 
Selbstverständnis. 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

1. Komponente Seminar mit Schwerpunkt Literaturwissenschaft  (4LP) 
2. Komponente Seminar mit Schwerpunkt Kulturwissenschaft (4LP) 
Eines der Seminare kann durch eine Vorlesung ersetzt werden. Beide 
Veranstaltungen sind im gleichen Semester zu belegen. 

LP des Moduls 8 LP  

SWS des Moduls 4 SWS 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Angebotsturnus jedes Semester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Aktive mündliche Seminarteilnahme 

Art der studienbegleitenden Prüfung 1 Referat (mit schriftlicher Ausarbeitung 10-15 S.) oder Hausarbeit (15-
20 Seiten) in einer der beiden Komponenten nach Rücksprache mit dem 
Dozierenden 

Prüfungsanforderungen Die Hausarbeit/ das Referat wird auf die im Modul vermittelten 
Qualifikationen überprüft. 

Berechnung der Modulnote Die Modulnote entspricht der Note der Hausarbeit. 

Bestehensregelung für dieses Modul Die Studiennachweise müssen erlangt sein. 

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls MA Literatur und Kultur in Europa (WP) 

 

Identifier X-LKE-4 

Modultitel Nationale Literatur und Kultur C (Romanistik) 

Englischer Modultitel National Literature and Culture B 

Modulbeauftragter Lehrende Romanistik Literatur- und Kulturwissenschaft 
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Qualifikationsziele Spezifisch in bzw. für die jeweils gewählte Philologie: 
 ausgeprägte Kenntnisse spezifischer Formationsprozesse und –
perioden Ereignisse sowie wesentlicher Werke und Ereignisse einer 
nationalen Literatur- und Kulturgeschichte und ihrer Bedeutung für die 
Bestimmung und Entwicklung europäischer Identität 
 vertiefte Kenntnisse der Funktion und des Einflusses literarischer 
und kultureller Produktion für kollektive Sinn- und Identitätsstiftung 
 Reflexion der Kanonisierung und Marginalisierung literarischer und 
kultureller Produktion, sowie deren Hintergründe und Motivation 
 Reflexion der Funktion der Diskurse und Praktiken der Philologie, 
der Literatur- /Kulturkritik sowie der Übersetzung literarischer Texte 
 vertiefte Kenntnisse der Entwicklung und Ausbildung spezifischer 
Theorien zur Literatur und Ästhetik im Rahmen einer nationalen Kultur 

Inhalte Das Modul fokussiert die Kanonbildung und die Konstruktion 
spezifischer nationaler literarisch-kultureller Traditionen unter Bezug auf 
spezifische Perioden, Gattungen, Werke und Ereignisse sowie Autorinnen 
und Autoren.  
Dazu gehören zum Beispiel die Geschichte der Literatur-/ bzw. 
Kulturgeschichte, einschließlich der Periodisierung und Genealogie der 
Formen, die Darstellung und Diskussion nationaler Projekte europäischer 
Philologien sowie die Verbindungen und Spannungen von regionaler und 
nationaler Kultur und Literatur und der Einfluss literarischer und 
ästhetischer Theorien und Modelle auf ein nationales und kulturelles 
Selbstverständnis. 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

1. Komponente Seminar mit Schwerpunkt Literaturwissenschaft  (4LP) 
2. Komponente Seminar mit Schwerpunkt Kulturwissenschaft  (4LP) 
Eines der Seminare kann durch eine Vorlesung ersetzt werden. Beide 
Veranstaltungen sind im gleichen Semester zu belegen. 

LP des Moduls 8 LP  

SWS des Moduls 4 SWS 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Angebotsturnus jedes Semester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Aktive mündliche Seminarteilnahme 

Art der studienbegleitenden Prüfung 1 Referat (mit schriftlicher Ausarbeitung 10-15 S.) oder Hausarbeit (15-
20 Seiten) in einer der beiden Komponenten nach Rücksprache mit dem 
Dozierenden 

Prüfungsanforderungen Die Hausarbeit/ das Referat wird auf die im Modul vermittelten 
Qualifikationen überprüft. 

Berechnung der Modulnote Die Modulnote entspricht der Note der Hausarbeit. 

Bestehensregelung für dieses Modul Die Studiennachweise müssen erlangt sein. 

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls MA Literatur und Kultur in Europa (WP) 

 

Identifier X-LKE-5 

Modultitel Transnationale Literaturen und Kulturen in Europa 

Englischer Modultitel Transnational Literature and Culture in Europe 

Modulbeauftragter Lehrende Anglistik / Amerikanistik Literatur- und Kulturwissenschaft 
Lehrende Romanistik Literatur- und Kulturwissenschaft 
Lehrende Germanistik Literatur- und Kulturwissenschaft 
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Qualifikationsziele  vertiefte Kenntnisse der Zusammenhänge und Wechselwirkungen 
zwischen unterschiedlichen nationalen Literaturen und Kulturen im 
europäischen Kontext 
 intensive Reflexion der Interdependenz und wechselseitigen 
Distinktion nationaler Literaturen und Kulturen im europäischen Kontext 
 vertiefte Kenntnisse transnationaler Prozesse und Dynamiken des 
Kulturtransfers, einschließlich des Transfers und der wechselseitigen 
Revision theoretischer Modelle und Konzepte 
 intensive Reflexion historischer und aktueller Konzepte und Modelle 
von Interkulturalität, transnationaler und transkultureller Identitäten 

Inhalte (exemplarisch) Beispielhafte Gegenstände des Moduls sind  
 die Entstehung, spezifische Ausformung und wechselseitige 
Einflussnahme von Genres in der Literatur, Kunst und Kultur 
verschiedener europäischer Länder (z. B. der Historische Roman, die 
Autobiographie, die Ballade oder auch der Autorenfilm) 
 Kultur und Literatur der Grenze  
 Nation, Region und Prozesse der 'Europäisierung' in Literatur und 
Kultur 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

1. Komponente Seminar (5 LP) 
2. Komponente Seminar (5 LP) 
oder  
1. Komponente Seminar (10 LP) 

LP des Moduls 10 LP  

SWS des Moduls 4 SWS 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Angebotsturnus jedes Wintersemester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Aktive mündliche Seminarteilnahme; 1 Referat (ohne Ausarbeitung) oder 
Präsentation (in einem der Seminare) 

Art der studienbegleitenden Prüfung 1 Hausarbeit (15-25 Seiten) oder Beitrag zur Organisation eines 
abschließenden gemeinsamen Symposiums (mit eigenem Beitrag, z.B. 
Präsentation 20-30 Min.) oder Podcast / Videocast (ca. 30 Min.) zu einem 
ausgewählten Bereich des Modulthemas. 

Prüfungsanforderungen Die Prüfungsleistungen werden auf die im Modul vermittelten 
Qualifikationen geprüft. 

Berechnung der Modulnote  

Bestehensregelung für dieses Modul Die Studiennachweise müssen erlangt sein. 

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls MA Literatur und Kultur in Europa (P) 

 

Identifier X-LKE-6 

Modultitel Spezialisierung und Professionalisierung

Englischer Modultitel Specialization and Professional Practice 

Modulbeauftragter Lehrende Germanistik Literatur- und Kulturwissenschaft 

Qualifikationsziele Allgemein: 
 Herausbildung spezialisierter Kompetenzen im Hinblick auf die 
spätere berufliche Tätigkeit in Wissenschaft und Praxis. 
Nach Berufs- und Praxisfeldern: 
 spezialisierte Kenntnisse spezifischer Formationsprozesse und       -
perioden sowie wesentlicher Werke und Ereignisse einer nationalen 
Literatur- und Kulturgeschichte und ihrer Bedeutung für die Bestimmung 
und Entwicklung europäischer Identität oder 
 vertiefte Kenntnisse gegenwärtiger Diskurse und Praktiken 
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kultureller bzw. medialer Kommunikation oder 
 Vertiefung und Anwendung von Kenntnissen der Theorien und 
Methoden philologischer Textkritik  
 Reflexion der Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen 
unterschiedlichen Bereichen der literarischen und kulturellen 
Identitätsbildung Europas in Wissenschaft und kultureller Praxis 

Inhalte (exemplarisch) In der fachwissenschaftlichen Vertiefung bietet das Modul die Diskussion 
von Werken und Ereignissen, besonders im Hinblick auf die kollektive 
Sinn- und Identitätsstiftung, Kanonisierung und Marginalisierung in einer 
nationalen Literatur und Kultur. Diese sollen vor allem im Hinblick auf 
aktuelle fachwissenschaftliche Diskurse und Praktiken zu deren 
Erforschung dargestellt und untersucht werden. 
In der professionellen Vertiefung bietet das Modul folgende Inhalte: 
 Methoden und Praxis wissenschaftlicher Editionen 
 Theorie, Kritik, Geschichte und Praxis der Übersetzung  
 Institutionen und Praxis des europäischen Literatur- und 
Kulturaustauschs 
 Bereiche und Praxis der Kulturpolitik und des Kulturmanagements 
im europäischen Kontext 
 Literatur- und Kulturkritik und journalistisches Schreiben 
 elektronische Medien(praxis) und Literatur 
 Internationalität der Medien 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

1. Komponente Seminar zu einem Spezialisierungsschwerpunkt (4LP) 
2. Komponente Seminar zu einem Spezialisierungsschwerpunkt (4LP) 

LP des Moduls 8 LP 

SWS des Moduls 4 SWS 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Angebotsturnus jedes Semester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Aktive mündliche Seminarteilnahme; 1 Referat (ohne Ausarbeitung) oder 
Präsentation in einer Komponente nach Wahl des Studierenden 

Art der studienbegleitenden Prüfung Hausarbeit (15-20 Seiten) oder ein eigenständiger Beitrag zu einem 
Projekt (7-10 Seiten) 

Prüfungsanforderungen Die Hausarbeit bzw. der Projektbeitrag werden auf die im Modul 
vermittelten Qualifikationen überprüft 

Berechnung der Modulnote  

Bestehensregelung für dieses Modul Die Studiennachweise müssen erlangt sein. 

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls MA Literatur und Kultur in Europa (P) 

 

Identifier X-LKE-7 

Modultitel Masterkolloquium

Englischer Modultitel Thesis Presentation and Defense 

Modulbeauftragter Lehrende Romanistik Literatur- und Kulturwissenschaft 

Qualifikationsziele  Vermittlung der Diskussion und Analyse neuester 
Forschungsprobleme, Vermittlung von Kenntnissen zum Verfassen einer 
wissenschaftlichen Arbeit, Übertragung auf die eigene Forschungsarbeit  

Inhalte  Neueste Forschungen zur europäischen Literatur und Kultur, 
Vorstellung und Verteidigung der Masterarbeit 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

1 Komponente Kolloquium (7LP) 

LP des Moduls 7 LP  
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SWS des Moduls 2 SWS  

Dauer des Moduls 1 Semester 

Angebotsturnus Jedes Semester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

keine 

Art der studienbegleitenden Prüfung Mündliche Prüfung von 60 Minuten Länge vor zwei Prüfenden aus dem 
gewählten Themengebiet der Masterarbeit. Die Prüfung umfasst die 
ausführliche Diskussion des der Masterarbeit zugrunde liegenden 
Untersuchungsvorhabens. Dabei werden zugleich wissenschafts-
historische, theoretische oder methodische Probleme des jeweiligen 
Themengebiets diskutiert.    

Prüfungsanforderungen Nachweis der im Masterstudiengang "Literatur und Kultur in Europa" 
vermittelten Kenntnisse über zentrale Phänomene, Zusammenhänge und 
Probleme der europäischen Literatur- und Kulturgeschichte, Vertrautheit 
mit den Begriffen, Theorien und Methoden der europäischen Literatur- 
und Kulturwissenschaften, einschließlich ihrer Geschichte. Darüber 
hinaus soll der Prüfling seine Kenntnisse von für die jeweiligen 
Teilgebiete relevanten Quellen sowie der am neuesten Forschungsstand 
orientierten Fachliteratur für das gewählte Thema unter Beweis stellen.  

Berechnung der Modulnote  

Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls MA Literatur und Kultur in Europa (P) 

 

Identifier X-LKE-WB  

Modultitel Freier Wahlbereich 

Englischer Modultitel  

Modulbeauftragter  

Qualifikationsziele Spezialisierung in Hinblick auf das individuelle Studienprofil, Vertiefung 
und Erweiterung im Hinblick auf die  individuellen Schwerpunkte im 
Studium  

Inhalte Lehrveranstaltungen aus dem Wahlbereich/Verflechtungsbereich: 
Geschichte, Kunstgeschichte, Philosophie, Sozialwissenschaften, 
sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen der Einzelphilologien, 
Theologien, Musikwissenschaft  

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

Komponenten bis zur Erreichung der Gesamtleistungspunktzahl von 16 
LP 

LP des Moduls 16 LP 

SWS des Moduls 12  SWS 

Dauer des Moduls 1-2 Semester 

Angebotsturnus semesterweise 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

In den Wahlveranstaltungen des Wahlbereichs ist je ein Studiennachweis 
(Allgemeine Prüfungsordnung § 11) insbesondere in Form von 
Protokollen, Referaten und/ oder Recherchen zu erbringen. Auf 
begründeten Antrag kann die oder der Lehrende, unter Beachtung des § 11 
der Allgemeinen Prüfungsordnung, auch andere Formen oder 
Kombinationen von Studiennachweisen zulassen. 

Art der studienbegleitenden Prüfung Keine 

Prüfungsanforderungen Die Prüfungsanforderungen ergeben sich aus den Inhalten und Qualifika-
tionszielen 
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Berechnung der Modulnote  

Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls MA Literatur und Kultur in Europa (WB) 

Sprachpraktische Module / Fremdsprachenbereich 

Sprachpraxis Englisch 

Identifier ANG-ALS 

Modultitel Applied Language Studies

Englischer Modultitel Applied Language Studies 

Modulbeauftragter Lehrende Anglistik / Amerikanistik Sprachpraxis 

Qualifikationsziele Optimierung der Hör- und Sprachkompetenz in der Zielsprache auf der 
Stufe C1 (GERR) 
Optimierung der Lese- und Schreibkompetenz in der Zielsprache auf der 
Stufe C1 (GERR) 
Optimierung themen- und materialorientierter, adressatenbezogener 
Darstellungsformen in der Zielsprache auf Stufe C1 (GERR) 
Einübung und Ausbau kompetenter und angemessener Formen der 
Übersetzung von unterschiedlichen Texten aus der Zielsprache 

Inhalte Lektüre und Analyse der Form und Funktion unterschiedlicher Textarten 
mit hoher Komplexität in der Zielsprache 
Inhaltliche und konzeptuelle Organisation sowie Entwurf (proposal) 
wissenschaftlicher Arbeiten in der Zielsprache auf dem Niveau einer B.A. 
Abschlussarbeit 
Formen und Methoden professioneller Übersetzungspraxis in 
unterschiedlichen Bereichen 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

1 Komponente Seminar (3LP) 

LP des Moduls 3  LP 

SWS des Moduls 2 SWS 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Angebotsturnus Jedes Semester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

aktive mündliche Seminarteilnahme; 2-4 Kurzreferate oder 
Übersetzungen 

Art der studienbegleitenden Prüfung Schriftliche Arbeit (Hausarbeit oder Übersetzung) im Umfang von 10-15 
Seiten 

Prüfungsanforderungen Die Prüfungsleistungen werden auf die im Modul vermittelten 
Qualifikationen geprüft. 

Berechnung der Modulnote Die Modulnote entspricht der Note der Hausarbeit. 

Bestehensregelung für dieses Modul Die Studiennachweise müssen erlangt sein. 

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls MA Literatur und Kultur in Europa(WP) 
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Identifier ANG-V4 

Modultitel Advanced English Language Practice (AELP) 

Englischer Modultitel Advanced English Language Practice (AELP) 

Modulbeauftragter Lehrende Anglistik / Amerikanistik Sprachpraxis 

Qualifikationsziele  Ausbau des Hör- und Sprachkompetenz in der Zielsprache auf der 
Stufe C1 (GERR) 
 Ausbau der Lese- und Schreibkompetenz in der Zielsprache auf der 
Stufe C1 (GERR) 
 Vertiefte Praxis in themen- und materialorientierte, 
adressatenbezogene Darstellungsformen in der Zielsprache auf Stufe C1 
(GERR) 
 Entwicklung analytischer Lese- und Schreibkompetenz im Bezug zu 
fachwissenschaftlichen Themen und Inhalten in der Zielsprache 
 Aufbau selbst-reflexiver Analyse- und Korrekturkompetenz im 
Hinblick auf die Entwicklung und Revision von längeren Texten in der 
Zielsprache 

Inhalte Lektüre, Recherche und Analyse von ausgewählten wissenschaftlichen 
Texten in der Zielsprache 
Diskussion und Darstellung fachwissenschaftlicher Themen und 
Problemstellungen in der Zielsprache 
Intensive mündliche Praxis / Schreibpraxis in fachwissenschaftlich 
ausgerichteten Formaten und Konventionen (MLA Style, Kurzvortrag, 
Diskussionsbeiträge) 

Modulkomponenten 
mit Angabe der LP 

1. Komponente Seminar 'Debate, Argument, Presentation' (AELP I = 2 
LP) 
2. Komponente Seminar 'Reading / Writing' (AELP II = 3 LP) 

LP des Moduls 5  LP 

SWS des Moduls 4 SWS 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Angebotsturnus Jedes Semester  

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

2-4 Kurzreferate, Gruppenarbeit, Diskussionsleitung, Präsentation 

Art der studienbegleitenden Prüfung Zusammenfassung und Synthese der schriftlichen Beiträge (Portfolio) im 
Umfang von 15-20 Seiten 

Prüfungsanforderungen Die jeweiligen Prüfungsleistungen werden auf die im Modul vermittelten 
Qualifikationen geprüft. 

Berechnung der Modulnote Die Modulnote entspricht der Note der mündlichen Prüfung 

Bestehensregelung für dieses Modul Die Studiennachweise müssen erlangt sein. 

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls MA Literatur und Kultur in Europa (WP) 

Sprachpraxis Französisch 

Identifier ROM-SP_FR1 

Modultitel Sprachpraxismodul Französisch 1 

Englischer Modultitel Module in Language Practise French 1 

Modulbeauftragte(r) Lehrende Romanistik Sprachpraxis 
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Qualifikationsziele Entwicklung der grammatischen und lexikalischen Basiskompetenz; 
Fähigkeit zu Hörverstehen, Halten mündlicher Referate, Führen einfacher 
Gespräche; Fähigkeit zum Verstehen, schriftlichen Zusammenfassen und 
Kommentieren von Texten 

Inhalte Entwicklung der individuellen sprachpraktischen Kompetenz auf dem 
Niveau der „selbständigen Sprachverwendung“ (Gemeinsamer 
Europäischer Referenzrahmen B1/B2) in den Grundfertigkeiten Sprechen, 
Schreiben, Hör- und Leseverstehen 

Modulkomponenten/ 
Veranstaltungsform mit Angabe der LP 

Komponente 1: Communication 1  (2 LP) (Seminar) 
Komponente 2: Grammaire 1 (2 LP) (Seminar) 

LP des Moduls 4 LP 

SWS des Moduls 4 SWS 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Angebotsturnus Jedes Semester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Übungsaufgaben 

Art der studienbegleitenden Prüfung 1. Komponente: Klausur (i. d. R. 90min) und Referat (i .d. R. Vortrag 5-
15min) 
2. Komponente: 2 Klausuren (i .d. R. 45min) 

Prüfungsanforderungen ergeben sich aus den Qualifikationszielen 

Berechnung der Modulnote  

Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium  

Verwendung des Moduls 2FB 2 Sprachen (P) 
2FB 1 Sprache (P) 
BEU Französisch 
MA Literatur und Kultur in Europa(WP) 

 

Identifier ROM-SP_FR2 

Modultitel Sprachpraxismodul Französisch 2 

Englischer Modultitel Module in Language Practise French 2 

Modulbeauftragte(r) Lehrende Romanistik Sprachpraxis 

Qualifikationsziele Entwicklung der grammatischen und lexikalischen Kompetenz; Fähigkeit 
zu Hörverstehen, Halten mündlicher Referate, Führen eines Gesprächs 
(auch im Hinblick auf einen Auslandsaufenthalt), bis hin zur sprachlichen 
Bewältigung unterschiedlicher Kommunikationssituationen; Fähigkeit 
zum Verstehen, schriftlichen Zusammenfassen  und Kommentieren von 
Texten 

Inhalte Entwicklung der individuellen sprachpraktischen Kompetenz auf dem 
Niveau der „selbständigen Sprachverwendung“ (Gemeinsamer 
Europäischer Referenzrahmen B2/C1) in den Grundfertigkeiten Sprechen, 
Schreiben, Hör- und Leseverstehen 

Modulkomponenten/ 
Veranstaltungsform mit Angabe der LP 

Komponente 1: Communication 2 (3 LP) (Seminar) 
Komponente 2 : Grammaire 2  (2 LP) (Seminar) 

LP des Moduls 5 LP 

SWS des Moduls 4 SWS 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Angebotsturnus Jedes Semester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Übungsaufgaben 
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Art der studienbegleitenden Prüfung 1. Komponente: Klausur (i. d. R. 90min) und Referat (i.d.R. Vortrag 5-
15min) 
2. Komponente: 2 Klausuren (i d. R. 45min) 

Prüfungsanforderungen ergeben sich aus den Qualifikationszielen 

Berechnung der Modulnote  

Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls 2FB 2 Sprachen (P) 
2FB 1 Sprache (P) 
MA Literatur und Kultur in Europa (WP) 

 

Identifier ROM-SP_FR3 

Modultitel Sprachpraxiskurs Französisch 3: Expression écrite et orale 

Englischer Modultitel Course in Language Practise French 3 

Modulbeauftragte(r) Lehrende Romanistik Sprachpraxis 

Qualifikationsziele Perfektionierung der grammatischen und lexikalischen Kompetenz; 
entwickelte Fähigkeit zu Hörverstehen, Halten mündlicher Referate, 
Führen eines Gesprächs (auch im Hinblick auf einen Auslandsaufenthalt), 
bis hin zur sprachlichen Bewältigung unterschiedlicher 
Kommunikationssituationen; Fähigkeit zum Verstehen und schriftlichen 
Zusammenfassen von Texten, schließlich zum Abfassen kürzerer 
Fachtexte, Kommentare und Resümees 

Inhalte Entwicklung der individuellen sprachpraktischen Kompetenz auf dem 
Niveau der „kompetenten Sprachverwendung“ (Gemeinsamer 
Europäischer Referenzrahmen C1) in den Grundfertigkeiten Sprechen, 
Schreiben, Hör- und Leseverstehen 

Modulkomponenten/ 
Veranstaltungsform mit Angabe der LP 

Sprachkurs (Seminar) 

LP des Moduls 3 LP 

SWS des Moduls 2 SWS 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Angebotsturnus Jedes Semester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Übungsaufgaben 

Art der studienbegleitenden Prüfung Klausur (i. d. R. 90min) und mündliche Prüfung (i. d. R. 10-15min) 

Prüfungsanforderungen ergeben sich aus den Qualifikationszielen 

Berechnung der Modulnote  

Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls 2FB 2 Sprachen (P) 
2FB 1 Sprache (P) 
MA Literatur und Kultur in Europa (WP) 

 

Identifier ROM-SP_FR-A 

Modultitel Mastermodul Sprachpraxis Französisch (A-Sprache) 

Englischer Modultitel Master module Language Practise French (A-language) 

Modulbeauftragte(r) Lehrende Romanistik Sprachpraxis 
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Qualifikationsziele Das Modul dient der Perfektionierung der Sprachkompetenz im 
mündlichen und schriftlichen Bereich auf dem Niveau der „kompetenten 
Sprachverwendung“ (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen C2):  

– der sprachlichen Bewältigung unterschiedlichster mündli-
cher Kommunikationssituationen wie Gestaltung von Dis-
kussionsbeiträgen, Übernahme der Diskussionsleitung u.ä.;  

– der Fähigkeit, verschiedenartige Hörtexte mühelos zu ver-
stehen, 

– der schriftlichen Auseinandersetzung mit verschiedenen 
Themenbereichen und Textsorten. 

– der schriftlichen Bewältigung des registerspezifischen 
schriftsprachlichen Ausdrucks und der Erweiterung der 
stilistischen Sicherheit, 

– der Fähigkeit, sprachliche Strukturen der Muttersprache in 
adäquate lexikalische und strukturelle Entsprechungen der 
Fremdsprache zu übertragen, sprachliche Fehler zu dia-
gnostizieren und zu korrigieren. 

Inhalte – Mündliche Kommunikation mit fachsprachlichen Anteilen: 
Darstellen, Erklären, Gesprächsführung in der Fremdsprache 

– Mündliche und schriftliche Reaktion auf verschiedenartige 
Hörtexte 

– Textredaktion: Verfassen komplexer Texte 
– Übersetzung von aktualitätsbezogenen Sachtexten und 

zeitgenössischen fiktionalen Texten vom Deutschen in die 
Zielsprache 

Modulkomponenten/ 
Veranstaltungsform mit Angabe der LP 

Komponente 1:Communication orale et écrite (4 LP) (Seminar) 
Komponente 2: Traduction allemand-français  (3 LP) (Seminar) 

LP des Moduls 7 LP 

SWS des Moduls 4 SWS 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Angebotsturnus Jedes Semester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Übungsaufgaben 

Art der studienbegleitenden Prüfung Komponente 1: 2 Klausuren (i. d. R. 90min) und 2 mündliche Prüfungen 
(i. d. R. 10-15min);  
Komponente 2: 1 Klausur (i. d. R. 90min) 

Prüfungsanforderungen ergeben sich aus den Qualifikationszielen 

Berechnung der Modulnote  

Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls MA 2 Sprachen (P) 
MA Literatur und Kultur in Europa (WP) 

Sprachpraxis Italienisch 

Identifier ROM-SP_IT1 

Modultitel Sprachpraxismodul Italienisch 1 

Englischer Modultitel Module in Language Practise Italian 1 

Modulbeauftragte(r) Lehrende Romanistik Sprachpraxis 

Qualifikationsziele Vermittlung grundlegender Kenntnisse der Grammatik und Lexik; Beginn 
der Ausbildung einer mündlichen und schriftlichen Sprachkompetenz 
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Inhalte Entwicklung der individuellen sprachpraktischen Kompetenz auf dem 
Niveau der „elementaren Sprachverwendung“ (Gemeinsamer 
Europäischer Referenzrahmen A1/A2) in den Grundfertigkeiten 
Sprechen, Schreiben, Hör- und Leseverstehen 

Modulkomponenten/ 
Veranstaltungsform mit Angabe der LP 

Grundkurs Italienisch I (Seminar) 

LP des Moduls 6 LP 

SWS des Moduls 6 SWS 

Dauer des Moduls ein Semester 

Angebotsturnus Jedes Wintersemester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Übungsaufgaben 

Art der studienbegleitenden Prüfung Klausur (i. d. R. 90min) und mündliche Prüfung (i. d. R. 15-30min) 

Prüfungsanforderungen ergeben sich aus den Qualifikationszielen 

Berechnung der Modulnote  

Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls 2FB 2 Sprachen (P) 
2FB 1 Sprache (P) 
MA Literatur und Kultur in Europa (WP) 

 

Identifier ROM-SP_IT2 

Modultitel Sprachpraxismodul Italienisch 2 

Englischer Modultitel Module in Language Practise Italian 2 

Modulbeauftragte(r) Lehrende Romanistik Sprachpraxis 

Qualifikationsziele Vermittlung grundlegender Kenntnisse der Grammatik und Lexik; 
Ausbildung einer mündlichen Sprachkompetenz, die befähigt zum 
Hörverstehen und zur Äußerung in vertrauten Situationen (auch im 
Hinblick auf einen Auslandaufenthalt); Ausbildung einer schriftlichen 
Sprachkompetenz, die befähigt zum Abfassen und zum Verstehen 
einfacher Texte 

Inhalte Entwicklung der individuellen sprachpraktischen Kompetenz auf dem 
Niveau der „elementaren Sprachverwendung“ (Gemeinsamer 
Europäischer Referenzrahmen A 2/B1) in den Grundfertigkeiten 
Sprechen, Schreiben, Hör- und Leseverstehen 

Modulkomponenten/ 
Veranstaltungsform mit Angabe der LP 

Grundkurs Italienisch II (Seminar) 

LP des Moduls 6 LP 

SWS des Moduls 6 SWS 

Dauer des Moduls ein Semester 

Angebotsturnus Jedes Sommersemester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Übungsaufgaben 

Art der studienbegleitenden Prüfung Klausur (i. d. R. 90min) und  mündliche Prüfung (i. d. R. 15-30min) 

Prüfungsanforderungen ergeben sich aus den Qualifikationszielen 

Berechnung der Modulnote  

Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 
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Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls 2FB 2 Sprachen (P) 
2FB 1 Sprache (P) 
MA Literatur und Kultur in Europa (WP) 

 

Identifier ROM-SP_IT3 

Modultitel Sprachpraxismodul Italienisch 3 

Englischer Modultitel Module in Language Practise Italian 3 

Modulbeauftragte(r) Lehrende Romanistik Sprachpraxis 

Qualifikationsziele Perfektionierung der grammatischen und lexikalischen Kompetenz; 
Fähigkeit zu Hörverstehen, Halten mündlicher Referate, Führen eines 
Gesprächs (auch im Hinblick auf einen Auslandsaufenthalt), bis hin zur 
sprachlichen Bewältigung unterschiedlicher Kommunikationssituationen; 
Fähigkeit zum Verstehen und schriftlichen Zusammenfassen von Texten 

Inhalte Entwicklung der individuellen sprachpraktischen Kompetenz auf dem 
Niveau der „selbständigen Sprachverwendung“ (Gemeinsamer 
Europäischer Referenzrahmen B2/C1) in den Grundfertigkeiten Sprechen, 
Schreiben, Hör- und Leseverstehen 

Modulkomponenten/ 
Veranstaltungsform mit Angabe der LP 

Komponente 1: Grammatica (Seminar) (2 LP) 
Komponente 2: Conversazione (Seminar) (3 LP) 

LP des Moduls 5 LP 

SWS des Moduls 4 SWS 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Angebotsturnus 1. Komponente jedes Wintersemester und 2. Komponente jedes 
Sommersemester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Übungsaufgaben 

Art der studienbegleitenden Prüfung Grammatica: Klausur (i. d. R. 90min)  
Conversazione:  mündliche Prüfung  (i. d. R. 15-30min) 

Prüfungsanforderungen ergeben sich aus den Qualifikationszielen 

Berechnung der Modulnote  

Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls 2FB 2 Sprachen (P) 
2FB 1 Sprache (P) 
MEd Gym Erw. Italienisch (P) 
MA Literatur und Kultur in Europa (WP) 

 

Identifier ROM-SP_IT4 

Modultitel Sprachpraxiskurs Italienisch 4 

Englischer Modultitel Course in Language Practise Italian 4 

Modulbeauftragte(r) Lehrende Romanistik Sprachpraxis 

Qualifikationsziele Perfektionierung der grammatischen und lexikalischen Kompetenz; 
Fähigkeit zu Hörverstehen, Halten mündlicher Referate, Führen eines 
Gesprächs (auch im Hinblick auf einen Auslandsaufenthalt), bis hin zur 
sprachlichen Bewältigung unterschiedlicher Kommunikationssituationen; 
Fähigkeit zum Verstehen und schriftlichen Zusammenfassen von Texten 
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Inhalte Entwicklung der individuellen sprachpraktischen Kompetenz auf dem 
Niveau der „selbständigen Sprachverwendung“ (Gemeinsamer 
Europäischer Referenzrahmen B2/C1) in den Grundfertigkeiten Sprechen, 
Schreiben, Hör- und Leseverstehen 

Modulkomponenten/ 
Veranstaltungsform mit Angabe der LP 

Scrittura oder Übersetzung It./Dt. (Seminar) 

LP des Moduls 2 LP 

SWS des Moduls 2 SWS 

Dauer des Moduls ein Semester 

Angebotsturnus Jedes Sommersemester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Übungsaufgaben 

Art der studienbegleitenden Prüfung Klausur (i. d. R. 90min) oder Referat (i. d. R. 15-45min, Ausarbeitung 5-
15 Seiten) 

Prüfungsanforderungen ergeben sich aus den Qualifikationszielen 

Berechnung der Modulnote  

Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls 2FB 2 Sprachen (P) 
2FB 1 Sprache (P) 
MEd Gym Erw. Italienisch (P) 
MA Literatur und Kultur in Europa (WP) 

 

Identifier ROM-SP_IT5 

Modultitel Sprachpraxiskurs Italienisch 5 

Englischer Modultitel Course in Language Practise Italian 5 

Modulbeauftragte(r) Lehrende Romanistik Sprachpraxis 

Qualifikationsziele Perfektionierung der grammatischen und lexikalischen Kompetenz; 
entwickelte Fähigkeit zu Hörverstehen, Halten mündlicher Referate, 
Führen eines Gesprächs (auch im Hinblick auf einen Auslandsaufenthalt), 
bis hin zur sprachlichen Bewältigung unterschiedlicher 
Kommunikationssituationen; Fähigkeit zum Verstehen und schriftlichen 
Zusammenfassen von Texten, schließlich zum Abfassen kürzerer 
Fachtexte, Kommentare und Resümees 

Inhalte Entwicklung der individuellen sprachpraktischen Kompetenz auf dem 
Niveau der „kompetenten Sprachverwendung“ (Gemeinsamer 
Europäischer Referenzrahmen C1) in den Grundfertigkeiten Sprechen, 
Schreiben, Hör- und Leseverstehen 

Modulkomponenten/ 
Veranstaltungsform mit Angabe der LP 

Corso di perfezionamento per avanzati (Seminar) 

LP des Moduls 5 LP 

SWS des Moduls 2 SWS 

Dauer des Moduls ein Semester 

Angebotsturnus Jedes Sommersemester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Übungsaufgaben 

Art der studienbegleitenden Prüfung Klausur (i. d. R. 90min) 

Prüfungsanforderungen ergeben sich aus den Qualifikationszielen 

Berechnung der Modulnote  
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Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls 2FB 2 Sprachen (P) 
2FB 1 Sprache (P) 
MEd Gym Erw. Italienisch (P) 
MA Literatur und Kultur in Europa (WP) 

 

Identifier ROM-SP_IT-AB 

Modultitel Mastermodul Sprachpraxis Italienisch (A oder B-Sprache) 

Englischer Modultitel Master module in Language Practise Italian (A or B-language) 

Modulbeauftragte(r) Lehrende Romanistik Sprachpraxis 

Qualifikationsziele Perfektionierung der grammatischen und lexikalischen Kompetenz; 
entwickelte Fähigkeit zu Hörverstehen, Halten mündlicher Referate, 
Führen eines Gesprächs (auch im Hinblick auf  einen 
Auslandsaufenthalt), bis hin zur sprachlichen Bewältigung 
unterschiedlicher Kommunikationssituationen; Fähigkeit zum Verstehen 
und schriftlichen Zusammenfassen von literarischen und Fachtexten, 
schließlich zum Abfassen kürzerer Fachtexte, Kommentare und 
Resümees; Übung der Übersetzung von literarischen und Fachtexten in 
die Fremdsprache. 

Inhalte Entwicklung der individuellen sprachpraktischen Kompetenz auf dem 
Niveau der „kompetenten Sprachverwendung“ (Gemeinsamer 
Europäischer Referenzrahmen C1) in den Grundfertigkeiten Sprechen, 
Schreiben, Hör- und Leseverstehen 

Modulkomponenten/ 
Veranstaltungsform mit Angabe der LP 

Komponente 1: Corso di perfezionamento per avanzati (5 LP) (Seminar) 
Komponente 2: Traduzione Tedesco-Italiano (2 LP) (Seminar) 

LP des Moduls 7 LP 

SWS des Moduls 4 SWS 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Angebotsturnus 1. Komponente jedes Sommersemester und 2. Komponente jedes 
Wintersemester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Übungsaufgaben 

Art der studienbegleitenden Prüfung 2 Prüfungsleistungen: Klausur (i. d. R. 10-90min)  

Prüfungsanforderungen ergeben sich aus den Qualifikationszielen 

Berechnung der Modulnote  

Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls MA 2 Sprachen (P) 
MA Literatur und Kultur in Europa (WP) 

Sprachpraxis Spanisch  

Identifier ROM-SP_SP1 

Modultitel Sprachpraxismodul Spanisch 1 

Englischer Modultitel Module in Language Practise Spanish 1 

Modulbeauftragte(r) Lehrende Romanistik Sprachpraxis 
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Qualifikationsziele Vermittlung grundlegender Kenntnisse der Grammatik und Lexik; Beginn 
der Ausbildung einer mündlichen und schriftlichen Sprachkompetenz 

Inhalte Entwicklung der individuellen sprachpraktischen Kompetenz auf dem 
Niveau der „elementaren Sprachverwendung“ (Gemeinsamer 
Europäischer Referenzrahmen A1/A2) in den Grundfertigkeiten 
Sprechen, Schreiben, Hör- und Leseverstehen 

Modulkomponenten/ 
Veranstaltungsform mit Angabe der LP 

Grundkurs Spanisch I  
Grundkurs Spanisch II 

LP des Moduls 8 LP 

SWS des Moduls 8 SWS 

Dauer des Moduls zwei aufeinander folgende Semester 

Angebotsturnus 1. Komponente jedes Wintersemester und 2. Komponente jedes 
Sommersemester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Übungsaufgaben 

Art der studienbegleitenden Prüfung 1 Klausur (i. d. R. 90min)  

Prüfungsanforderungen ergeben sich aus den Qualifikationszielen 

Berechnung der Modulnote  

Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls 2FB 2 Sprachen (P) 
2FB 1 Sprache (P) 
MA Literatur und Kultur in Europa (WP) 

 

Identifier ROM-SP_SP2 

Modultitel Sprachpraxismodul Spanisch 2 

Englischer Modultitel Module in Language Practise Spanish 2 

Modulbeauftragte(r) Lehrende Romanistik Sprachpraxis 

Qualifikationsziele Vermittlung grundlegender Kenntnisse der Grammatik und Lexik; 
Ausbildung einer mündlichen Sprachkompetenz, die befähigt zum 
Hörverstehen und zur Äußerung in vertrauten Situationen (auch im 
Hinblick auf einen Auslandaufenthalt); Ausbildung einer schriftlichen 
Sprachkompetenz, die befähigt zum Abfassen und zum Verstehen 
einfacher Texte 

Inhalte Entwicklung der individuellen sprachpraktischen Kompetenz auf dem 
Niveau der „elementaren Sprachverwendung“ (Gemeinsamer 
Europäischer Referenzrahmen A 2/B1) in den Grundfertigkeiten 
Sprechen, Schreiben, Hör- und Leseverstehen 

Modulkomponenten/ 
Veranstaltungsform mit Angabe der LP 

Comunicación I (Seminar) 

LP des Moduls 4 LP 

SWS des Moduls 4 SWS 

Dauer des Moduls ein Semester 

Angebotsturnus Jedes Wintersemester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Übungsaufgaben 

Art der studienbegleitenden Prüfung Klausur (i. d. R. 90min) und Hausarbeit (i. d. R.5-10 Seiten) 

Prüfungsanforderungen ergeben sich aus den Qualifikationszielen 

Berechnung der Modulnote  
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Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls 2FB 2 Sprachen (P) 
2FB 1 Sprache (P) 
MA Literatur und Kultur in Europa (WP) 

 

Identifier ROM-SP_SP3 

Modultitel Sprachpraxiskurs Spanisch 3 

Englischer Modultitel Course in Language Practise Spanish 3 

Modulbeauftragte(r) Lehrende Romanistik Sprachpraxis 

Qualifikationsziele Perfektionierung der grammatischen und lexikalischen Kompetenz; 
Fähigkeit zu Hörverstehen, Halten mündlicher Referate, Führen eines 
Gesprächs (auch im Hinblick auf einen Auslandsaufenthalt), bis hin zur 
sprachlichen Bewältigung unterschiedlicher Kommunikationssituationen; 
Fähigkeit zum Verstehen und schriftlichen Zusammenfassen von Texten 

Inhalte Entwicklung der individuellen sprachpraktischen Kompetenz auf dem 
Niveau der „selbständigen Sprachverwendung“ (Gemeinsamer 
Europäischer Referenzrahmen B2/C1) in den Grundfertigkeiten Sprechen, 
Schreiben, Hör- und Leseverstehen 

Modulkomponenten/ 
Veranstaltungsform mit Angabe der LP 

Comunicación II (Seminar) 

LP des Moduls 3 LP 

SWS des Moduls 2 SWS 

Dauer des Moduls ein Semester 

Angebotsturnus Jedes Sommersemester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Übungsaufgaben 

Art der studienbegleitenden Prüfung Klausur (i. d. R. 90min) und Hausarbeit (i. d. R. 5-10 Seiten) 

Prüfungsanforderungen ergeben sich aus den Qualifikationszielen 

Berechnung der Modulnote  

Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls 2FB 2 Sprachen (P) 
2FB 1 Sprache (P) 
MA Literatur und Kultur in Europa (WP) 

 

Identifier ROM-SP_SP4 

Modultitel Sprachpraxiskurs Spanisch 4 

Englischer Modultitel Course in Language Practise Spanish 4 

Modulbeauftragte(r) Lehrende Romanistik Sprachpraxis 

Qualifikationsziele Perfektionierung der grammatischen und lexikalischen Kompetenz; 
entwickelte Fähigkeit zu Hörverstehen, Halten mündlicher Referate, 
Führen eines Gesprächs (auch im Hinblick auf einen Auslandsaufenthalt), 
bis hin zur sprachlichen Bewältigung unterschiedlicher 
Kommunikationssituationen; Fähigkeit zum Verstehen und schriftlichen 
Zusammenfassen von Texten, schließlich zum Abfassen kürzerer 
Fachtexte, Kommentare und Resümees 
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Inhalte Entwicklung der individuellen sprachpraktischen Kompetenz auf dem 
Niveau der „kompetenten Sprachverwendung“ (Gemeinsamer 
Europäischer Referenzrahmen C1) in den Grundfertigkeiten Sprechen, 
Schreiben, Hör- und Leseverstehen 

Modulkomponenten/ 
Veranstaltungsform mit Angabe der LP 

Comunicación III (Seminar) 

LP des Moduls 5 LP (2 Fächer-Bachelor 1 Sprache) 

SWS des Moduls 2 SWS 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Angebotsturnus Jedes Wintersemester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Übungsaufgaben 

Art der studienbegleitenden Prüfung Referat (i. d. R. Vortrag 15-45min, Ausarbeitung 5-15 Seiten) 

Prüfungsanforderungen ergeben sich aus den Qualifikationszielen 

Berechnung der Modulnote  

Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls 2FB 1 Sprache (P) 
MA Literatur und Kultur in Europa (WP) 

 

Identifier ROM-SP_SP-A 

Modultitel Mastermodul Sprachpraxis Spanisch (A-Sprache) 

Englischer Modultitel Master module in Language Practise Spanish (A-language) 

Modulbeauftragte(r) Lehrende Romanistik Sprachpraxis 

Qualifikationsziele Das Modul dient der Perfektionierung der Sprachkompetenz im 
mündlichen und schriftlichen Bereich auf dem Niveau der „kompetenten 
Sprachverwendung“ (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen C1): 

– der sprachlichen Bewältigung unterschiedlichster mündli-
cher Kommunikationssituationen wie Gestaltung von Dis-
kussionsbeiträgen, Übernahme der Diskussionsleitung u.a.; 

– der Fähigkeit, verschiedenartige Hörtexte mühelos zu ver-
stehen 

– der schriftlichen Auseinandersetzung mit verschiedenen 
Themenbereichen und Textsorten. 

– der schriftlichen und mündlichen Bewältigung des register-
spezifischen  Ausdrucks und der Erweiterung der stilisti-
schen Sicherheit 

– der Fähigkeit, sprachliche Strukturen der Muttersprache in 
adäquate  lexikalische und strukturelle Entsprechungen der 
Fremdsprache zu übertragen, sprachliche Fehler zu dia-
gnostizieren und zu korrigieren. 

Inhalte – Mündliche Kommunikation mit fachsprachlichen Anteilen: 
Darstellen, Erklären, Gesprächsführung in der Fremdsprache 

– mündliche und schriftliche Reaktion auf verschiedenartige 
Hörtexte 

– Textredaktion: Verfassen komplexer Texte 
– Schriftliche und mündliche Auseinandersetzung mit ver-

schiedenen Themenbereichen und Textsorten 
– Übersetzung von aktualitätsbezogenen Sachtexten vom 

Deutschen in die Zielsprache 
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Modulkomponenten/ 
Veranstaltungsform mit Angabe der 
LP 

Komponente 1: Comunicación oral y escrita (Seminar) (4 LP) 
Komponente 2: Estilo y modalidades expresivas (Seminar) (3 LP) 

LP des Moduls 7 LP 

SWS des Moduls 4 SWS 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Angebotsturnus 1. Komponente im Wintersemester und 2. Komponente im 
Sommersemester 

Studiennachweise/ 
Prüfungsvorleistungen 

Übungsaufgaben 

Art der studienbegleitenden Prüfung 2 Prüfungsleistungen:  ein Referat (i. d. R. Vortrag 30-45min, 
Ausarbeitung 10-15 Seiten) 

Prüfungsanforderungen ergeben sich aus den Qualifikationszielen 

Berechnung der Modulnote  

Bestehensregelung für dieses Modul  

Wiederholbarkeit zur 
Notenverbesserung 

 

Modul beschließendes Gremium FBR 07 

Verwendung des Moduls MA 2 Sprachen (P) 
MA Literatur und Kultur in Europa (WP) 
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Der Senat der Universität Osnabrück hat am 25.04.2007 folgende Ordnung nach § 18 Absatz 7 NHG und § 7 NHZG 
beschlossen und am 18.11.2009 geändert: 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) 1Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt an Grund- und  
Hauptschulen an der Universität Osnabrück. 2Die Fächerkombinationen richten sich nach Anlage 1. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen sind in § 2 geregelt. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen, als Plätze zur Verfügung stehen, 
werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). 
2Erfüllen weniger Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen, als Plätze zur Verfügung 
stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Zugangsvoraussetzung ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber  

 a) 

– entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatar-
staaten angehört, einen Bachelorabschluss oder einen diesem gleichwertigen Abschluss in den beiden 
Fächern oder in fachlich eng verwandten Fächern mit dem entsprechenden lehramtsspezifischen 
Schwerpunkt erworben hat, für die sich die Bewerberin oder der Bewerber bewirbt, oder 

– an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in einem fachlich eng 
verwandten Studiengang erworben hat; die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Be-
wertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Ständigen Sekretariat der 
Kultusministerkonferenz (www.anabin.de) festgestellt,  

sowie 

b) die besondere Eignung gemäß Absatz 2 nachweist. 

 2Die Entscheidung, ob ein Studiengang fachlich eng verwandt ist, trifft die nach der Prüfungsordnung 
zuständige Stelle; die positive Feststellung kann mit der Auflage verbunden werden, noch fehlende Module 
bis zu einem Umfang von 30 LP innerhalb von zwei Semestern nachzuholen (Angleichungsstudien). 

(2) Die besondere Eignung setzt voraus: 

a) einen qualifizierten Bachelorabschluss nach Maßgabe des Absatzes 3 sowie 

b) im vorangegangenen Studium erworbene Fachnoten von mindestens 3,0 in den beiden Fächern, für die 
sich die Bewerberin oder der Bewerber bewirbt, und im lehramtsbezogenen Professionalisierungsbereich 
(KCG) sowie 

c) den Nachweis von mindestens 48 Leistungspunkten im lehramtsbezogenen Professionalisierungsbereich 
sowie 

d) den Nachweis der Absolvierung zweier Schulpraktika von zusammen mindestens 10 Wochen, welche 
jeweils im Rahmen mindestens einer Lehrveranstaltung vor- und/oder nachbereitet worden sind; sie 
müssen mit einem Praktikumsbericht abschließen, welcher so verfasst ist, dass die 
Prüfungsanforderungen gemäß den Anforderungen im Bachelorstudiengang Bildung, Erziehung und 
Unterricht erfüllt sind; eines der Praktika soll ein Allgemeines Schulpraktikum sein, das andere ein 
fachdidaktisch betreutes Fachpraktikum, 

e) den Nachweis der Absolvierung eines Betriebs- oder Sozialpraktikums von mindestens 4 Wochen, 

f) weitere schwerpunktbezogene und fachbezogene Zugangsvoraussetzungen gemäß Anlage 2. 
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(3) 1Der qualifizierte Bachelorabschluss setzt voraus, dass das vorangegangene Studium mit mindestens 
insgesamt 7 Punkten gemäß der nachfolgenden Tabelle (Punkte für Bachelor-Gesamtnote und KCG-Note 
addiert) bewertet wird: 

Bachelor-
Gesamtnote 

Punkte  KCG-Note Punkte 

1,0 21  1,0 6 
1,1 20  1,1 5 
1,2 19  1,2 5 
1,3 18  1,3 5 
1,4 17  1,4 4 
1,5 16  1,5 4 
1,6 15  1,6 4 
1,7 14  1,7 3 
1,8 13  1,8 3 
1,9 12  1,9 3 
2,0 11  2,0 2 
2,1 10  2,1 2 
2,2 9  2,2 2 
2,3 8  2,3 2 
2,4 7  2,4 1 
2,5 6  2,5 1 

2,6 5  2,6 1 
2,7 4  2,7 1 
2,8 3  2,8 1 
2,9 2  2,9 1 
3,0 1  3,0 1 

3,1 0  3,1 0 
3,2 0  3,2 0 
3,3 0  3,3 0 
3,4 0  3,4 0 
3,5 0  3,5 0 
3,6 0  3,6 0 
3,7 0  3,7 0 
3,8 0  3,8 0 
3,9 0  3,9 0 
4,0 0  4,0 0 

 2Wenn der Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, ist es abweichend von Satz 1 
erforderlich, dass insgesamt mindestens 150 Leistungspunkte erfolgreich erbracht wurden und die aus den 
Prüfungsleistungen ermittelten Durchschnittsnoten mit mindestens insgesamt 7 Punkten gemäß der 
vorstehenden Tabelle (Punkte für Bachelor-Gesamtnote und KCG-Note addiert) bewertet werden. 

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen noch 
ihren Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen darüber hinaus über 
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt über die 
erfolgreiche Absolvierung einer DSH-Prüfung der Stufe 2 oder einer TestDaF-Prüfung mit mindestens 
16 Punkten oder über vergleichbare Nachweise. 

§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) 1Die schriftliche Bewerbung von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern mit inländischer Hoch-
schulzugangsberechtigung bzw. inländischem Bachelorabschluss oder mit deutscher Staatsangehörigkeit 
muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. August für ein 
Wintersemester und bis zum 15. Februar für ein Sommersemester, die schriftliche Bewerbung von 
Studienbewerberinnen und Studienbewerbern ausländischer Staatsangehörigkeit und ausländischem 
Bachelorabschluss muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Juli für 
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ein Wintersemester und bis zum 15. Januar für ein Sommersemester eingegangen sein. 2Die Bewerbung gilt 
nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins.  

(2) Der Bewerbung sind – bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie – folgende Unterlagen 
beizufügen:  

a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder – wenn dieses noch nicht vorliegt – eine Be-
scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Leistungspunkte und über die Durchschnittsnote 
(Transcript of Records), 

b) ein Lebenslauf,  

c) Nachweise nach § 2 Absatz 2 Buchstaben b) bis f) und § 2 Absatz 4.  

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren 
ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

§ 4 Zulassungsverfahren 

(1) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen, als Studienplätze zur Verfügung 
stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben. 

(2) 1Die Auswahl erfolgt jeweils in jedem Studienfach. 2Die Zuordnung der Bewerberinnen und Bewerber zu 
den Auswahlverfahren richtet sich nach den in der Bewerbung gewählten Fächern. 3Bewerberinnen und 
Bewerber, die nach ihrer Bewerbung zwei Auswahlverfahren zuzuordnen sind, werden in beide 
Zulassungsverfahren einbezogen. 

(3) 1Die Auswahlentscheidung erfolgt innerhalb jeder Gruppe nach einer Rangliste. 2Maßgebend für die 
Rangfolge auf der jeweiligen Liste ist die Durchschnittsnote des Bachelorabschlusses bzw. die 
Durchschnittsnote des vorangegangenen Studiums nach § 2 Absatz 3 Satz 2 und die auf dieses Fach 
bezogenen Fachnote im Bachelorabschluss in dem für den Masterstudiengang gewählten Studienfach; die 
Note für die Bachelorarbeit und die Note für das KCG gehen nicht in die Fachnote des betreffenden 
Studienfaches mit ein. 3Dabei geht die Durchschnittsnote des Bachelorabschlusses mit einem Gewicht von 51 
von 100 und die Fachnote mit einem Gewicht von 49 von 100 in die Erstellung der Rangliste ein. 4Bei noch 
bestehender Ranggleichheit entscheidet das Los. 

(4) Die Zulassung in einer Gruppe gilt zugleich als Zulassung für das in der Bewerbung gewählte zweite Fach. 

(5) 1Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Immatrikulationsordnung der Hochschule unberührt. 2Die 
Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 2 Absatz 3 Satz 2 als besonders geeignet gelten, 
ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelorstudiums auflösend bedingt. 3Dieser 
Nachweis ist für das jeweilige Wintersemester bis zum 31.12. und für das jeweilige Sommersemester bis zum 
30.06. zu erbringen. 

§ 5 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule einen 
schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder 
der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung 
nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im 
Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbescheid, in 
dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder des zuletzt 
zugelassenen Bewerbers aufgeführt ist. 2Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 3Er erhält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, 
ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der 
Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren 
ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 
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(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Absatz 3 durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. 2Danach 
noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum 
hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 

§ 6 Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nachstehender 
Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besondere Härte 
bedeuten würde, 

b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt 
an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über die Zulassung das Ergebnis der 
Bachelorprüfung oder einer zu dieser äquivalenten Prüfung, bei gleichem Ergebnis die für die Ortswahl 
maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch gleichartigen 
Fällen letztlich das Los. 

§ 7 In-Kraft-Treten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in einem Amtlichen Mitteilungsorgan der Universität Os-
nabrück in Kraft. 
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Anlage 1: Liste der wählbaren Studienfächer und Fächerkombinationen 

Liste der wählbaren Studienfächer und Fächerkombinationen an der Universität 
Osnabrück für den Masterstudiengang Lehramt an Grund- und Hauptschulen* 
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Deutsch  X X X X X X X X X 

Englisch X  X X X X X X X X 

Mathematik X X X X X  X X X X 

 

Schwerpunkt Hauptschule: 
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Deutsch X  X X X X X X X X X X 

Englisch X X  X X X X X X X X X 

Mathematik X X X X X X X  X X X X 

Abweichend hiervon können Biologie und Physik miteinander kombiniert werden. 

                                                           

* Die Empfehlungen für Fächerkombinationen entsprechen den zur Zeit gültigen Bestimmungen der 
Verordnung über Masterabschlüsse für Lehrämter in Niedersachsen (Nds. MasterVO-Lehr)  für den 
Studiengang Lehramt an Grund- und Hauptschulen. Andere Fächerkombinationen können von Studien-
bewerberinnen und Studienbewerbern im Einzelfall auch gewählt werden, wenn die zuständige Stelle eine 
entsprechende Ausnahmegenehmigung erteilt hat. 

 



1028 Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück, Nr. 07/2013 

Anlage 2: Schwerpunktbezogene und fachbezogene Zugangsbedingungen 

Schwerpunkt schwerpunktbezogene Zugangsbedingungen 

Grundschule 
a) Das Modul „Didaktik der Grundbildung“ muss in der Version „Grundschule“ absolviert worden 

sein. 
b) Das fachdidaktisch betreute Praktikum muss an einer Grundschule absolviert worden sein. 

Hauptschule 
a) Das Modul „Didaktik der Grundbildung“ muss in der Version „Haupt- und Realschule“ absolviert 

worden sein. 
b) Das fachdidaktisch betreute Praktikum muss an einer Hauptschule absolviert worden sein. 

 

Fach fachbezogene Zugangsbedingungen 

Biologie keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Deutsch 

Kenntnis einer Fremdsprache, nachgewiesen durch 
a) das Abiturzeugnis oder ein als gleichwertig anerkanntes Zeugnis über den Zugang zum Hoch-

schulstudium 
oder 

b) im Zeugnis des erweiterten Sekundarabschlusses I nach vierjährigem Unterricht bestätigte min-
destens ausreichende Leistungen in der jeweiligen Sprache oder 

c) gleichwertige Zertifikate einer Hochschuleinrichtung oder einer Institution der Erwachsenenbil-
dung. 

Englisch 

Englische Sprachkenntnisse gemäß der „Ordnung über besondere Zugangsvoraussetzungen für das 
Studium des Faches ‚Englisch/Anglistik’ im Rahmen des Bachelorstudiengangs Grundbildung, des 
Bachelorstudiengangs berufliche Bildung und des Zwei-Fächer-Bachelorstudiengangs mit einem 
Fach ‚Englisch/Anglistik’“; 
Kenntnisse in einer weiteren modernen Fremdsprache, nachgewiesen durch 
a) das Abiturzeugnis oder ein als gleichwertig anerkanntes Zeugnis über den Zugang zum Hoch-

schulstudium 
oder 

b) im Zeugnis des erweiterten Sekundarabschlusses I nach vierjährigem Unterricht bestätigte min-
destens ausreichende Leistungen in der jeweiligen Sprache oder 

c) gleichwertige Zertifikate einer Hochschuleinrichtung oder einer Institution der Erwachsenenbil-
dung. 

Evang. Religion keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Geschichte keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Kath. Religion keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Kunst 

Bewerberinnen und Bewerber für das Studienfach Kunst müssen die fachliche Eignung nach Maß-
gabe der jeweils geltenden Ordnungen durch eine Eignungsprüfung nachweisen. Diese Bestimmung 
gilt nicht für Bewerberinnen und Bewerber, soweit bereits für den Zugang in einen ersten berufsqua-
lifizierenden Studiengang eine vergleichbare Eignungsprüfung erfolgreich erbracht wurde. In diesem 
Fall muss eine Bewerberin oder ein Bewerber den Nachweis über die bestandene Eignungsprüfung 
vorlegen. Über die Vergleichbarkeit entscheidet die nach der jeweils geltenden Ordnung zuständige 
Stelle. 

Mathematik keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Musik 

Bewerberinnen und Bewerber für das Studienfach Musik müssen die fachliche Eignung nach Maß-
gabe der jeweils geltenden Ordnungen durch eine Eignungsprüfung nachweisen. Diese Bestimmung 
gilt nicht für Bewerberinnen und Bewerber, soweit bereits für den Zugang in einen ersten berufsqua-
lifizierenden Studiengang eine vergleichbare Eignungsprüfung erfolgreich erbracht wurde. In diesem 
Fall muss eine Bewerberin oder ein Bewerber den Nachweis über die bestandene Eignungsprüfung 
vorlegen. Über die Vergleichbarkeit entscheidet die nach der jeweils geltenden Ordnung zuständige 
Stelle. 

Physik keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Sachunterricht keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 



Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück, Nr. 07/2013 1029 

Sport 

In Abweichung von § 2 Absatz 2 Buchstabe e) wird für Sport der Nachweis eines mindestens vierwö-
chigen Vereinspraktikums statt des Nachweises eines Betriebs- oder Sozialpraktikums verlangt. 
Darüber hinaus sind Nachweise zu einer Ausbildung in Erster Hilfe sowie das DLRG-Rettungsabzei-
chen (Bronze) erforderlich. 

Textiles Gestalten keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 
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Der Senat der Universität Osnabrück hat am 25.04.2007 folgende Ordnung nach § 18 Absatz 7 NHG und § 7 NHZG 
beschlossen und am 18.11.2009 geändert: 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) 1Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt an Realschulen an 
der Universität Osnabrück. 2Die Fächerkombinationen richten sich nach Anlage 1. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen sind in § 2 geregelt. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen, als Plätze zur Verfügung stehen, 
werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). 
2Erfüllen weniger Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen, als Plätze zur Verfügung 
stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Zugangsvoraussetzung ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber  

 a) 

– entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatar-
staaten angehört, einen Bachelorabschluss oder einen diesem gleichwertigen Abschluss in den beiden 
Fächern oder in fachlich eng verwandten Fächern mit dem entsprechenden lehramtsspezifischen 
Schwerpunkt erworben hat, für die sich die Bewerberin oder der Bewerber bewirbt, oder 

– an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in einem fachlich eng 
verwandten Studiengang erworben hat; die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Be-
wertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Ständigen Sekretariat der 
Kultusministerkonferenz (www.anabin.de) festgestellt,  

sowie 

b) die besondere Eignung gemäß Absatz 2 nachweist. 

 2Die Entscheidung, ob ein Studiengang fachlich eng verwandt ist, trifft die nach der Prüfungsordnung 
zuständige Stelle; die positive Feststellung kann mit der Auflage verbunden werden, noch fehlende Module 
bis zu einem Umfang von 30 LP innerhalb von zwei Semestern nachzuholen (Angleichungsstudien). 

(2) Die besondere Eignung setzt voraus: 

a) einen qualifizierten Bachelorabschluss nach Maßgabe des Absatzes 3 sowie 

b) im vorangegangenen Studium erworbene Fachnoten von mindestens 3,0 in den beiden Fächern, für die 
sich die Bewerberin oder der Bewerber bewirbt, und im lehramtsbezogenen Professionalisierungsbereich 
(bezogen auf den Bachelorstudiengang Bildung, Erziehung und Unterricht an der Universität Osnabrück 
das Kerncurriculum Grundbildung [KCG]) sowie 

c) den Nachweis von mindestens 48 Leistungspunkten im lehramtsbezogenen Professionalisierungsbereich 
einschließlich des Moduls „Didaktik der Grundbildung“ in der Version „Haupt- und Realschule“ sowie 

d) den Nachweis der Absolvierung zweier Schulpraktika von zusammen mindestens 10 Wochen, welche 
jeweils im Rahmen mindestens einer Lehrveranstaltung vor- und/oder nachbereitet worden sind; sie 
müssen mit einem Praktikumsbericht abschließen, welcher so verfasst ist, dass die 
Prüfungsanforderungen gemäß den Anforderungen im Bachelorstudiengang Bildung, Erziehung und 
Unterricht erfüllt sind; eines der Praktika soll ein Allgemeines Schulpraktikum sein, das andere ein fach-
didaktisch betreutes Fachpraktikum an einer Realschule, 

e) den Nachweis der Absolvierung eines Betriebs- oder Sozialpraktikums von mindestens 4 Wochen, 

f) weitere fachbezogene Zugangsvoraussetzungen gemäß Anlage 2. 
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(3) 1Der qualifizierte Bachelorabschluss setzt voraus, dass das vorangegangene Studium mit mindestens 
insgesamt 7 Punkten gemäß der nachfolgenden Tabelle (Punkte für Bachelor-Gesamtnote und KCG-Note 
addiert) bewertet wird: 

Bachelor-
Gesamtnote 

Punkte  KCG-Note Punkte 

1,0 21  1,0 6 
1,1 20  1,1 5 
1,2 19  1,2 5 
1,3 18  1,3 5 
1,4 17  1,4 4 
1,5 16  1,5 4 
1,6 15  1,6 4 
1,7 14  1,7 3 
1,8 13  1,8 3 
1,9 12  1,9 3 
2,0 11  2,0 2 
2,1 10  2,1 2 
2,2 9  2,2 2 
2,3 8  2,3 2 
2,4 7  2,4 1 
2,5 6  2,5 1 

2,6 5  2,6 1 
2,7 4  2,7 1 
2,8 3  2,8 1 
2,9 2  2,9 1 
3,0 1  3,0 1 

3,1 0  3,1 0 
3,2 0  3,2 0 
3,3 0  3,3 0 
3,4 0  3,4 0 
3,5 0  3,5 0 
3,6 0  3,6 0 
3,7 0  3,7 0 
3,8 0  3,8 0 
3,9 0  3,9 0 
4,0 0  4,0 0 

 2Wenn der Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, ist es abweichend von Satz 1 
erforderlich, dass insgesamt mindestens 150 Leistungspunkte erfolgreich erbracht wurden und die aus den 
Prüfungsleistungen ermittelten Durchschnittsnoten mit mindestens insgesamt 7 Punkten gemäß der 
vorstehenden Tabelle (Punkte für Bachelor-Gesamtnote und KCG-Note addiert) bewertet werden. 

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen noch 
ihren Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen darüber hinaus über 
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt über die 
erfolgreiche Absolvierung einer DSH-Prüfung der Stufe 2 oder einer TestDaF-Prüfung mit mindestens 16 
Punkten oder über vergleichbare Nachweise. 

§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) 1Die schriftliche Bewerbung von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern mit inländischer Hoch-
schulzugangsberechtigung bzw. inländischem Bachelorabschluss oder mit deutscher Staatsangehörigkeit 
muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. August für ein 
Wintersemester und bis zum 15. Februar für ein Sommersemester, die schriftliche Bewerbung von 
Studienbewerberinnen und Studienbewerbern ausländischer Staatsangehörigkeit und ausländischem 
Bachelorabschluss muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Juli für 
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ein Wintersemester und bis zum 15. Januar für ein Sommersemester eingegangen sein. 2Die Bewerbung gilt 
nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins.  

 (2) Der Bewerbung sind – bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie – folgende Unterlagen 
beizufügen:  

a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder – wenn dieses noch nicht vorliegt – eine Be-
scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Leistungspunkte und über die Durchschnittsnote 
(Transcript of Records), 

b) ein Lebenslauf,  

c) Nachweise nach § 2 Absatz 2 Buchstaben b) bis f) und § 2 Absatz 4.  

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren 
ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

§ 4 Zulassungsverfahren 

(1) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen, als Studienplätze zur Verfügung 
stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben. 

(2) 1Die Auswahl erfolgt jeweils in jedem Studienfach. 2Die Zuordnung der Bewerberinnen und Bewerber zu 
den Auswahlverfahren richtet sich nach den in der Bewerbung gewählten Fächern. 3Bewerberinnen und 
Bewerber, die nach ihrer Bewerbung zwei Auswahlverfahren zuzuordnen sind, werden in beide 
Zulassungsverfahren einbezogen. 

(3) 1Die Auswahlentscheidung erfolgt innerhalb jeder Gruppe nach einer Rangliste. 2Maßgebend für die 
Rangfolge auf der jeweiligen Liste ist die Durchschnittsnote des Bachelorabschlusses bzw. die 
Durchschnittsnote des vorangegangenen Studiums nach § 2 Absatz 3 Satz 2 und die auf dieses Fach 
bezogenen Fachnote im Bachelorabschluss in dem für den Masterstudiengang gewählten Studienfach; die 
Note für die Bachelorarbeit und die Note für das KCG gehen nicht in die Fachnote des betreffenden 
Studienfaches mit ein. 3Dabei geht die Durchschnittsnote des Bachelorabschlusses mit einem Gewicht von 51 
von 100 und die Fachnote mit einem Gewicht von 49 von 100 in die Erstellung der Rangliste ein. 4Bei noch 
bestehender Ranggleichheit entscheidet das Los. 

(4) Die Zulassung in einer Gruppe gilt zugleich als Zulassung für das in der Bewerbung gewählte zweite Fach. 

(5) 1Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Immatrikulationsordnung der Hochschule unberührt. 2Die 
Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 2 Absatz 3 Satz 2 als besonders geeignet gelten, 
ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelorstudiums auflösend bedingt. 3Dieser 
Nachweis ist für das jeweilige Wintersemester bis zum 31.12. und für das jeweilige Sommersemester bis zum 
30.06. zu erbringen. 

§ 5 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule einen 
schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder 
der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung 
nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im 
Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbescheid, in 
dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder des zuletzt 
zugelassenen Bewerbers aufgeführt ist. 2Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 3Er erhält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, 
ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der 
Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren 
ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 
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(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Absatz 3 durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. 2Danach 
noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum 
hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 

§ 6 Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nachstehender 
Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besondere Härte 
bedeuten würde, 

b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt 
an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über die Zulassung das Ergebnis der 
Bachelorprüfung oder einer zu dieser äquivalenten Prüfung, bei gleichem Ergebnis die für die Ortswahl 
maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch gleichartigen 
Fällen letztlich das Los. 

§ 7 In-Kraft-Treten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in einem Amtlichen Mitteilungsorgan der Universität Os-
nabrück in Kraft. 
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Anlage 1: Liste der wählbaren Studienfächer und Fächerkombinationen 

Liste der wählbaren Studienfächer und Fächerkombinationen an der Universität 
Osnabrück für den Masterstudiengang Lehramt an Realschulen* 
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Deutsch X  X X X X X X X X X X X 

Englisch X X  X X X X X X X X X X 

Französisch X X X X  X X X X X X X X 

Mathematik X X X X X X X X  X X X X 

Abweichend hiervon können Biologie und Physik miteinander kombiniert werden. 

                                                           

* Die Empfehlungen für Fächerkombinationen entsprechen den zur Zeit gültigen Bestimmungen der 
Verordnung über Masterabschlüsse für Lehrämter in Niedersachsen (Nds. MasterVO-Lehr) für den 
Studiengang Lehramt an Realschulen. Andere Fächerkombinationen können von Studienbewerberinnen und 
Studienbewerbern im Einzelfall auch gewählt werden, wenn die zuständige Stelle eine entsprechende 
Ausnahmegenehmigung erteilt hat. 
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Anlage 2: Fachbezogene Zugangsbedingungen 

Fach fachbezogene Zugangsbedingungen 

Biologie keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Deutsch 

Kenntnis einer Fremdsprache, nachgewiesen durch 
a) das Abiturzeugnis oder ein als gleichwertig anerkanntes Zeugnis über den Zugang zum Hoch-

schulstudium 
oder 

b) im Zeugnis des erweiterten Sekundarabschlusses I nach vierjährigem Unterricht bestätigte min-
destens ausreichende Leistungen in der jeweiligen Sprache oder 

c) gleichwertige Zertifikate einer Hochschuleinrichtung oder einer Institution der Erwachsenenbil-
dung. 

Englisch 

Englische Sprachkenntnisse gemäß der „Ordnung über besondere Zugangsvoraussetzungen für das 
Studium des Faches ‚Englisch/Anglistik’ im Rahmen des Bachelorstudiengangs Grundbildung, des 
Bachelorstudiengangs berufliche Bildung und des Zwei-Fächer-Bachelorstudiengangs mit einem 
Fach ‚Englisch/Anglistik’“; 
Kenntnisse in einer weiteren modernen Fremdsprache, nachgewiesen durch 
a) das Abiturzeugnis oder ein als gleichwertig anerkanntes Zeugnis über den Zugang zum Hoch-

schulstudium 
oder 

b) im Zeugnis des erweiterten Sekundarabschlusses I nach vierjährigem Unterricht bestätigte min-
destens ausreichende Leistungen in der jeweiligen Sprache oder 

c) gleichwertige Zertifikate einer Hochschuleinrichtung oder einer Institution der Erwachsenenbil-
dung. 

Evang. Religion keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Französisch 

Der Zugang im Fach Französisch setzt voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber 
a) Französische Sprachkenntnisse gemäß dem Sprachniveau C1 nach dem gemeinsamen europäi-

schen Referenzrahmen (GERR) sowie 
b) Kenntnisse in einer weiteren modernen Fremdsprache (in der Regel Englisch) im Umfang eines 

vierjährigen kontinuierlichen Fremdsprachenunterrichts (Erweiterter Sekundarstufenabschluss I) 
oder entsprechende Leistungen oder Abschlüsse, z.B. das Sprachniveau B1 nach dem gemein-
samen europäischen Referenzrahmen (GERR) 

nachweist. Der Nachweis der Französisch-Kenntnisse nach Buchstabe a) gilt mit einem abgeschlos-
senen Bachelorstudium im Fach Französisch oder mit einem gleichwertigen vorangegangenen Stu-
dium als erbracht. 
Über die Anerkennung weiterer Nachweise in Einzelfällen entscheidet die Studiendekanin oder der 
Studiendekan des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft im Benehmen mit einer Fach-
vertreterin oder einem Fachvertreter, die oder der in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis 
zur Universität Osnabrück steht. 

Geschichte keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen  

Kath. Religion keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Kunst 

Bewerberinnen und Bewerber für das Studienfach Kunst müssen die fachliche Eignung nach Maß-
gabe der jeweils geltenden Ordnungen durch eine Eignungsprüfung nachweisen. Diese Bestimmung 
gilt nicht für Bewerberinnen und Bewerber, soweit bereits für den Zugang in einen ersten berufsqua-
lifizierenden Studiengang eine vergleichbare Eignungsprüfung erfolgreich erbracht wurde. In diesem 
Fall muss eine Bewerberin oder ein Bewerber den Nachweis über die bestandene Eignungsprüfung 
vorlegen. Über die Vergleichbarkeit entscheidet die nach der jeweils geltenden Ordnung zuständige 
Stelle. 

Mathematik keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Musik 

Bewerberinnen und Bewerber für das Studienfach Musik müssen die fachliche Eignung nach Maß-
gabe der jeweils geltenden Ordnungen durch eine Eignungsprüfung nachweisen. Diese Bestimmung 
gilt nicht für Bewerberinnen und Bewerber, soweit bereits für den Zugang in einen ersten berufsqua-
lifizierenden Studiengang eine vergleichbare Eignungsprüfung erfolgreich erbracht wurde. In diesem 
Fall muss eine Bewerberin oder ein Bewerber den Nachweis über die bestandene Eignungsprüfung 
vorlegen. Über die Vergleichbarkeit entscheidet die nach der jeweils geltenden Ordnung zuständige 
Stelle. 
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Physik keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Sport 

In Abweichung von § 2 Absatz 2 Buchstabe e) wird für Sport der Nachweis eines mindestens vierwö-
chigen Vereinspraktikums statt des Nachweises eines Betriebs- oder Sozialpraktikums verlangt. 
Darüber hinaus sind Nachweise zu einer Ausbildung in Erster Hilfe sowie das DLRG-Rettungsabzei-
chen (Bronze) erforderlich. 

Textiles 
Gestalten 

keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 
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§ 1 Geltungsbereich 

(1) 1Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt an berufs-
bildenden Schulen an der Universität Osnabrück. 2Die Fächerkombinationen richten sich nach Anlage 1. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen sind in § 2 geregelt. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen, als Plätze zur Verfügung stehen, 
werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). 
2Erfüllen weniger Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen, als Plätze zur Verfügung 
stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Zugangsvoraussetzung ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber  

 a) 

– entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatar-
staaten angehört, einen Bachelorabschluss oder einen diesem gleichwertigen Abschluss in den beiden 
Fächern oder in fachlich eng verwandten Fächern mit dem entsprechenden lehramtsspezifischen 
Schwerpunkt erworben hat, für die sich die Bewerberin oder der Bewerber bewirbt, oder 

– an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in einem fachlich eng 
verwandten Studiengang erworben hat; die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Be-
wertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Ständigen Sekretariat der 
Kultusministerkonferenz (www.anabin.de) festgestellt,  

sowie 

b) die besondere Eignung gemäß Absatz 2 nachweist. 

 2Die Entscheidung, ob ein Studiengang fachlich eng verwandt ist, trifft die nach der Prüfungsordnung 
zuständige Stelle; die positive Feststellung kann mit der Auflage verbunden werden, noch fehlende Module 
bis zu einem Umfang von 45 LP innerhalb von vier Semestern nachzuholen (Angleichungsstudien). 

(2) Die besondere Eignung setzt voraus: 

a) einen qualifizierten Bachelorabschluss nach Maßgabe des Absatzes 3 sowie 

b) im vorangegangenen Studium erworbene Fachnoten von mindestens 3,0 in den beiden Fächern, für die 
sich die Bewerberin oder der Bewerber bewirbt, und in Berufs- und Wirtschaftspädagogik (BWP) sowie 

c) den Nachweis von mindestens 21 Leistungspunkten in Berufs- und Wirtschaftspädagogik sowie 

d) den Nachweis der Absolvierung eines Schulpraktikums von mindestens 5 Wochen, welches im Rahmen 
mindestens einer Lehrveranstaltung vor- und/oder nachbereitet worden ist; es muss mit einem 
Praktikumsbericht abschließen, welcher so verfasst ist, dass die Prüfungsanforderungen gemäß den 
Anforderungen im Bachelorstudiengang berufliche Bildung erfüllt sind, 

e) weitere fachbezogene Zugangsvoraussetzungen gemäß Anlage 2. 

(3) 1Der qualifizierte Bachelorabschluss setzt voraus, dass das vorangegangene Studium mit mindestens 
insgesamt 7 Punkten gemäß der nachfolgenden Tabelle (Punkte für Bachelor-Gesamtnote und Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik-Note addiert) bewertet wird: 

Bachelor-
Gesamtnote 

Punkte  BWP-Note Punkte 

1,0 21  1,0 6 
1,1 20  1,1 5 
1,2 19  1,2 5 
1,3 18  1,3 5 
1,4 17  1,4 4 
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Bachelor-
Gesamtnote 

Punkte  BWP-Note Punkte 

1,5 16  1,5 4 
1,6 15  1,6 4 
1,7 14  1,7 3 
1,8 13  1,8 3 
1,9 12  1,9 3 
2,0 11  2,0 2 
2,1 10  2,1 2 
2,2 9  2,2 2 
2,3 8  2,3 2 
2,4 7  2,4 1 
2,5 6  2,5 1 

2,6 5  2,6 1 
2,7 4  2,7 1 
2,8 3  2,8 1 
2,9 2  2,9 1 
3,0 1  3,0 1 

3,1 0  3,1 0 
3,2 0  3,2 0 
3,3 0  3,3 0 
3,4 0  3,4 0 
3,5 0  3,5 0 
3,6 0  3,6 0 
3,7 0  3,7 0 
3,8 0  3,8 0 
3,9 0  3,9 0 
4,0 0  4,0 0 

 2Wenn der Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, ist es abweichend von Satz 1 
erforderlich, dass mindestens 150 LP erfolgreich erbracht wurden und die aus den Prüfungsleistungen 
ermittelten Durchschnittsnoten mit mindestens insgesamt 7 Punkten gemäß der vorstehenden Tabelle (Punkte 
für Bachelor-Gesamtnote und BWP-Note addiert) bewertet wurden. 3Die ermittelte Durchschnittsnote wird 
auch im Auswahlverfahren nach § 4 berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung 
davon abweicht. 

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen noch 
ihren Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen darüber hinaus über 
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt über die 
erfolgreiche Absolvierung einer DSH-Prüfung der Stufe 2 oder einer TestDaF-Prüfung mit mindestens 16 
Punkten oder über vergleichbare Nachweise. 

§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) 1Der Masterstudiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Die schriftliche Bewerbung von Stu-
dienbewerberinnen und Studienbewerbern mit inländischer Hochschulzugangsberechtigung bzw. 
inländischem Bachelorabschluss oder mit deutscher Staatsangehörigkeit muss mit den gemäß Absatz 2 
erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. August, im Falle einer Bewerbung für eine 
Fächerkombination mit einer der beruflichen Fachrichtungen Elektrotechnik, Metalltechnik oder 
Ökotrophologie bis zum 15. Juli, die schriftliche Bewerbung von Studienbewerberinnen und 
Studienbewerbern ausländischer Staatsangehörigkeit und ausländischem Bachelorabschluss muss mit den 
gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Juli eingegangen sein. 3Die Bewerbung 
gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. 

(2) Der Bewerbung sind – bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie – folgende Unterlagen 
beizufügen:  
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a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder – wenn dieses noch nicht vorliegt – eine Be-
scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Leistungspunkte und über die Durchschnittsnote, 

b) ein Lebenslauf,  

c) Nachweise nach § 2 Absatz 2 Buchstaben b) bis e) und § 2 Absatz 4.  

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren 
ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

§ 4 Zulassungsverfahren 

(1) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen, als Studienplätze zur Verfügung 
stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben. 

(2) 1Die Auswahl erfolgt jeweils in jedem Studienfach. 2Die Zuordnung der Bewerberinnen und Bewerber zu 
den Auswahlverfahren richtet sich nach den in der Bewerbung gewählten Fächern. 3Bewerberinnen und 
Bewerber, die nach ihrer Bewerbung zwei Auswahlverfahren zuzuordnen sind, werden in beide 
Zulassungsverfahren einbezogen. 

(3) 1Die Auswahlentscheidung erfolgt innerhalb jeder Gruppe nach einer Rangliste. 2Maßgebend für die 
Rangfolge auf der jeweiligen Liste ist die Durchschnittsnote des Bachelorabschlusses bzw. die 
Durchschnittsnote des vorangegangenen Studiums nach § 2 Absatz 3 Satz 2 und die auf dieses Fach 
bezogenen Fachnote im Bachelorabschluss in dem für den Masterstudiengang gewählten Studienfach; die 
Note für die Bachelorarbeit und die Note für BWP gehen nicht in die Fachnote des betreffenden 
Studienfaches mit ein. 3Dabei geht die Durchschnittsnote des Bachelorabschlusses mit einem Gewicht von 51 
vom 100 und die Fachnote mit einem Gewicht von 49 vom 100 in die Erstellung der Rangliste ein. 4Bei noch 
bestehender Ranggleichheit entscheidet das Los. 

(4) Die Zulassung in einer Gruppe gilt zugleich als Zulassung für das in der Bewerbung gewählte zweite Fach. 

(5) 1Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Immatrikulationsordnung der Hochschule unberührt. 2Die 
Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 2 Absatz 3 Satz 2 als besonders geeignet gelten, 
ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelorstudiums auflösend bedingt. 3Dieser 
Nachweis ist für das jeweilige Wintersemester bis zum 31.12. zu erbringen. 

§ 5 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule einen 
schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder 
der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung 
nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im 
Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbescheid, in 
dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder des zuletzt 
zugelassenen Bewerbers aufgeführt ist. 2Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 3Er erhält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, 
ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der 
Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren 
ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Absatz 3 durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. 2Danach 
noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum 
hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 



1044 Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück, Nr. 07/2013 

§ 6 Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nachstehender 
Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besondere Härte 
bedeuten würde, 

b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt 
an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über die Zulassung das Ergebnis der 
Bachelorprüfung oder einer zu dieser äquivalenten Prüfung, bei gleichem Ergebnis die für die Ortswahl 
maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch gleichartigen 
Fällen letztlich das Los. 

§ 7 In-Kraft-Treten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in einem Amtlichen Mitteilungsorgan der Universität Os-
nabrück in Kraft. 
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Anlage 1: Liste der wählbaren Studienfächer und Fächerkombinationen 

Liste der wählbaren Studienfächer an der Universität Osnabrück und an der Hochschule 
Osnabrück für den Masterstudiengang Lehramt an berufsbildenden Schulen 

Es ist jeweils eine berufliche Fachrichtung und ein allgemein bildendes Fach zu wählen. Das Fach Biologie ist nicht 
mit Elektrotechnik, Metalltechnik und Ökotrophologie kombinierbar. 

Berufliche Fachrichtungen: Gesundheitswissenschaft 

 Kosmetologie 

 Pflegewissenschaft 

 Elektrotechnik (an der Hochschule) 

 Metalltechnik (an der Hochschule) 

 Ökotrophologie (an der Hochschule) 

allgemein bildende Unterrichtsfächer: Biologie* 

 Deutsch 

 Englisch 

 Evangelische Religion 

 Informatik 

 Katholische Religion 

 Mathematik 

 Physik 

 Sport 

*Das Fach Biologie ist nicht mit Elektrotechnik, Metalltechnik oder Ökotrophologie kombinierbar. 
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Anlage 2: Fachbezogene Zugangsbedingungen 

Fach fachbezogene Zugangsbedingungen 

Gesundheits-
wissenschaft 

52 Wochen einschlägige Berufspraxis, 26 Wochen davon können bis zum Ende des 
Masterstudiums nachgeholt werden. 

Kosmetologie 
52 Wochen einschlägige Berufspraxis, 26 Wochen davon können bis zum Ende des 
Masterstudiums nachgeholt werden. 

Pflegewissen-
schaft 

eine abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung 

Elektrotechnik 
52 Wochen einschlägige Berufspraxis, 26 Wochen davon können bis zum Ende des 
Masterstudiums nachgeholt werden. 

Metalltechnik 
52 Wochen einschlägige Berufspraxis, 26 Wochen davon können bis zum Ende des 
Masterstudiums nachgeholt werden. 

Ökotrophologie 
52 Wochen einschlägige Berufspraxis, 26 Wochen davon können bis zum Ende des 
Masterstudiums nachgeholt werden. 

Die fachbezogenen Zugangsbedingungen zu Elektrotechnik und Metalltechnik regelt die Hochschule gesondert. 

Biologie keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Deutsch keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Englisch 

Englische Sprachkenntnisse gemäß der „Ordnung über besondere Zugangsvoraussetzungen 
für das Studium des Faches ‚Englisch/Anglistik’ im Rahmen des Bachelorstudiengangs 
Grundbildung, des Bachelorstudiengangs berufliche Bildung und des Zwei-Fächer-
Bachelorstudiengangs mit einem Fach ‚Englisch/Anglistik’“  

Evang. Religion keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Informatik keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Kathol. Religion keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Mathematik keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Physik keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Sport 
Der Nachweis einer Erste-Hilfe-Ausbildung sowie das DLRG-Rettungsabzeichen (Bronze) sind 
erforderlich. 
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§ 1 Geltungsbereich 

(1) 1Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung für den Erweiterungsstudiengang Erweiterungsfach 
Lehramt an Grund- und  Hauptschulen an der Universität Osnabrück. 2Die wählbaren Fächer richten sich 
nach Anlage 1. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen sind in § 2 geregelt. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, 
werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). 
2Erfüllen weniger Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung 
stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Zugangsvoraussetzung ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber  

 a) 

– entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatar-
staaten angehört, einen Masterstudiengang oder einen diesem gleichwertigen Abschluss mit einem 
lehramtsspezifischen Schwerpunkt und mit zwei anderen Fächern als das Fach, für das der Zugang in 
diesem Studiengang angestrebt wird, erfolgreich abgeschlossen hat, oder 

– an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss mit lehramtsspezifischen 
Schwerpunkt und mit zwei anderen Fächern als das Fach, für das der Zugang in diesem Studiengang 
angestrebt wird, erworben hat; die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge der 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim ständigen Sekretariat der Kultusministerkonferenz 
(www.anabin.de) festgestellt, oder  

– in den Masterstudiengang Lehramt an Grund- und Hauptschulen an der Universität Osnabrück oder einen 
vergleichbaren Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der 
Bologna-Signatarstaaten angehört, mit zwei anderen Fächern als das Fach, für das der Zugang in diesem 
Studiengang angestrebt wird, eingeschrieben ist, oder 

– ein erstes Staatsexamen für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen mit zwei anderen Fächern als das 
Fach, für das der Zugang in diesem Studiengang angestrebt wird, erfolgreich absolviert hat, 

sowie 

b) die besondere Eignung gemäß Absatz 2 nachweist. 

 2Die Entscheidung, ob ein Studiengang fachlich eng verwandt ist, trifft die nach der Prüfungsordnung 
zuständige Stelle; die positive Feststellung kann mit der Auflage verbunden werden, noch fehlende Module 
bis zu einem Umfang von 30 LP innerhalb von zwei Semestern nachzuholen (Angleichungsstudien). 

(2) Die besondere Eignung setzt voraus: 

a) einen qualifizierten Bachelorabschluss nach Maßgabe des Absatzes 3 sowie 

b) Fachnoten im vorangegangenen Studium von mindestens 3,0 in den beiden Fächern und im lehr-
amtsbezogenen Professionalisierungsbereich des vorangegangenen Studiums sowie  

c) den Nachweis von mindestens 48 Leistungspunkten im lehramtsbezogenen Professionalisierungsbereich 
einschließlich des Moduls „Didaktik der Grundbildung“ in der Version „Grundschule“ bei dem 
Schwerpunkt Grundschule oder der Version „Haupt- und Realschule“ bei dem Schwerpunkt Hauptschule 
sowie 
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d) den Nachweis der Absolvierung zweier Schulpraktika von zusammen mindestens 10 Wochen, welche 
jeweils im Rahmen mindestens einer Lehrveranstaltung vor- und/oder nachbereitet worden sind; sie 
müssen mit einem Praktikumsbericht abschließen, welcher so verfasst ist, dass die 
Prüfungsanforderungen gemäß den Anforderungen im Bachelorstudiengang Bildung, Erziehung und 
Unterricht erfüllt sind; eines der Praktika soll ein Allgemeines Schulpraktikum sein, das andere ein 
fachdidaktisch betreutes Fachpraktikum, 

e) den Nachweis der Absolvierung eines Betriebs- oder Sozialpraktikums von mindestens 4 Wochen, 

f) weitere schwerpunktbezogene und fachbezogene Zugangsvoraussetzungen gemäß Anlage 2. 

(3) 1Der qualifizierte Bachelorabschluss setzt voraus, dass das vorangegangene Studium mit mindestens 
insgesamt 7 Punkten gemäß der nachfolgenden Tabelle (Punkte für Bachelor-Gesamtnote und KCG-Note 
addiert) bewertet wird: 

Bachelor-
Gesamtnote 

Punkte  KCG-Note Punkte 

1,0 21  1,0 6 
1,1 20  1,1 5 
1,2 19  1,2 5 
1,3 18  1,3 5 
1,4 17  1,4 4 
1,5 16  1,5 4 
1,6 15  1,6 4 
1,7 14  1,7 3 
1,8 13  1,8 3 
1,9 12  1,9 3 
2,0 11  2,0 2 
2,1 10  2,1 2 
2,2 9  2,2 2 
2,3 8  2,3 2 
2,4 7  2,4 1 
2,5 6  2,5 1 

2,6 5  2,6 1 
2,7 4  2,7 1 
2,8 3  2,8 1 
2,9 2  2,9 1 
3,0 1  3,0 1 

3,1 0  3,1 0 
3,2 0  3,2 0 
3,3 0  3,3 0 
3,4 0  3,4 0 
3,5 0  3,5 0 
3,6 0  3,6 0 
3,7 0  3,7 0 
3,8 0  3,8 0 
3,9 0  3,9 0 
4,0 0  4,0 0 

 2Wenn der Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, ist es abweichend von Satz 1 
erforderlich, dass insgesamt mindestens 150 Leistungspunkte erfolgreich erbracht wurden und die aus den 
Prüfungsleistungen ermittelten Durchschnittsnoten mit mindestens insgesamt 7 Punkten gemäß der 
vorstehenden Tabelle (Punkte für Bachelor-Gesamtnote und KCG-Note addiert) bewertet werden. 

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen noch 
ihren Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen darüber hinaus über 
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt über die 
erfolgreiche Absolvierung einer DSH-Prüfung der Stufe 2 oder einer TestDaF-Prüfung mit mindestens 
16 Punkten oder über vergleichbare Nachweise. 
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§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) 1Die schriftliche Bewerbung von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern mit inländischer Hoch-
schulzugangsberechtigung bzw. inländischem Bachelorabschluss oder mit deutscher Staatsangehörigkeit 
muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. August für ein 
Wintersemester und bis zum 15. Februar für ein Sommersemester, die schriftliche Bewerbung von 
Studienbewerberinnen und Studienbewerbern ausländischer Staatsangehörigkeit und ausländischem 
Bachelorabschluss muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Juli für 
ein Wintersemester und bis zum 15. Januar für ein Sommersemester eingegangen sein. 2Die Bewerbung gilt 
nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins.  

(2) Der Bewerbung sind – bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie – folgende Unterlagen 
beizufügen:  

a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder – wenn dieses noch nicht vorliegt – eine Be-
scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Leistungspunkte und über die Durchschnittsnote 
(Transcript of Records), 

b) ein Lebenslauf,  

c) Nachweise nach § 2 Absatz 2 Buchstaben b) bis f) und § 2 Absatz 4.  

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren 
ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

§ 4 Zulassungsverfahren 

(1) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen, als Studienplätze zur Verfügung 
stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben. 

(2) 1Die Auswahlentscheidung erfolgt innerhalb jeder Gruppe nach einer Rangliste. 2Maßgebend für die 
Rangfolge auf der jeweiligen Liste ist die Durchschnittsnote des Bachelorabschlusses bzw. die 
Durchschnittsnote des vorangegangenen Studiums nach § 2 Absatz 3 Satz 2 und die auf dieses Fach 
bezogenen Fachnote im Bachelorabschluss in dem für den Masterstudiengang gewählten Studienfach; die 
Note für die Bachelorarbeit und die Note für das KCG gehen nicht in die Fachnote des betreffenden 
Studienfaches mit ein. 3Dabei geht die Durchschnittsnote des Bachelorabschlusses mit einem Gewicht von 51 
von 100 und die Fachnote mit einem Gewicht von 49 von 100 in die Erstellung der Rangliste ein. 4Bei noch 
bestehender Ranggleichheit entscheidet das Los. 

(3) 1Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Immatrikulationsordnung der Hochschule unberührt. 2Die 
Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 2 Absatz 3 Satz 2 als besonders geeignet gelten, 
ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelorstudiums auflösend bedingt. 3Dieser 
Nachweis ist für das jeweilige Wintersemester bis zum 31.12. und für das jeweilige Sommersemester bis zum 
30.06. zu erbringen. 

§ 5 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule einen 
schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder 
der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung 
nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im 
Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbescheid, in 
dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder des zuletzt 
zugelassenen Bewerbers aufgeführt ist. 2Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 3Er erhält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, 
ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der 
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Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren 
ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Absatz 3 durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. 2Danach 
noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum 
hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 

§ 6 Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nachstehender 
Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besondere Härte 
bedeuten würde, 

b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt 
an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über die Zulassung das Ergebnis der 
Bachelorprüfung oder einer zu dieser äquivalenten Prüfung, bei gleichem Ergebnis die für die Ortswahl 
maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch gleichartigen 
Fällen letztlich das Los. 

§ 7 In-Kraft-Treten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in einem Amtlichen Mitteilungsorgan der Universität Os-
nabrück in Kraft. 
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Anlage 1: 
Liste der wählbaren Studienfächer und Fächerkombinationen an der Universität 
Osnabrück für den Erweiterungsstudiengang Lehramt an Grund- und Hauptschulen 

 

Schwerpunkt Grundschule: 

Deutsch 

Englisch 

Evang. Religion 

Kath. Religion 

Kunst 

Mathematik 

Musik 

Sachunterricht mit Bezugsfach 

Sport 

Textiles Gestalten 

 

Schwerpunkt Hauptschule: 

Biologie 

Deutsch 

Englisch 

Evang. Religion 

Geschichte 

Kath. Religion 

Kunst 

Mathematik 

Musik 

Physik 

Sport 

Textiles Gestalten 
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Anlage 2: 
Schwerpunktbezogene und fachbezogene Zugangsbedingungen 

 

Schwerpunkt schwerpunktbezogene Zugangsbedingungen 

Grundschule 
a) Das Modul „Didaktik der Grundbildung“ muss in der Version „Grundschule“ absolviert worden 

sein. 
b) Das fachdidaktisch betreute Praktikum muss an einer Grundschule absolviert worden sein. 

Hauptschule 
a) Das Modul „Didaktik der Grundbildung“ muss in der Version „Haupt- und Realschule“ absolviert 

worden sein. 
b) Das fachdidaktisch betreute Praktikum muss an einer Hauptschule absolviert worden sein. 

 

Fach fachbezogene Zugangsbedingungen 

Biologie keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Deutsch 

Kenntnis einer Fremdsprache, nachgewiesen durch 
a) das Abiturzeugnis oder ein als gleichwertig anerkanntes Zeugnis über den Zugang zum Hoch-

schulstudium 
oder 

b) im Zeugnis des erweiterten Sekundarabschlusses I nach vierjährigem Unterricht bestätigte min-
destens  ausreichende Leistungen in der jeweiligen Sprache oder 

c) gleichwertige Zertifikate einer Hochschuleinrichtung oder einer Institution der Erwachsenenbil-
dung. 

Englisch 

Englische Sprachkenntnisse gemäß der „Ordnung über besondere Zugangsvoraussetzungen für das 
Studium des Faches ‚Englisch/Anglistik’ im Rahmen des Bachelorstudiengangs Bildung, Erziehung 
und Unterricht, des Bachelorstudiengangs Berufliche Bildung und des Zwei-Fächer-Bachelorstudien-
gangs mit einem Fach ‚Englisch/Anglistik’“; 

Evang. Religion keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Geschichte keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Kath. Religion keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Kunst 

Bewerberinnen und Bewerber für das Studienfach Kunst müssen die fachliche Eignung nach Maß-
gabe der jeweils geltenden Ordnungen durch eine Eignungsprüfung nachweisen. Diese Bestimmung 
gilt nicht für Bewerberinnen und Bewerber, soweit bereits für den Zugang in einen ersten berufsqua-
lifizierenden Studiengang eine vergleichbare Eignungsprüfung erfolgreich erbracht wurde. In diesem 
Fall muss eine Bewerberin oder ein Bewerber den Nachweis über die bestandene Eignungsprüfung 
vorlegen. Über die Vergleichbarkeit entscheidet die nach der jeweils geltenden Ordnung zuständige 
Stelle. 

Mathematik keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Musik 

Bewerberinnen und Bewerber für das Studienfach Musik müssen die fachliche Eignung nach Maß-
gabe der jeweils geltenden Ordnungen durch eine Eignungsprüfung nachweisen. Diese Bestimmung 
gilt nicht für Bewerberinnen und Bewerber, soweit bereits für den Zugang in einen ersten berufsqua-
lifizierenden Studiengang eine vergleichbare Eignungsprüfung erfolgreich erbracht wurde. 3In die-
sem Fall muss eine Bewerberin oder ein Bewerber den Nachweis über die bestandene Eignungs-
prüfung vorlegen. Über die Vergleichbarkeit entscheidet die nach der jeweils geltenden Ordnung zu-
ständige Stelle. 

Physik keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Sachunterricht keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Sport 

In Abweichung von § 2 Absatz 2 Buchstabe e) wird für Sport der Nachweis eines mindestens vierwö-
chigen Vereinspraktikums statt des Nachweises eines Betriebs- oder Sozialpraktikums verlangt. 
Darüber hinaus sind Nachweise zu einer Ausbildung in Erster Hilfe sowie das DLRG-Rettungsabzei-
chen (Bronze) erforderlich. 

Textiles Gestalten keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 
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§ 1 Geltungsbereich 

(1) 1Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung für den Erweiterungs-Studiengang Erweiterungsfach 
Lehramt an Realschulen an der Universität Osnabrück. 2Die wählbaren Fächer richten sich nach Anlage 1. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen sind in § 2 geregelt. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, 
werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). 
2Erfüllen weniger Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung 
stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Zugangsvoraussetzung ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber  

 a) 

– entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatar-
staaten angehört, einen Masterstudiengang oder einen diesem gleichwertigen Abschluss mit einem 
lehramtsspezifischen Schwerpunkt und mit zwei anderen Fächern als das Fach, für das der Zugang in 
diesem Studiengang angestrebt wird, erfolgreich abgeschlossen hat, oder 

– an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss mit lehramtsspezifischen 
Schwerpunkt und mit zwei anderen Fächern als das Fach, für das der Zugang in diesem Studiengang 
angestrebt wird, erworben hat; die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge der 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim ständigen Sekretariat der Kultusministerkonferenz 
(www.anabin.de) festgestellt, oder  

– in den Masterstudiengang Lehramt an Realschulen an der Universität Osnabrück oder einen ver-
gleichbaren Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der 
Bologna-Signatarstaaten angehört, mit zwei anderen Fächern als das Fach, für das der Zugang in diesem 
Studiengang angestrebt wird, eingeschrieben ist, oder 

– ein erstes Staatsexamen für das Lehramt an Realschulen mit zwei anderen Fächern als das Fach, für das 
der Zugang in diesem Studiengang angestrebt wird, erfolgreich absolviert hat, 

sowie 

b) die besondere Eignung gemäß Absatz 2 nachweist. 

 2Die Entscheidung, ob ein Studiengang fachlich eng verwandt ist, trifft die nach der Prüfungsordnung 
zuständige Stelle; die positive Feststellung kann mit der Auflage verbunden werden, noch fehlende Module 
bis zu einem Umfang von 30 LP innerhalb von zwei Semestern nachzuholen (Angleichungsstudien). 

(2) Die besondere Eignung setzt voraus: 

a) einen qualifizierten Bachelorabschluss nach Maßgabe des Absatzes 3 sowie 

b) Fachnoten im vorangegangenen Studium von mindestens 3,0 in den beiden Fächern und im lehr-
amtsbezogenen Professionalisierungsbereich des vorangegangenen Studiums sowie 

c) den Nachweis von mindestens 48 Leistungspunkten im lehramtsbezogenen Professionalisierungsbereich 
einschließlich des Moduls „Didaktik der Grundbildung“ in der Version „Haupt- und Realschule“ sowie 

d) den Nachweis der Absolvierung zweier Schulpraktika von zusammen mindestens 10 Wochen, welche 
jeweils im Rahmen mindestens einer Lehrveranstaltung vor- und/oder nachbereitet worden sind; sie 
müssen mit einem Praktikumsbericht abschließen, welcher so verfasst ist, dass die Prüfungs-
anforderungen gemäß den Anforderungen im Bachelorstudiengang Bildung, Erziehung und Unterricht er-
füllt sind; eines der Praktika soll ein Allgemeines Schulpraktikum sein, das andere ein fachdidaktisch 
betreutes Fachpraktikum, 
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e) den Nachweis der Absolvierung eines Betriebs- oder Sozialpraktikums von mindestens 4 Wochen, 

f) weitere schwerpunktbezogene und fachbezogene Zugangsvoraussetzungen gemäß Anlage 2. 

(3) 1Der qualifizierte Bachelorabschluss setzt voraus, dass das vorangegangene Studium mit mindestens 
insgesamt 7 Punkten gemäß der nachfolgenden Tabelle (Punkte für Bachelor-Gesamtnote und KCG-Note 
addiert) bewertet wird: 

Bachelor-
Gesamtnote 

Punkte  KCG-Note Punkte 

1,0 21  1,0 6 
1,1 20  1,1 5 
1,2 19  1,2 5 
1,3 18  1,3 5 
1,4 17  1,4 4 
1,5 16  1,5 4 
1,6 15  1,6 4 
1,7 14  1,7 3 
1,8 13  1,8 3 
1,9 12  1,9 3 
2,0 11  2,0 2 
2,1 10  2,1 2 
2,2 9  2,2 2 
2,3 8  2,3 2 
2,4 7  2,4 1 
2,5 6  2,5 1 

2,6 5  2,6 1 
2,7 4  2,7 1 
2,8 3  2,8 1 
2,9 2  2,9 1 
3,0 1  3,0 1 

3,1 0  3,1 0 
3,2 0  3,2 0 
3,3 0  3,3 0 
3,4 0  3,4 0 
3,5 0  3,5 0 
3,6 0  3,6 0 
3,7 0  3,7 0 
3,8 0  3,8 0 
3,9 0  3,9 0 
4,0 0  4,0 0 

 2Wenn der Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, ist es abweichend von Satz 1 
erforderlich, dass insgesamt mindestens 150 Leistungspunkte erfolgreich erbracht wurden und die aus den 
Prüfungsleistungen ermittelten Durchschnittsnoten mit mindestens insgesamt 7 Punkten gemäß der 
vorstehenden Tabelle (Punkte für Bachelor-Gesamtnote und KCG-Note addiert) bewertet werden. 

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen noch 
ihren Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen darüber hinaus über 
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt über die 
erfolgreiche Absolvierung einer DSH-Prüfung der Stufe 2 oder einer TestDaF-Prüfung mit mindestens 
16 Punkten oder über vergleichbare Nachweise. 

§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) 1Die schriftliche Bewerbung von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern mit inländischer Hoch-
schulzugangsberechtigung bzw. inländischem Bachelorabschluss oder mit deutscher Staatsangehörigkeit 
muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. August für ein 
Wintersemester und bis zum 15. Februar für ein Sommersemester, die schriftliche Bewerbung von 
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Studienbewerberinnen und Studienbewerbern ausländischer Staatsangehörigkeit und ausländischem 
Bachelorabschluss muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Juli für 
ein Wintersemester und bis zum 15. Januar für ein Sommersemester eingegangen sein. 2Die Bewerbung gilt 
nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins.  

(2) Der Bewerbung sind – bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie – folgende Unterlagen 
beizufügen:  

a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder – wenn dieses noch nicht vorliegt – eine Be-
scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Leistungspunkte und über die Durchschnittsnote 
(Transcript of Records), 

b) ein Lebenslauf,  

c) Nachweise nach § 2 Absatz 2 Buchstaben b) bis f) und § 2 Absatz 4.  

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren 
ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

§ 4 Zulassungsverfahren 

(1) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen, als Studienplätze zur Verfügung 
stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben. 

(2) 1Die Auswahlentscheidung erfolgt innerhalb jeder Gruppe nach einer Rangliste. 2Maßgebend für die 
Rangfolge auf der jeweiligen Liste ist die Durchschnittsnote des Bachelorabschlusses bzw. die 
Durchschnittsnote des vorangegangenen Studiums nach § 2 Absatz 3 Satz 2 und die auf dieses Fach 
bezogenen Fachnote im Bachelorabschluss in dem für den Masterstudiengang gewählten Studienfach; die 
Note für die Bachelorarbeit und die Note für das KCG gehen nicht in die Fachnote des betreffenden 
Studienfaches mit ein. 3Dabei geht die Durchschnittsnote des Bachelorabschlusses mit einem Gewicht von 51 
vom 100 und die Fachnote mit einem Gewicht von 49 vom 100 in die Erstellung der Rangliste ein. 4Bei noch 
bestehender Ranggleichheit entscheidet das Los. 

(3) 1Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Immatrikulationsordnung der Hochschule unberührt. 2Die 
Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 2 Absatz 3 Satz 2 als besonders geeignet gelten, 
ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelorstudiums auflösend bedingt. 3Dieser 
Nachweis ist für das jeweilige Wintersemester bis zum 31.12. und für das jeweilige Sommersemester bis zum 
30.06. zu erbringen. 

§ 5 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule einen 
schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder 
der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung 
nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im 
Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbescheid, in 
dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder des zuletzt 
zugelassenen Bewerbers aufgeführt ist. 2Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 3Er erhält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, 
ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der 
Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren 
ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Absatz 3 durchgeführt. 
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(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. 2Danach 
noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum 
hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 

§ 6 Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nachstehender 
Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besondere Härte 
bedeuten würde, 

b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt 
an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über die Zulassung das Ergebnis der 
Bachelorprüfung oder einer zu dieser äquivalenten Prüfung, bei gleichem Ergebnis die für die Ortswahl 
maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch gleichartigen 
Fällen letztlich das Los. 

§ 7 In-Kraft-Treten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in einem Amtlichen Mitteilungsorgan der Universität Os-
nabrück in Kraft. 
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Anlage 1: 
Liste der wählbaren Studienfächer und Fächerkombinationen an der Universität 
Osnabrück für den Erweiterungsstudiengang Lehramt an Realschulen 

 
Biologie 

Deutsch 

Englisch 

Evang. Religion 

Französisch 

Geschichte 

Kath. Religion 

Kunst 

Mathematik 

Musik 

Physik 

Sport 

Textiles Gestalten 
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Anlage 2: 
Schwerpunktbezogene und fachbezogene Zugangsbedingungen 

 

Fach fachbezogene Zugangsbedingungen 

Biologie keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Deutsch 

Kenntnis einer Fremdsprache, nachgewiesen durch 
a) das Abiturzeugnis oder ein als gleichwertig anerkanntes Zeugnis über den Zugang zum Hoch-

schulstudium 
oder 

b) im Zeugnis des erweiterten Sekundarabschlusses I nach vierjährigem Unterricht bestätigte min-
destens ausreichende Leistungen in der jeweiligen Sprache oder 

c) gleichwertige Zertifikate einer Hochschuleinrichtung oder einer Institution der Erwachsenenbil-
dung. 

Englisch 

Englische Sprachkenntnisse gemäß der „Ordnung über besondere Zugangsvoraussetzungen für das 
Studium des Faches ‚Englisch/Anglistik’ im Rahmen des Bachelorstudiengangs Grundbildung, des 
Bachelorstudiengangs berufliche Bildung und des Zwei-Fächer-Bachelorstudiengangs mit einem 
Fach ‚Englisch/Anglistik’“; 
Kenntnisse in einer weiteren Fremdsprache, nachgewiesen durch 
a) das Abiturzeugnis oder ein als gleichwertig anerkanntes Zeugnis über den Zugang zum Hoch-

schulstudium 
oder 

b) im Zeugnis des erweiterten Sekundarabschlusses I nach vierjährigem Unterricht bestätigte min-
destens ausreichende Leistungen in der jeweiligen Sprache oder 

c) gleichwertige Zertifikate einer Hochschuleinrichtung oder einer Institution der Erwachsenenbil-
dung. 

Evang. Religion keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Französisch 

Der Zugang im Fach Französisch setzt voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber 
a) Französische Sprachkenntnisse gemäß dem Sprachniveau C1 nach dem gemeinsamen europäi-

schen Referenzrahmen (GERR) sowie 
b) Kenntnisse in einer weiteren Fremdsprache (in der Regel Englisch) im Umfang eines vierjährigen 

kontinuierlichen Fremdsprachenunterrichts (Erweiterter Sekundarstufenabschluss I) oder entspre-
chende Leistungen oder Abschlüsse, z.B. das Sprachniveau B1 nach dem gemeinsamen europäi-
schen Referenzrahmen (GERR) 

nachweist. Der Nachweis der Französisch-Kenntnisse nach Buchstabe a) gilt mit einem abgeschlos-
senen Bachelorstudium im Fach Französisch oder mit einem gleichwertigen vorangegangenen Stu-
dium als erbracht. 
Über die Anerkennung weiterer Nachweise in Einzelfällen entscheidet die Studiendekanin oder der 
Studiendekan des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft im Benehmen mit einer Fach-
vertreterin oder einem Fachvertreter, die oder der in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis 
zur Universität Osnabrück steht. 

Geschichte keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen  

Kath. Religion keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Kunst 

Bewerberinnen und Bewerber für das Studienfach Kunst müssen die fachliche Eignung nach Maß-
gabe der jeweils geltenden Ordnungen durch eine Eignungsprüfung nachweisen. Diese Bestimmung 
gilt nicht für Bewerberinnen und Bewerber, soweit bereits für den Zugang in einen ersten berufsqua-
lifizierenden Studiengang eine vergleichbare Eignungsprüfung erfolgreich erbracht wurde. In diesem 
Fall muss eine Bewerberin oder ein Bewerber den Nachweis über die bestandene Eignungsprüfung 
vorlegen. Über die Vergleichbarkeit entscheidet die nach der jeweils geltenden Ordnung zuständige 
Stelle. 

Mathematik keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 
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Musik 

Bewerberinnen und Bewerber für das Studienfach Musik müssen die fachliche Eignung nach Maß-
gabe der jeweils geltenden Ordnungen durch eine Eignungsprüfung nachweisen. Diese Bestimmung 
gilt nicht für Bewerberinnen und Bewerber, soweit bereits für den Zugang in einen ersten berufsqua-
lifizierenden Studiengang eine vergleichbare Eignungsprüfung erfolgreich erbracht wurde. In diesem 
Fall muss eine Bewerberin oder ein Bewerber den Nachweis über die bestandene Eignungsprüfung 
vorlegen. Über die Vergleichbarkeit entscheidet die nach der jeweils geltenden Ordnung zuständige 
Stelle. 

Physik keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Sport 

In Abweichung von § 2 Absatz 2 Buchstabe e) wird für Sport der Nachweis eines mindestens vierwö-
chigen Vereinspraktikums statt des Nachweises eines Betriebs- oder Sozialpraktikums verlangt. 
Darüber hinaus sind Nachweise zu einer Ausbildung in Erster Hilfe sowie das DLRG-Rettungsabzei-
chen (Bronze) erforderlich. 

Textiles Gestalten keine weiteren fachbezogenen Zugangsbedingungen 
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ORDNUNG 

ÜBER DEN ZUGANG UND DIE ZULASSUNG 

FÜR DEN ERWEITERUNGSSTUDIENGANG 

„ERWEITERUNGSFACH  

LEHRAMT AN GYMNASIEN“ 

 
befürwortet in der 60. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 30.05.2007 

beschlossen in der 111. Sitzung des Senats am 18.07.2007 
genehmigt mit Erlass des Nds. MWK vom 31.07.2007, Az.: 21 B – 84 100 – 12/4 

veröffentlicht im AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 05/2007 vom 05.11.2007, S. 980 
 

Änderung der Anlagen 1 und 2 
beschlossen in der 115. Sitzung des Senats am 30.04.2008 

befürwortet in der 67. Sitzung der Zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 09.04.2008 
genehmigt mit Erlass des Nds. MWK vom 14.07.2008, Az.: 21 B.5-74534/09-06 (3), (4)  

veröffentlicht im AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 07/2008 vom 27.11.2008, S. 1538 
 

Änderung 
beschlossen in der 122. Sitzung des Senats am 18.11.2009 

befürwortet in der 81. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 11.11.2009 
genehmigt mit Erlass des Nds. MWK vom 16.12.2009, Az.: 27.5 – 74534/09-06 

veröffentlicht im AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 03/2010 vom 03.03.2010, S. 441 
 

Redaktionelle Änderung (Studiengangsbezeichnung) 
Erlass des Nds. MWK vom 23.07.2010, Az.: 27.5 – 74534/09-06 

veröffentlicht im AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 04/2011 vom 09.06.2011, S. 627 
 

Änderung § 2 Absatz 3 Satz 2 
beschlossen in der 147. Sitzung des Senats am 19.06.2013 

befürwortet in der 106. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 15.05.2013 
genehmigt mit Erlass des Nds. MWK vom 24.07.2013, Az.: 27.5-74534/09-06 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 07/2013 vom 26.09.2013, S. 1064 
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§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung für den Erweiterungsstudiengang Erweiterungsfach 
Lehramt an Gymnasien an der Universität Osnabrück.  

(2) Die Zugangsvoraussetzungen sind in § 2 geregelt. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen, als Plätze zur Verfügung stehen, 
werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). 
2Erfüllen weniger Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen, als Plätze zur Verfügung 
stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Zugangsvoraussetzung ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber  

 a) 

– entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatar-
staaten angehört, einen Masterstudiengang oder einen diesem gleichwertigen Abschluss mit einem 
lehramtsspezifischen Schwerpunkt für die Sekundarstufe II und mit zwei anderen Fächern als das Fach, 
für das der Zugang in diesem Studiengang angestrebt wird, erfolgreich abgeschlossen hat, oder 

– an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss mit lehramtsspezifischen 
Schwerpunkt für die Sekundarstufe II und mit zwei anderen Fächern als das Fach, für das der Zugang in 
diesem Studiengang angestrebt wird, erworben hat; die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der 
Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim ständigen Sekretariat der 
Kultusministerkonferenz (www.anabin.de) festgestellt, oder  

– in den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien an der Universität Osnabrück oder einen ver-
gleichbaren Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der 
Bologna-Signatarstaaten angehört, mit zwei anderen Fächern als das Fach, für das der Zugang in diesem 
Studiengang angestrebt wird, eingeschrieben ist, oder 

– ein erstes Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien mit zwei anderen Fächern als das Fach, für das 
der Zugang in diesem Studiengang angestrebt wird, erfolgreich absolviert hat, 

 sowie 

b) die besondere Eignung gemäß Absätze 2 bis 4 nachweist. 

 2Die Entscheidung, ob ein Studiengang fachlich eng verwandt ist, trifft die nach der Prüfungsordnung 
zuständige Stelle. 

(2) Die besondere Eignung setzt voraus: 

a) einen qualifizierten Bachelorabschluss nach Maßgabe des Absatzes 3 sowie 

b) im vorangegangenen Studium erworbene Fachnoten von mindestens 3,0 in den beiden Fächern, für die 
sich die Bewerberin oder der Bewerber bewirbt, und im lehramtsbezogenen Professionalisierungsbereich 
(bezogen auf das Osnabrücker 2-Fächer-Bachelor-Modell das Interdisziplinäre Kerncurriculum für die 
Lehrerbildung [IKC-L]) sowie 

c) den Nachweis von mindestens 28 Leistungspunkten im lehramtsbezogenen Professionalisierungsbereich 
sowie 

d) den Nachweis der Absolvierung eines Schulpraktikums von mindestens fünf Wochen, welches im 
Rahmen mindestens einer Lehrveranstaltung vor- und/ oder nachbereitet worden ist; es muss mit einem 
Praktikumsbericht abschließen, welcher so verfasst ist, dass die Prüfungsanforderungen gemäß den 
Anforderungen im 2-Fächer-Bachelor erfüllt sind, 

e) den Nachweis der Absolvierung eines Betriebs- oder Sozialpraktikums von mindestens vier Wochen, 

f) weitere fachbezogene Zugangsvoraussetzungen gemäß Anlage 2. 
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(3) 1Der qualifizierte Bachelorabschluss setzt voraus, dass das vorangegangene Studium mit mindestens 
insgesamt sieben Punkten gemäß der nachfolgenden Tabelle (Punkte für Bachelor-Gesamtnote und IKC-L 
Note addiert) bewertet wird: 

Bachelor-
Gesamtnote 

Punkte  IKC-L-Note Punkte 

1,0 21  1,0 6 
1,1 20  1,1 5 
1,2 19  1,2 5 
1,3 18  1,3 5 
1,4 17  1,4 4 
1,5 16  1,5 4 
1,6 15  1,6 4 
1,7 14  1,7 3 
1,8 13  1,8 3 
1,9 12  1,9 3 
2,0 11  2,0 2 
2,1 10  2,1 2 
2,2 9  2,2 2 
2,3 8  2,3 2 
2,4 7  2,4 1 
2,5 6  2,5 1 

2,6 5  2,6 1 
2,7 4  2,7 1 
2,8 3  2,8 1 
2,9 2  2,9 1 
3,0 1  3,0 1 

3,1 0  3,1 0 
3,2 0  3,2 0 
3,3 0  3,3 0 
3,4 0  3,4 0 
3,5 0  3,5 0 
3,6 0  3,6 0 
3,7 0  3,7 0 
3,8 0  3,8 0 
3,9 0  3,9 0 
4,0 0  4,0 0 

 2Wenn der Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, ist es abweichend von Satz 1 
erforderlich, dass insgesamt mindestens 150 Leistungspunkte erfolgreich erbracht wurden. und die aus den 
Prüfungsleistungen ermittelten Durchschnittsnoten mit mindestens insgesamt sieben Punkten gemäß der 
vorstehenden Tabelle (Punkte für Bachelor-Gesamtnote und IKC-L-Note addiert) bewertet werden. 

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen noch 
ihren Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen darüber hinaus über 
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt über die 
erfolgreiche Absolvierung einer DSH-Prüfung der Stufe 2 oder einer TestDaF-Prüfung mit mindestens 
16 Punkten oder über vergleichbare Nachweise. 

§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) 1Die schriftliche Bewerbung von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern mit inländischer Hoch-
schulzugangsberechtigung bzw. inländischem Bachelorabschluss oder mit deutscher Staatsangehörigkeit 
muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. August für ein 
Wintersemester und bis zum 15. Februar für ein Sommersemester, die schriftliche Bewerbung von 
Studienbewerberinnen und Studienbewerbern ausländischer Staatsangehörigkeit und ausländischem 
Bachelorabschluss muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Juli für 
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ein Wintersemester und bis zum 15. Januar für ein Sommersemester. eingegangen sein. 2Die Bewerbung gilt 
nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. 

(2) 1Der Bewerbung sind – bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie – Nachweise nach § 2 
beizufügen. 2Im Fall einer Bewerbung nach § 2a) Spiegelstrich 3 ist abweichend zu Satz 1 entweder 

a) eine Immatrikulationsbescheinigung in den betreffenden Masterstudiengang oder  

b) ein Nachweis über die Bewerbung für die Aufnahme in den Masterstudiengang zu erbringen ein-
schließlich dem Nachweis der besonderen Eignung gemäß § 2 Absätze 2 und 4 der Zugangs- und 
Zulassungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien an der Universität Osnabrück. 

(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren 
ausgeschlossen. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

§ 4 Zulassungsverfahren 

(1) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Studienplätze zur Verfügung 
stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben. 

(2) 1Die Auswahlentscheidung erfolgt nach einer Rangliste. 2Maßgebend für die Rangfolge auf der Liste ist die 
Abschlussnote des vorangegangenen Studiums nach § 2 Buchstabe a).  

(3) 1Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Immatrikulationsordnung der Hochschule unberührt. 2Die 
Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die einen Nachweis gemäß § 3 Absatz 2b) erbracht haben, 
ist bis zum Nachweis der Immatrikulation in einen entsprechenden Masterstudiengang auflösend bedingt. 
3Der Nachweis ist für das jeweilige Wintersemester bis zum 31.12. und für das jeweilige Sommersemester 
bis zum 30.06.zu erbringen. 

§ 5 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule einen 
schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder 
der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung 
nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im 
Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbescheid, in 
dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder des zuletzt 
zugelassenen Bewerbers aufgeführt ist. 2Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 3Er erhält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, 
ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der 
Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren 
ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 3 Absatz 2 durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. 2Danach 
noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum 
hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 
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§ 6 Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nachstehender 
Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besondere Härte 
bedeuten würde, 

b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt 
an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über die Zulassung das Ergebnis des 
vorangegangenen Studiums bzw. im Falle von § 2 Buchstabe d der Zwischenprüfung, bei gleichem Ergebnis 
die für die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei 
dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

§ 7 In-Kraft-Treten 

(1) Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in einem Amtlichen Mitteilungsorgan der Universität 
Osnabrück in Kraft. 

(2) 1Studierende, die in einen Studiengang, der zum Ersten Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien führt, 
seit spätestens WS 2006/2007 immatrikuliert sind, können abweichend von § 2 Buchstabe a) zugelassen 
werden, wenn sie die Zwischenprüfung erfolgreich absolviert haben und einen Nachweis hierüber führen. 
2Über vergleichbare Bewerbungen von anderen Hochschulen entscheidet die nach der Prüfungsordnung 
zuständige Stelle. 3In diesem Fall wird die Note der Zwischenprüfung zur Bildung der Rangfolgen gemäß § 4 
Absatz 2 und § 6 Absatz 2 herangezogen. 
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Anlage 1: Liste der wählbaren Studienfächer  

 
 – Biologie 

 – Chemie 

 – Deutsch 

 – Englisch 

 – Erdkunde 

 – Ev. Religion 

 – Französisch 

 – Geschichte 

 – Informatik 

 – Italienisch 

 – Kath. Religion 

 – Kunst 

 – Latein 

 – Mathematik 

 – Musik 

 – Physik 

 – Spanisch 

 – Sport 
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Anlage 2: Fachbezogene Zugangsbedingungen 

Fach fachbezogene Zugangsbedingungen 
Biologie keine fachbezogenen Zugangsbedingungen 
Chemie keine fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Deutsch 

(1) Der Zugang im Fach Deutsch setzt voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber über nach-
gewiesene Sprachkenntnisse in zwei Fremdsprachen verfügt.  

(2) Der Nachweis der Sprachkenntnisse in den beiden Fremdsprachen kann erbracht werden durch 
a) das Abiturzeugnis, 
b) im Zeugnis des erweiterten Sekundarabschlusses I nach vierjährigem Unterricht nachgewiesene 

mindestens ausreichende Leistungen in der jeweiligen Sprache, 
c) ein Abschlusszertifikat der Volkshochschule, 
d) die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveranstaltung einer Hochschule, die mindestens Kenntnis 

nach Buchstabe b) vermittelt, 
e) Zeugnisse über die mindestens zweijährige Teilnahme an dem in der jeweiligen Sprache geführten 

Unterricht einer ausländischen Schule. 
(3)  Über die Anerkennung weiterer Nachweise in Einzelfällen entscheidet die Studiendekanin oder der 

Studiendekan des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft im Benehmen mit einer Fach-
vertreterin oder einem Fachvertreter, die oder der in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis zur 
Universität Osnabrück steht. 

Englisch 

(1) Der Zugang im Fach Englisch setzt voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber  
a) Englische Sprachkenntnisse gemäß der „Ordnung über besondere Zugangsvoraussetzungen für 

das Studium des Faches ‚Englisch/Anglistik’ im Rahmen des Bachelorstudiengangs an 
Grundbildung, des Bachelorstudiengangs berufliche Bildung und des Zwei-Fächer-
Bachelorstudiengangs mit einem Fach ‚Englisch/Anglistik’“,  

b) Kenntnisse in zwei weiteren Fremdsprachen im Umfang eines mindestens vierjährigen konti-
nuierlichen Fremdsprachenunterrichts (Erweiterter Sekundarstufenabschluss) oder entsprechender 
Leistungen oder Abschlüsse, z.B. das Sprachniveau B1 nach dem gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen (GERR) 

 nachweist.  
(2)  Über die Anerkennung gleichwertiger Nachweise in Einzelfällen entscheidet die Studiendekanin oder der 

Studiendekan des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft im Benehmen mit einer Fach-
vertreterin oder einem Fachvertreter, die oder der in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis zur 
Universität Osnabrück steht.  

Erdkunde keine fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Evang. Reli-
gion 

(1) Der Zugang im Fach Evangelische Religion setzt  
a) den Nachweis des Graecums oder fachbezogener Griechischkenntnisse und 
b) den Nachweis des Kleinen Latinums oder fachbezogener Lateinkenntnisse  

 voraus.  
(2)  Über die Anerkennung weiterer Nachweise in Einzelfällen entscheidet die Studiendekanin oder der 

Studiendekan des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft im Benehmen mit einer Fach-
vertreterin oder einem Fachvertreter, die oder der in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis zur 
Universität Osnabrück steht.  

Französisch 

(1)  Der Zugang im Fach Französisch setzt voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber  
a) französische Sprachkenntnisse gemäß dem Sprachniveau C1 nach dem gemeinsamen euro-

päischen Referenzrahmen (GERR) und 
b)  Kenntnisse in zwei weiteren modernen Fremdsprachen im Umfang eines vierjährigen konti-

nuierlichen Fremdsprachenunterrichts (Erweiterter Sekundarstufenabschluss I) oder entsprechende 
Leistungen oder Abschlüsse, z.B. das Sprachniveau B1 nach dem gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen (GERR), 

nachweist. Der Nachweis der Französisch-Kenntnisse nach Buchstabe a) gilt mit einem abge-
schlossenen Bachelorstudium im Fach Französisch oder mit einem gleichwertigen vorangegangenen 
Studium als erbracht. 

(2)  Über die Anerkennung weiterer Nachweise in Einzelfällen entscheidet die Studiendekanin oder der 
Studiendekan des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft im Benehmen mit einer Fach-
vertreterin oder einem Fachvertreter, die oder der in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis zur 
Universität Osnabrück steht. 
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Geschichte 

(1) Der Zugang im Fach Geschichte setzt voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber  
a) das Latinum und  
b) Kenntnisse in einer modernen Fremdsprache  

 nachweist.  
(2) Der Nachweis der Sprachkenntnisse für die weitere Fremdsprache nach Absatz 1 b) gilt als erbracht, 

wenn die Bewerberin oder der Bewerber Kenntnisse in einer weiteren neueren Fremdsprache im 
Umfang eines vierjährigen kontinuierlichen Fremdsprachenunterrichts (Erweiterter Sekundarstufenab-
schluss I) oder entsprechende Leistungen oder Abschlüsse, z.B. das Sprachniveau B1 nach dem 
gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GERR), nachweist.  

(3)  Über die Anerkennung nach b) entscheidet die Studiendekanin oder der Studiendekan des Fach-
bereichs Kultur- und Geowissenschaften im Benehmen mit einer Fachvertreterin oder einem 
Fachvertreter, die oder der in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis zur Universität Osnabrück 
steht.  

Informatik keine fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Kath. 
Religion 

(1) Der Zugang im Fach Katholische Religion setzt mindestens  
a) den Nachweis des Graecums oder fachbezogener Griechischkenntnisse und 
b) den Nachweis des Kleinen Latinums oder fachbezogener Lateinkenntnisse  
voraus. War zu Beginn des Bachelorstudiums noch keine der Sprachen nach Satz 1 nachweisbar, so 
kann der Nachweis der Sprachkenntnisse gemäß Buchstabe b) bis zum Antrag auf Zulassung zur 
Masterarbeit nachgeholt werden.  

(2)  Über die Anerkennung weiterer Nachweise in Einzelfällen entscheidet die Studiendekanin oder der 
Studiendekan des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft im Benehmen mit einer Fach-
vertreterin oder einem Fachvertreter, die oder der in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis zur 
Universität Osnabrück steht.  

Kunst 

Bewerberinnen und Bewerber für das Studienfach Kunst müssen die fachliche Eignung nach Maßgabe der 
jeweils geltenden Ordnungen durch eine Eignungsprüfung nachweisen. Diese Bestimmung gilt nicht für 
Bewerberinnen und Bewerber, soweit bereits für den Zugang in einen ersten berufsqualifizierenden 
Studiengang eine vergleichbare Eignungsprüfung erfolgreich erbracht wurde. In diesem Fall muss eine 
Bewerberin oder ein Bewerber den Nachweis über die bestandene Eignungsprüfung vorlegen. Über die 
Vergleichbarkeit entscheidet die nach der jeweils geltenden Ordnung zuständige Stelle. 

Latein 

(1)  Der Zugang im Fach Latein setzt  
a) mindestens das Latinum,  
b) das Graecum sowie 
c) Kenntnisse in einer weiteren modernen Fremdsprache im Umfang eines vierjährigen kontinuierlichen 

Fremdsprachenunterrichts (Erweiterter Sekundarstufenabschluss I) oder entsprechende Leistungen 
oder Abschlüsse, z.B. das Sprachniveau B1 nach dem gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen (GERR) 

 voraus.  
(2) Über die Anerkennung weiterer Nachweise in Einzelfällen entscheidet die Studiendekanin oder der 

Studiendekan des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft im Benehmen mit einer Fach-
vertreterin oder einem Fachvertreter, die oder der in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis zur 
Universität Osnabrück steht.  

Mathematik keine fachbezogenen Zugangsbedingungen 

Musik 

Bewerberinnen und Bewerber für das Studienfach Musik müssen die fachliche Eignung nach Maßgabe der 
jeweils geltenden Ordnungen durch eine Eignungsprüfung nachweisen. Diese Bestimmung gilt nicht für 
Bewerberinnen und Bewerber, soweit bereits für den Zugang in einen ersten berufsqualifizierenden 
Studiengang eine vergleichbare Eignungsprüfung erfolgreich erbracht wurde. 3In diesem Fall muss eine 
Bewerberin oder ein Bewerber den Nachweis über die bestandene Eignungsprüfung vorlegen. 4Über die 
Vergleichbarkeit entscheidet die nach der jeweils geltenden Ordnung zuständige Stelle. 

Physik keine fachbezogenen Zugangsbedingungen 
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Spanisch 

(1)  Der Zugang im Fach Spanisch setzt voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber  
a) spanische Sprachkenntnisse gemäß dem Sprachniveau C1 nach dem gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmen (GERR) und 
b)  Kenntnisse in zwei Fremdsprachen im Umfang eines vierjährigen kontinuierlichen Fremd-

sprachenunterrichts (Erweiterter Sekundarstufenabschluss I) oder entsprechende Leistungen oder 
Abschlüsse, z.B. das Sprachniveau B1 nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen 
(GERR)  

nachweist. Der Nachweis der Spanisch-Kenntnisse nach Buchstabe a) gilt mit einem abgeschlossenen 
Bachelorstudium im Fach Spanisch oder mit einem gleichwertigen vorangegangenen Studium als 
erbracht. 

(2)  Über die Anerkennung weiterer Nachweise in Einzelfällen entscheidet die Studiendekanin oder der 
Studiendekan des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft im Benehmen mit einer Fach-
vertreterin oder einem Fachvertreter, die oder der in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis zur 
Universität Osnabrück steht. 

Sport 

In Abweichung von § 2 Absatz 2 Buchstabe e) wird für Sport der Nachweis eines mindestens vierwöchigen 
Vereinspraktikums statt des Nachweises eines Betriebs- oder Sozialpraktikums verlangt. 
Darüber hinaus sind Nachweise zu einer Ausbildung in Erster Hilfe sowie das DLRG-Rettungsabzeichen 
(Bronze) erforderlich 
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FACHBEREICH MATHEMATIK / INFORMATIK 

 

 

ORDNUNG 

ÜBER DEN ZUGANG UND DIE ZULASSUNG 

FÜR DEN KONSEKUTIVEN MASTERSTUDIENGANG 

„MATHEMATIK“ 

 
 
 
 

Neufassung beschlossen in der  
243. Sitzung des Fachbereichs Mathematik/Informatik am 06.02.2013 

befürwortet in der 105. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 10.04.2013 
beschlossen in der 147. Sitzung des Senats am 19.06.2013 

genehmigt mit Erlass des Nds. MWK vom 24.07.2013, Az.: 27.5 – 74509 – 99  
veröffentlicht im AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 07/2013 vom 26.09.2013, S. 1074 
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Der Senat der Universität Osnabrück hat auf seiner 147. Sitzung am 19.06.2013 folgende Ordnung gemäß § 18 
Absatz 7 NHG und § 7 NHZG beschlossen. 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Mathematik. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 

(3) 1Erfüllen weniger Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung 
stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 2Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die 
Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines 
hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Mathematik ist, dass die Bewerberin oder der 
Bewerber 

a) entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signa-
turstaaten angehört, einen Bachelorabschluss oder diesem gleichwertigen Abschluss im Fach Mathematik 
oder in einem Bachelorstudiengang "Mathematik mit einem weiteren Fach" mit überwiegendem 
Mathematikanteil oder eine gleichwertige Qualifikation erworben hat,  

oder 

 an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in einem fachlich eng 
verwandten Studiengang erworben hat; die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Be-
wertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Sekretariat der 
Kultusministerkonferenz (www.anabin.de) festgestellt. 2Die Entscheidung, ob ein Studiengang fachlich 
eng verwandt ist, trifft die Auswahlkommission (§ 5). 3Die positive Feststellung kann mit der Auflage 
verbunden werden, noch fehlende Studienleistungen innerhalb von zwei Semestern nachzuholen. 

b) 4Außerdem muss die besondere Eignung gemäß Absatz 2, 3, 5 und 6 nachgewiesen werden. 

(2) Die besondere Eignung wird auf der Grundlage der Ergebnisse der Abschlussprüfung nach Absatz 1 
Buchstabe a) festgestellt und setzt voraus, dass das vorangegangene Studium mit mindestens der Note 3,0 
abgeschlossen wurde. 

(3) 1Wenn der Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, ist abweichend von Absatz 2 
erforderlich, dass 83% der insgesamt erforderlichen Leistungen erfolgreich erbracht wurden (d.h. mindestens 
150 Leistungspunkte vorliegen) und die aus den Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote mindestens 
3,0 beträgt. 2Die so ermittelte Durchschnittsnote wird auch im Auswahlverfahren nach § 4 berücksichtigt, 
unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung bzw. der Bachelorabschlussarbeit hiervon abweicht. 

(4) a) 1Weitere Zugangsvoraussetzung ist, dass im zum Zugang qualifizierenden Studienabschluss im Sinne des 
Absatzes 1 erfolgreiche Studienleistungen im Fach Mathematik im Umfang von mindestens 
90 Leistungspunkten nachgewiesen werden.  

 b) 2Bewerberinnen und Bewerbern, die einen Teil im Umfang bis maximal 15 Leistungspunkten der unter a) 
vorgesehenen Voraussetzungen nicht nachweisen können, kann unter folgender Auflage zum 
Masterstudiengang Mathematik Zugang gewährt werden: 3Sie müssen Veranstaltungen im erforderlichen 
Umfang aus dem Bachelorangebot der Mathematik der Universität Osnabrück in den unter a) 
aufgeführten Studienbereich binnen eines Jahres nachweisen. 4Über das Studienprogramm für diese 
Bewerberinnen und Bewerber entscheidet die Auswahlkommission (§ 5). 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus über nachgewiesene Kenntnisse der englischen 
Sprache auf dem Sprachniveau B1 nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GERR) verfügen.  
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(6) Die englischen Sprachkenntnisse gelten, soweit diese Sprache nicht Muttersprache der Bewerberin oder des 
Bewerbers ist, als nachgewiesen durch  

● den Nachweis von sechs Jahren erfolgreich absolviertem Schulenglisch oder 

● den Nachweis eines auf dem Sprachniveau B1 (GERR) erfolgreich absolvierten Sprachkurses an der 
Universität Osnabrück oder 

● einen bestandenen IELTS (mit mindestens 3,5) oder einen gleichwertigen Sprachtest. 

(7) In Zweifelsfällen entscheidet über das Vorliegen der Sprachkenntnisse die oder der von der Auswahl-
kommission beauftragte Lehrende. 

§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) 1Der Masterstudiengang Mathematik beginnt jeweils zum Sommer- und Wintersemester. 2Die schriftliche 
Bewerbung muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Januar für das 
Sommersemester und bis zum 15. Juli für das Wintersemester bei der Hochschule eingegangen sein. 3Die 
Bewerbung gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. 

(2) Der Bewerbung sind – bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie – folgende Unterlagen 
beizufügen:  

a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder – wenn dieses noch nicht vorliegt – eine Be-
scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Leistungspunkte und über die Durchschnittsnote 
(Transcript of Records), 

b) Lebenslauf,  

c) Nachweise nach § 2 Absatz 5 und ggf. nach § 2 Absatz 6. 

(3) 1Bei später eingehenden Anträgen besteht, auch bei Vorliegen der gemäß §2 und §3 erforderlichen 
Nachweise, kein Anspruch auf Immatrikulation. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der 
Hochschule. 

(4) Können nicht alle nötigen Nachweise termingerecht vorgelegt werden, kann eine Nachfrist gesetzt werden. 

§ 4 Zulassungsverfahren 

(1) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Studienplätze zur Verfügung 
stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben. 

(2) 1Die Auswahlentscheidung wird wie folgt getroffen: 2Anhand der Abschluss- bzw. Durchschnittsnote nach 
§ 2 Absätze 2 und 3 wird eine Rangliste gebildet. 375% der Studienplätze werden nach dieser Rangliste 
vergeben, beginnend mit Platz 1; bei Ranggleichheit richtet sich die Studienplatzvergabe nach den Kriterien 
des Satzes 4. 425% der Studienplätze werden aufgrund einer Kombination der Note mit dem Ergebnis eines 
Auswahlgesprächs vergeben. 5Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber an dem Auswahlgespräch wird auf 
das Zweifache der hiernach zu vergebenden Studienplätze beschränkt; die Teilnahme richtet sich nach der 
Rangliste nach Satz 2, wobei Bewerberinnen und Bewerber, die bereits nach Satz 3 erster Halbsatz 
zugelassen werden, für das Auswahlgespräch nicht berücksichtigt werden. 

(3) Die Auswahlkommission (§ 5) führt das Auswahlgespräch gemäß § 6 und trifft die Auswahlentscheidung. 
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(4) 1Für die Vergabe der Plätze, die nach der Kombination der Note mit dem Ergebnis des Auswahlgesprächs 
vergeben werden (Absatz 2 Satz 4), wird eine neue Rangliste gebildet. 2Maßgebend hierfür ist die Abschluss- 
bzw. Durchschnittsnote gemäß § 2 Absätze 2 und 3, die nach dem jeweiligen Ergebnis des Auswahl-
gesprächs wie folgt verbessert wird: 

 3Die Bewerberin oder der Bewerber erscheint 
sehr geeignet Verbesserung der Note um 0,5 Punkte, 
geeignet Verbesserung der Note um 0,3 Punkte, 
nicht geeignet Verbesserung der Note um 0 Punkte. 

 4Besteht nach der so ermittelten Note zwischen einzelnen Bewerberinnen und/oder Bewerbern Rang-
gleichheit, so bestimmt sich die Rangfolge auf der Liste nach dem Los. 

(5) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immatrikula-
tionsordnung der Hochschule unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 2 
Absatz 3 als besonders geeignet gelten, gilt bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des 
Bachelorstudiums als vorläufig. 3Die Einschreibung erlischt, wenn das Bachelorzeugnis nicht bis zum Ende 
der Vorlesungszeit des jeweiligen ersten Fachsemesters bei der Hochschule eingereicht wird und die 
Bewerberin oder der Bewerber dies zu vertreten hat. 

§ 5 Auswahlkommission für den Masterstudiengang Mathematik 

 (1) 1Der Auswahlkommission besteht aus den Mitgliedern des Prüfungsausschusses Mathematik. 2Die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses Mathematik ist die oder der Vorsitzende der Auswahlkommission. 3Die 
Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(2) 1Über die Sitzungen der Auswahlkommission wird eine Niederschrift geführt. 2Die wesentlichen Ge-
genstände der Erörterung und die Beschlüsse der Auswahlkommission sind in der Niederschrift festzuhalten. 
3Die Niederschriften sind von der oder dem Vorsitzenden und der Protokollführerin oder dem Protokollführer 
zu unterzeichnen. 4Im Übrigen sind die Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsordnung der Universität 
Osnabrück, soweit anwendbar, zu beachten. 

(3) 1Die Auswahlkommission kann Befugnisse widerruflich auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die 
stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden übertragen. 2Die oder der Vorsitzende 
bereitet die Beschlüsse der Auswahlkommission vor und führt sie aus. 3Sie oder er berichtet der 
Auswahlkommission laufend über diese Tätigkeit. 

(4) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind:  

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 
b) Prüfung der Zugangsvoraussetzungen, 
c) Führen des Auswahlgesprächs gemäß § 6, 
d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und Bewerber, 
e) Entscheidung, ob ein Studiengang fachlich eng verwandt ist gem. § 2 Absatz 1. 

§ 6 Auswahlgespräch 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewählten Studiengang 
besonders geeignet ist. 2In diesem Gespräch soll sie oder er zeigen,  

● welche inhaltlichen und methodischen Schwerpunktsetzungen ihr oder sein bisheriges Studium hatte und 

● inwieweit sie oder er mit den Grundlagen der mit dem Studiengang verbundenen Fächer vertraut ist. 

(2) 1Für das Auswahlgespräch gelten folgende Grundsätze: 

a) 2Das Auswahlgespräch wird in der Regel vom 15. Januar bis 31. Januar bei einer Bewerbung für das 
Sommersemester und vom 15. August bis 31. August bei einer Bewerbung für das Wintersemester an der 
Hochschule durchgeführt. 3Die genauen Termine sowie der Ort des Gesprächs werden in einem 
angemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche bekannt gegeben. 4Die Bewerberinnen und 
Bewerber werden rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. 
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b) 5Die Auswahlkommission führt mit den Bewerberinnen und Bewerbern jeweils Einzelgespräche mit einer 
Dauer von ca. 20 Minuten. 

c) 6Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, das von den 
anwesenden Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. 7Aus dem Protokoll müssen Tag 
und Ort des Gesprächs, die Namen der anwesenden Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerberin 
oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

(3) 1Sofern eine Bewerberin oder ein Bewerber ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu dem Ge-
sprächstermin nicht erscheint, ist sie oder er vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das Auswahlgespräch 
fest. 3Der Nachweis des wichtigen Grundes und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins sind 
unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten Termin der 
Auswahlkommission mitzuteilen bzw. zu stellen.  

§ 7 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule einen 
schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder 
der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung 
nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im 
Zulassungsbescheid hinzuweisen.  

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbescheid, in 
dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder des zuletzt 
zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, 
ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der 
Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren 
ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen.  

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Absatz 4 Satz 1 durchgeführt.  

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. 2Danach 
noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum 
hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 

§ 8 Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nachstehender 
Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besondere Härte 
bedeuten würde,  

b) die im gleichen oder vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren,  

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen 
gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren,  

c) die sonstige Gründe geltend machen.  

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über die Zulassung das Ergebnis der 
Bachelorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, bei gleichem Ergebnis die für die 
Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 
gleichartigen Fällen letztlich das Los.  
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§ 9 In-Kraft-Treten 

1Diese Ordnung tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 2Sie findet für das Be-
werbungssemester, das der Veröffentlichung folgt, erstmalig Anwendung. 
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FACHBEREICH SPRACH- UND LITERATURWISSENSCHAFT 

 

ORDNUNG 

ÜBER BESONDERE ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN  

FÜR DAS STUDIUM DES FACHES  

„ROMANISTIK / FRANZÖSISCH“ 

IM RAHMEN  

  DES BACHELOR-STUDIENGANGS BILDUNG, ERZIEHUNG UND 

UNTERRICHT SOWIE 

  DES 2-FÄCHER-BACHELOR-STUDIENGANGS „ROMANISTIK / 

FRANZÖSISCH“ 

 
 

beschlossen im Umlaufverfahren  
vom Fachbereichsrat des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft im März 2005 

befürwortet in der 45. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 13.04.2005 
beschlossen in der 97. Sitzung des Senats am 11.05.2005 

genehmigt mit Erlass des Nds. MWK vom 13.06.2005, Az.: 21.2 – 745 09 - 104 
AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 05/2005, S. 197 

 
 

Redaktionelle Änderung (Aktualisierung von Studiengangsbezeichnungen) 
AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 03/2007 vom 04.07.2007, S. 488 

 
Änderungen beschlossen  

in der 131. Sitzung des Fachbereichsrats des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft am 09.01.2013 
befürwortet in der 105. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 10.04.2013 

beschlossen in der 147. Sitzung des Senats am 19.06 2013 
genehmigt mit Erlass des Nds. MWK vom 24.07.2013, Az.: 27.5-74509-104 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 07/2013 vom 26.09.2013, S. 1081 
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§ 1 Sprachkenntnisse 

(1) Die Immatrikulation für das Fach „Französisch“ im Bachelor-Studiengang Bildung, Erziehung, und 
Unterricht sowie für den 2-Fächer-Bachelor-Studiengang Romanistik/Eine Sprache Französisch an der 
Universität Osnabrück setzt den Nachweis hinreichender Französisch-Kenntnisse in Wort und Schrift voraus. 

(2) Dieser Nachweis gilt als erbracht durch eine mindestens fünfjährige Teilnahme am Französisch-Unterricht. 
Dabei muss eine Durchschnittspunktzahl von mindestens acht Punkten im Leistungskurs Französisch oder 
von mindestens elf Punkten im Grundkurs Französisch in den letzten beiden Schuljahren (gymnasiale 
Oberstufe) nachgewiesen werden. 

(3) Hinreichende Französisch-Kenntnisse, die auf anderem Wege etwa durch Intensivkurse, einen längeren Aus-
landsaufenthalt o.ä. erworben worden sind, können auch durch die Vorlage des DELF-Diploms oder des Test 
de connaissance du Français (TCF) (2e degré bzw. B2) nachgewiesen werden.  

(4) 1Studierende, die über ein Abibac, ein französisches oder frankophones Abitur verfügen, sind von der 
Verpflichtung des Nachweises von Französischkenntnissen befreit. 2In Zweifelsfällen entscheidet die 
Studiendekanin oder der Studiendekan des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft im Benehmen 
mit einer Fachvertreterin oder einem Fachvertreter, die oder der an der Universität Osnabrück für die 
Sprachpraxis Französisch prüfungsberechtigt ist. 

§ 2 Antrag auf Zulassung 

(1) Ein Antrag auf Zulassung bzw. Immatrikulation für die genannten Studiengänge muss mit allen dazu-
gehörigen Unterlagen innerhalb der geltenden Bewerbungsfristen eines jeden Jahres an das Studierenden-
sekretariat der Universität Osnabrück gestellt werden.  

(2) Können nicht alle nötigen Nachweise fristgerecht vorgelegt werden, kann eine Nachfrist gesetzt werden. Es 
besteht jedoch kein Anspruch auf Teilnahme am Verfahren. 

§ 3 In-Kraft-Treten 

1Diese Ordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück in Kraft. 2Sie findet 
für das Bewerbungssemester erstmalig Anwendung, das der Veröffentlichung folgt. 
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ORGANISATIONSSATZUNG  

DER FACHSCHAFT RECHTSWISSENSCHAFTEN  

DER UNIVERSITÄT OSNABRÜCK 

 
 
 
 

beschlossen durch die Fachschaftsvollversammlung am 02.07.2013 und am 09.07.2013 
genehmigt durch das Präsidiums am 07.08.2013 
AMBl. der Studierendenschaft vom 23.08.2013 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 07/2013 vom 26.09.2013, S. 1084 
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Präambel 

1Die drei durch die Festlegung der Disziplinen für die Fachschaften der Studierendenschaft der Universität 
Osnabrück gebildeten Fachschaften Rechtswissenschaft, Steuerrecht und Wirtschaftsrecht geben sich eine 
gemeinsame Organisationssatzung. 2Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen beziehen sich in gleicher Weise 
auf Frauen und Männer. 

I. Abschnitt – Allgemeines 

§ 1 Geltungs- und Regelungsbereich 

1Diese Organisationssatzung regelt alle Angelegenheiten der Fachschaft Rechtswissenschaften. 2Die Satzung ist für 
alle Studierenden der Fachschaft verbindlich. 

§ 2 Name, Sitz 

(1) Die Fachschaft Rechtswissenschaften der Universität Osnabrück ist der Zusammenschluss der Fachschaften 
Rechtswissenschaft, Steuerrecht und Wirtschaftsrecht der Universität Osnabrück.  

(2) Die Fachschaft Rechtswissenschaften tritt gegenüber Dritten als Fachschaft Jura oder FS Jura auf. 

(3) Der Sitz der Fachschaft Rechtswissenschaften ist Heger-Tor-Wall 14-16 in 49069 Osnabrück. 

§ 3 Zweck und Gemeinnützigkeit der Fachschaft 

(1) 1Die Fachschaft Rechtswissenschaften vertritt die besonderen Interessen ihrer Mitglieder nach Maßgabe der 
§§ 2 und 5 der Satzung der Studierendenschaft. 2Zweck der Fachschaft sind insbesondere die 
Studierendenhilfe und die Interessenvertretung der Studierenden. 3Der Satzungszweck wird vor allem 
verwirklicht durch: 

a. die Wahrnehmung der Belange der Fachschaftsmitglieder in Hochschule und Gesellschaft, 

b. die fachliche und soziale Beratung der Fachschaftsmitglieder sowie studienbezogene Leistungen und 

c. die Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Studienorganisation. 

(2) 1Die Fachschaft ist demokratisch, überparteilich und unabhängig. 2Insbesondere sind die Inhaber von 
Fachschaftsämtern auch bei Mitgliedschaft in politischen Parteien und politischen Vereinigungen diesen 
gegenüber nicht weisungsgebunden. 

(3) Die Fachschaft fördert auf Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung die hochschulpolitische Bildung der 
Fachschaftsmitglieder, ihr Verantwortungsbewusstsein und ihre Bereitschaft zur Toleranz. 

(4) 1Die Mittel der Fachschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 2Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln der Fachschaft. 3Die Inhaber von Fachschaftsämtern sind 
ehrenamtlich tätig.  

(5) Die Fachschaft Rechtswissenschaften kann mit Fachschaften anderer Hochschulen kooperativ zu-
sammenarbeiten und sich in studentischen Dachverbänden organisieren. 

§ 4 Prinzip der offenen Fachschaft 

(1) 1Alle Mitglieder der Fachschaft haben das Recht, an der Selbstverwaltung der Fachschaft Rechts-
wissenschaften mitzuwirken. 2Sie haben das Recht, ihre Einrichtungen zu nutzen, sowie jederzeit Anfragen 
und Anträge an die Organe der Fachschaft Rechtwissenschaften zu richten. 
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(2) 1Jedes Mitglied der Fachschaft Rechtswissenschaften hat das aktive und passive Wahlrecht zur Wahl des 
Fachschaftsrates der Fachschaft Rechtswissenschaften. 2Das Nähere regelt diese Satzung und die 
Wahlordnung der Fachschaft Rechtswissenschaften. 

§ 5 Organe der Fachschaft Rechtswissenschaften 

(1) Die Organe der Fachschaft Rechtswissenschaften sind 

a. die Fachschaftsvollversammlung (FVV) und 

b. der Fachschaftsrat (FSR) 

(2) 1Die FVV und der FSR können sich jeweils eine Geschäftsordnung geben. 2Die Geschäftsordnung des FSR 
bedarf der Zustimmung der FVV durch einfache Mehrheit. 

II. Abschnitt: Die Fachschaftsvollversammlung 

§ 6 Aufgaben der FVV 

(1) Die FVV ist insbesondere Beschlussgremium für: 

a. Satzungen, Geschäfts- und Wahlordnungen, 

b. den Haushaltsplan und 

c. die Beantragung der Übernahme einer eigenständigen Finanzverantwortung. 

(2) Die FVV ist Kontrollgremium für: 

a. die Tätigkeit des Fachschaftsrates und 

b. die Einhaltung des Haushaltsplans. 

(3) Die Mitglieder der FVV sind dazu angehalten, die Organe der Fachschaft bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
aktiv und verantwortungsbewusst zu unterstützen. 

§ 7 Einberufung der FVV 

(1) Die FVV tritt als ordentliche Versammlung während der Vorlesungszeit einmal wöchentlich zusammen. 

(2) Während der vorlesungsfreien Zeit tritt die FVV alle zwei Wochen zusammen.  

(3) Die Einladung zur ordentlichen FVV erfolgt mindestens einen Tag vor der Sitzung schriftlich per Aushang 
durch den Vorsitzenden des FSR unter Mitteilung der Tagesordnung.  

(4) Außerordentliche FVV werden per Aushang mit einer Frist von mindestens sechs Tagen bekanntgegeben. 

§ 8 Beschlussfähigkeit 

(1) 1Alle Mitglieder der Fachschaft sind Mitglieder der FVV. 2Das Recht an einer Sitzung der FVV teilzunehmen 
hat jedes Mitglied der Fachschaft Rechtswissenschaften. 3Die FVV ist mit neun anwesenden Mitgliedern 
beschlussfähig. 4Jedes anwesende Mitglied ist verpflichtet, sich an den Abstimmungen zu beteiligen oder den 
Raum zu verlassen. 

(2) Die Beschlussfähigkeit ist auf Antrag eines Organmitglieds förmlich festzustellen. 
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§ 9 Beschlussfassung 

(1) Die Beschlussfassung erfolgt durch persönliche Abstimmung. 

(2) 1Die persönliche Abstimmung erfolgt grundsätzlich durch Akklamation, sofern nicht mindestens ein Mitglied 
die geheime Abstimmung beantragt. 2Erfolgt die Abstimmung geheim, sind 

a. bei Personenwahlen die gewählte Person und  

b. bei allen übrigen Abstimmungen nur die gewählte oder gewählten Alternativen auf den Stimmzetteln zu 
vermerken. 

(3) 1Unter Personenwahlen sind Wahlen von natürlichen Personen zu verstehen, soweit diese zur Besetzung von 
Arbeitskreisen oder anderen Gremien zur Wahl stehen. 2Personenwahlen bei denen mehr natürliche Personen 
zur Wahl stehen, als gewählt werden können, erfolgen immer in geheimer Abstimmung. 

§ 10 Durchführung der FVV 

(1) 1Der Vorsitzende des FSR leitet die Sitzung der FVV. 2Bei seiner Abwesenheit vertritt ihn ein Mitglied des 
Vorstandes des FSR. 3Bei Abwesenheit der Mitglieder des Vorstandes vertritt diese ein anderes Mitglied des 
FSR. 4Sollte kein Mitglied des FSR anwesend sein, leitet das an Lebensjahren älteste, anwesende Mitglied 
der FVV die Sitzung.  

(2) Es soll mindestens ein Mitglied des Vorstandes des FSR bei den Sitzungen anwesend sein.  

(3) Jedes Mitglied der FVV hat Rederecht. 

(4) 1Über den Verlauf jeder Sitzung wird ein Protokoll geführt, das vom jeweiligen Sitzungsleiter zu 
unterzeichnen ist. 2Der Protokollführer wird vom Sitzungsleiter vor Beginn der Sitzung bestimmt. 3Bei 
Satzungsänderung und Beschlussfassung ist der genaue Wortlaut anzugeben. 4Das Protokoll ist 
hochschulöffentlich einsehbar. 

(5) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung der FVV. 

§ 11 Ausschluss eines Mitglieds der FVV 

1Mitglieder der FVV können aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist ausgeschlossen werden, wenn 
Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem FSR und der FVV unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls 
und unter Abwägung aller Interessen eine Fortsetzung der Mitgliedschaft nicht mehr zugemutet werden kann, 
insbesondere bei einem besonderem Vertrauensmissbrauch. 2Jedenfalls ist dies anzunehmen, wenn die Ziele aus § 3 
I, II dieser Satzung mehr als nur unwesentlich gefährdet sind. 3Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet die 
FVV mit der Zweidrittelmehrheit der Anwesenden. 

III. Abschnitt: Der Fachschaftsrat 

§ 12 FSR 

(1) 1Der FSR ist das ausführende Organ der Fachschaft Rechtswissenschaften und vertritt diese nach außen. 2Er 
ist an die Beschlüsse der FVV gebunden, sofern nicht schwerwiegende Nachteile für die Fachschaft 
entstehen würden.  

(2) Die Mitglieder des FSR werden durch Wahl von und aus den Mitgliedern der Fachschaft gewählt. 

(3) 1Die Amtszeit der Mitglieder des FSR beträgt beginnt am 1. April eines Jahres und endet am 31. März des 
folgenden Jahres. 2Eine Wiederwahl ist möglich. 
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(4) Die Wahl der Mitglieder richtet sich nach der Wahlordnung der Fachschaft Rechtswissenschaften. 

(5) 1Der FSR besteht aus sieben Mitgliedern, von welchen vier Mitglieder den Vorstand bilden. 2Der Vorstand 
besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Vertreter und zwei Finanzverantwortlichen. 

(6) 1Der FSR benennt den Vorstand. 2Der Vorstand muss von der FVV bestätigt werden. 3Die Bestätigung 
erfolgt durch einfache Mehrheit.  

(7) 1Der FSR soll außerhalb der Sitzungen der FVV, während der Vorlesungszeit, einmal pro Woche tagen. 
2Über die Ergebnisse der Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen, welches hochschulöffentlich einsehbar ist. 

(8) 1Bei Abstimmungen innerhalb des FSR hat jedes Mitglied eine Stimme. 2Bei Stimmengleichheit ist die 
Stimme des Vorsitzenden, bei seiner Abwesenheit die seines Vertreters ausschlaggebend. 

§ 13 Zuständigkeiten und Aufgaben des Fachschaftsrates 

1Der FSR ist für alle Angelegenheiten der Fachschaft zuständig, sofern dies nicht durch Satzung oder Zuweisung der 
FVV anders bestimmt wird. 2Zu den Kernaufgaben des Fachschaftsrates gehören: 

a. die Vorbereitung und Einberufung der FVV und Aufstellung der Tagesordnung, 

b. die Ausführung von Beschlüssen der FVV, 

c. die Entscheidung über konkrete Maßnahmen zur Zweckerreichung im Sinne des § 3, 

d. die Koordination und Zusammenarbeit der Fachschaft Rechtswissenschaften mit Gremien der 
Studierendenschaft oder anderer Fachschaften. 

§ 14 Amtsenthebung eines Fachschaftsratsmitglieds 

(1) 1Ein Antrag auf Amtsenthebung eines Mitglied des FSR muss von mindestens drei Mitgliedern der FVV 
unterstützt und schriftlich und sachlich hinreichend begründet werden. 2Die Abstimmung über die 
Amtsenthebung erfolgt im Rahmen einer außerordentlichen FVV, die frühestens eine Woche nach 
Bekanntgabe der Antragstellung und Einladung zur Sitzung erfolgt.  

(2) 1Für eine Abstimmung über eine Amtsenthebung wird eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden 
Mitglieder der Vollversammlung benötigt. 2Die außerordentliche Sitzung ist beschlussfähig, wenn 
mindestens 50 Mitglieder anwesend sind. 

(3) 1Das betroffene Mitglied des FSR muss umgehend über einen Amtsenthebungsantrag informiert werden. 
2Ihm wird die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt. 3Das Verfahren hat nach den Grundsätzen der 
ordnungsgemäßen Verfahrensgestaltung zu erfolgen. 

IV. Abschnitt – Gremien 

§ 15 Fachschafts-Koordinations-Konferenz (FKK) 

(1) 1Die Fachschaft entsendet einen Delegierten in die Fachschafts-Koordinations-Konferenz. 2Dieser wird aus 
der Mitte der FVV nach den Maßgaben zur Personenwahl (§ 9) gewählt. 

(2) Der Delegierte ist an die Beschlüsse der FVV gebunden und muss im Sinne der Fachschaft Rechts-
wissenschaften entscheiden. 
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V. Abschnitt – Schlussbestimmungen 

§ 16 Satzungsänderung 

(1) Eine Änderung oder Aufhebung dieser Satzung bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden 
Mitglieder der FVV, bei welcher mindestens 30 Mitglieder anwesend sein müssen. 

(2) 1Eine Satzungsänderung oder -aufhebung im Sinne von Abs. 1 muss von mindestens zwei Mitgliedern der 
FVV beantragt werden. 2Der Antrag muss schriftlich begründet sein. 

§ 17 Inkrafttreten der Satzung 

Die vorstehende Satzung in der Fassung des Beschlusses der Fachschaftsvollversammlungen vom 02.07.2013 und 
vom 09.07.2013 tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium der Universität vom 07.08.2013 und ihrer 
Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Studierendenschaft vom 23.08.2013 am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück in Kraft. 
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